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Landkreis Rostock 2023 / 2024

Haushaltssatzung des Landkreises Rostock
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Aufgrund des § 45 i. V. m. § 47 der Kommunalverfassung (KV M -V) wird nach Beschluss des Kreistages vom 22.02.2023 und nach
Vorlage bei der Rechtsaufsichtsbehörde nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen
Festsetzungen folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 wird

1. im Ergebnishaushalt auf
einen Gesamtbetrag der Erträge von

einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von

ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von

2. im Finanzhaushalt auf
a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von

einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen.' von

einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von

einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von

einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von

festgesetzt.

2023 2024

546.540.900 EUR 571.283.400 EUR

567.796.900 EUR 602.926.900 EUR

-21.256.000 EUR -31.643.500 EUR

491.551.300 EUR

512.016.700 EUR

-20.465.400 EUR

12.334.500 EUR

18.586.700 EUR

-6.252.200EUR

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen

(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

516.339.500 EUR

545.783.300 EUR

-29.443.800 EUR

21.387.200 EUR

31.710.100 EUR

-10.322.900 EUR

2023 2024

6.252.200 EUR 10.322.900 EUR

2023 2024

22.300.000 EUR 11.450.000 EUR

1 einschließlich Auszahlungen für die planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
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Landkreis Rostock 2023 / 2024

§ 4 Kassenkredite

2023 2024
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 49.100.000 EUR 51.600.000 EUR

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird auf 41,06v. H. (2023) und 43,57 v.H. (2024) der Umlagegrundlagen festgesetzt

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1.172,245 (2023) und 1.172,245 (2024) Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Weitere Vorschriften

1. Innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Folgenden oder durch
Haushaltsvermerk nichts anderes bestimmt ist. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem
Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

2. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für
gegenseitig deckungsfähig erklärt.

3. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, inkl. der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Leiharbeitskräften (Konto
5623) und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Personaldienstleistern werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über
die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt, analog gilt dies auch für die hiermit im Zusammenhang
stehenden Auszahlungen.

4. Aufwendungen für Wertberichtigungen werden nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig
deckungsfähig erklärt.

5. Die Ansätze für die Bewirtschaftung der Schulen und anderen Liegenschaften, mit Ausnahme der Liegenschaften des Bereiches
Integration und Unterbringung (Kontenart 522 — Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall und 523 — Aufwendungen
für Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie Konto 5621 — Aufwendungen für Mieten, Pachten und Erbbauzinsen) bilden einen
gesonderten Deckungskreis gem. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit über die Teilhaushalte
hinweg — soweit sie durch das Amt für Service und Gebäudemanagement bewirtschaftet werden. Das gilt auch für die Ansätze
für Gebäudeversicherungen (Konto 56411) und für sonstige Versicherungen (Konto 56419).

6. Die Aufwendungen für pers. Dienst- und Schutzkleidung (Konto 5615) sowie Sachverständigen- und Gerichtskosten (Konto
5625) an den Schulen bilden zusammen mit den Aufwendungen des Teilhaushaltes 05 einen gemeinsamen Deckungskreis,
soweit sie durch das Amt für Service und Gebäudemanagement bewirtschaftet werden. Dies gilt für die im Zusammenhang
stehenden Auszahlungen entsprechend.

7. Die Ansätze für die Aufwendungen des Produktes Fleischhygiene Schlachthof Teterow (1240300) bilden einen gesonderten
Deckungskreis gern. § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik. Dies gilt für Ansätze der Auszahlungen im genannten Produkt entsprechend.

8. Die unter 2 — 7 genannten Aufwendungen und Auszahlungen sind von der Deckungsfähigkeit im jeweiligen Teilhaushalt
auszunehmen.

9. Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden innerhalb eines Teilhaushaltes nach § 14 Abs. 3 GemHVO-
Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

10. Nach § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen im Teilhaushalt ab einem Wert von 50.000 € einzeln darzustellen sind. Investive
Baumaßnahmen sind in jedem Fall als Einzelmaßnahme darzustellen.

11. Erträge und Einzahlungen aus Spenden und Versicherungserstattungen sind zweckgebunden für Aufwendungen und
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Landkreis Rostock 2023 / 2024

Auszahlungen im jeweiligen Produkt einzusetzen.

12. Zweckgebundene ordentliche Aufwendungen und Erträge werden für übertragbar erklärt. Dies gilt für Ein- und
Auszahlungen entsprechend.

13. Gern. § 15 Abs.1 GemHVO-Doppik werden die Ansätze für ordentliche Aufwendungen und ordentliche Auszahlungen für
die folgenden Bereiche für übertragbar erklärt:
- Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen Gebäude (Konto 5231/7231)
- Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Konto 5233/7233)
- Datenverarbeitung (Konto 5624/7624)
- Zuweisungen für „Sanierung an Kita's" (Produktgruppe 361/ Konto 54143000/ 54190000/ 74143000/ 74190000)
- Platzkosten für Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege (Produkt 3610010/ Konten 541432/ 541902/ 741432/
741902)

14. Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung und Bebuchung neuer Produktsachkonten möglich. Das gilt für
Produktsachkonten, die aufgrund unrichtiger Zuordnung korrigiert werden müssen. Die Deckung ist im Teilhaushalt durch
Aufnahme in den Deckungskreis ohne Bereitstellung zusätzlicher finanzieller Mittel zu gewährleisten.

15. Zweckgebundene Mehrerträge berechtigen zu zweckgebundenen Mehraufwendungen. Dies gilt für Ein- und Auszahlungen
entsprechend (§ 13 Abs. 2 und 4 GemHVO-Doppik).

16. Gern. § 14 Abs. 4 GemHVO Doppik können Ansätze für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes auch für investive
Auszahlungen desselben Teilfinanzhaushaltes in folgenden Bereichen verwendet werden:
— laufende Zuschüsse für die „Sanierung an Kita's" für investive Zuschüsse für die „Sanierung Kitas"

(Produktgruppe 361/ Konto 75143000/74190000)
— laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für investive Auszahlungen des Infrastrukturvermögens

(Produkt 5420000/ Konto 72330000)
— laufende Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Radwege) für investive Auszahlungen des Infrastrukturvermögens

(Radwege) (Produkt 5420000/ Konto 72330100)
- Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden (FöRL-Touri-Rad-LKROS) (Produkt 5750100/ Konto 74143001)

— laufende Zuweisungen ÖPNV gern. § 10 Abs. 5 FAG für investive Auszahlungen ÖPNV (Produkt 5470100)
— Kostenerstattungen an Gemeinden für investive Auszahlungen an Gemeinden (Produkt 5420000/ Konto 72543000)
— Zuweisungen Regionalbudget LEADER (Produkt 5710602/ Konto 74159010/ 74159020)
— Datenverarbeitung DMS (Produkt 11404007 Konto 76240100)
— Kostenerstattungen an Gemeinden im Bereich Brandschutz (Produkt 1260000 Konto 52543000)
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Landkreis Rostock

Nachrichtliche Angaben:

2023 / 2024

Zum Ergebnishaushalt
1. Das Ergebnis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 42.063.675,54 EUR (2023)

10.420.175,54 EUR (2024)

Zum Finanzhaushalt
2. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31. Dezember des Haushaltsjahres

beträgt voraussichtlich
-16.123.492,65 EUR (2023)
-45.567.292,65 EUR (2024)

Zum Eigenkapital2
3. Der Stand des Eigenkapitals zum 31. Dezember des Haushaltsjahres beträgt voraussichtlich 93.349.734,75 EUR (2023)

61.706.234,75 EUR (2024)

2Jahre, deren Jahresabschlüsse noch nicht festgestellt sind, wurden mit den geplanten Veränderungen des Eigenkapitals berücksichtigt

Güstrow, den 11.07.2023

Ort, Datum Landrat
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Landkreis Rostock

Hinweis:

2023 1 2024

Die nach § 120 Absatz 1 i. V. m. § 47 Absatz 2 KV M V erforderlichen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen des
Ministeriums für Inneres, Bau und Digitalisierung zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen zum Haushaltsjahr 2023
sind am 11.07.2023 wie folgt bekanntgegeben worden:

A. Entscheidungen zu den genehmigungspf lichtigen Teilen der Haushaltssatzung 2023/2024 für das Haushaltsjahr
2023

Gemäß § 120 Abs. 1 i. V. m. § 52 Absatz 2 KV M -V wird der in § 2 der Haushaltssatzung 2023/2024 festgesetzte
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für
das Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 6.252.200 Euro teilweise in Höhe von 5.702.200 Euro (in Worten: fünf
Millionen siebenhundertzweitausendzweihundert Euro) genehmigt.

2. Gemäß § 120 Abs. 1 i. V. m. § 54 Absatz 4 KV M -V wird die Genehmigung des in § 3 der Haushaltssatzung
2023/2024 festgesetzten Gesamtbetrags der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2023 in Höhe
von 22.300.000 Euro teilweise in Höhe von 12.100.000 Euro (in Worten: zwölf Millionen einhunderttausend Euro)
genehmigt.

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat die Entscheidungen über die genehmigungspflichtigen Festsetzungen zum
Haushaltsjahr 2024 mit rechtsaufsichtlicher Verfügung vom 11.07.2023 zurückgestellt.

Die vorstehende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023/2024 und die hierzu ergangenen rechtsaufsichtlichen Entscheidungen
werden hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung wird mit Ihren Anlagen auf der Internetseite www.landkreis-rostock.de veröffentlicht.

(Unterschrift)
Landrat
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1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen 

Organisation des Landkreises Rostock 

Mit Wirkung vom 4. September 2011 ist aus den bisherigen Landkreisen Bad Doberan und 
Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landkreis gebildet worden, der nach dem 
am selben Tag durchgeführten Bürgerentscheid den Namen Landkreis Rostock trägt. 

Mit 3.422 km² Fläche ist er der viertgrößte Landkreis in Deutschland. Standorte der Kreisver-
waltung sind der Kreissitz Güstrow und die Außenstelle Bad Doberan. 

Der Landkreis Rostock grenzt im Nordosten an den Landkreis Vorpommern-Rügen, von Os-
ten bis Süden an den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, im Südwesten an den Land-
kreis Ludwigslust-Parchim und im Westen an den Landkreis Nordwestmecklenburg. Im Nor-
den umschließt er die kreisfreie Hansestadt Rostock. 

Die Organe des Landkreises sind gemäß der Kommunalverfassung der Landrat und der Kreis-
tag. 

Sebastian Constien (SPD) ist seit der Wahl am 06. Oktober 2013 Landrat des Landkreises 
Rostock. Er trat sein Amt am 13. November 2013 an und wurde am 06.09.2020 erneut zum 
Landrat gewählt. 

Der Kreistag des Landkreises Rostock besteht aus 69 Mitgliedern. Gemäß dem Ergebnis der 
Wahl vom 26.05.2019 setzt sich der Kreistag wie folgt zusammen: 

 CDU (20) 
 Die Linke (11) 
 SPD (11) 
 Bündnis 90/ Die Grünen (6) 
 Demokratische Freidenker (6) 
 AfD (4) 
 FDP (4) 
 Freie Wähler (4) 
 Bündnis C (1) 
 Einzelbewerber (1) 

 NPD (1) 

Das Amt des Präsidenten des Kreistages übt seit der Konstituierung des Kreistages am 
26.06.2019 Herr Veikko Hackendahl (CDU) aus. 
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1.1 Bevölkerungsentwicklung 

 
Quelle: Statistisches Amt M-V, eigene Darstellung 

Die Entwicklung der Einwohnerzahl in obigem Diagramm basiert auf Daten des Statistischen 
Landesamtes MV. Es ist zu erkennen, dass sich die Einwohnerzahl seit 2013 kontinuierlich 
erhöht hat. Diese positive Entwicklung ist in erster Linie auf Wanderungsgewinne zurückzu-
führen, d.h. durch einen erhöhten Zuzug von Menschen in den Landkreis. Die natürliche Be-
völkerungsentwicklung ist nach wie vor negativ, d.h. die Zahl der Gestorbenen übersteigt die 
Zahl der Geborenen. So war im Jahr 2021 der natürliche Saldo (Geborene/Gestorbene) mit -
1.408 Personen negativ, der Wanderungssaldo (Zugezogene/Weggezogene) mit +2.118 Per-
sonen positiv. 

 
Quelle: Wimes, 2022 

Die aktuelle Bevölkerungsprognose für den Landkreis Rostock (Wimes, 2022) geht bis 2023 
von weiterhin steigenden Einwohnerzahlen aus. Ab 2024 wird die Bevölkerung bis 2037 auf 
ca. 214.340 Einwohner zurückgehen. Die für die Bevölkerungsprognose verwendeten Zahlen 
basieren auf Daten der Einwohnermeldeämter und weichen daher von den Daten des Statis-
tischen Landesamtes MV ab. 
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Einwohnerstruktur nach Altersgruppen 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Verände-
rung in % 

Einwohner 213.473 213.945 214.635 215.113 215.794 217.072 217.796 2,0  

Kinder im Krippenal-
ter (0-2 Jahre) 

5.343 5.622 5.568 5.527 5.449 5.419 5.352 0,2  

Kinder im Kindergar-
tenalter (3-5 Jahre) 

5.675 5.590 5.870 6.029 6.319 6.245 6.226 9,7  

Kinder im Schulalter 
(6-17 Jahre) 

22.288 22.909 23.237 23.535 23.826 24.506 24.981 12,1  

jüngere Erwerbsbe-
völkerung (18-45 
Jahre) 

60.155 58.796 58.372 58.365 58.595 59.099 59.521 -1,1  

ältere Erwerbsbevöl-
kerung (46-65 Jahre) 

75.285 75.989 75.337 74.096 72.619 71.323 69.742 -7,4  

Senioren (über 65) 44.727 45.039 46.251 47.561 48.986 50.480 51.974 16,2  

 

Nach der Bevölkerungsprognose wird die Zahl der Kinder bis 6 Jahre bis 2022 weiter anstei-
gen, sich danach bis 2034 verringern und ab 2035 wieder steigen. Für die Kinder/Jugendli-
chen im schulpflichtigen Alter (6-18 Jahre) werden sich die Zahlen bis 2031 weiter erhöhen 
und danach sinken. Für die 18-25-Jährigen wird durchgängig bis 2037 eine Zunahme prog-
nostiziert. Die erwerbsfähige Bevölkerung von 25-65 Jahre wird sich bis 2037 weiter kontinu-
ierlich verringern. Bei der Altersgruppe ab 65 Jahre steigen die Bevölkerungsanteile kontinu-
ierlich bis 2035 an und sinken danach. 

 

1.2 Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt 

Wirtschaft 

Der Landkreis Rostock profitiert von seiner Lage zum Oberzentrum Rostock, seinen touristi-
schen Potentialen zwischen Ostsee und Mecklenburger Seenplatte, industriell-gewerblichen 
Strukturen - punktuell auch in der Fläche - und sehr guten Bedingungen für die Landwirtschaft. 
In den letzten Jahren wurde die Energiegewinnung aus regenerativen Quellen (Wind, Sonne, 
Biomasse) zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor mit erheblichen Entwicklungspotenzialen. 
Das Thema Wasserstofftechnologie/ -speicherung entwickelt sich aktuell aufgrund verschie-
dener Akteure und guter Voraussetzungen positiv in der Region Rostock. 

Bundes- und Landesforschungseinrichtungen, überregionale Ausbildungsstätten sowie die 
vorhandenen Bundeswehrstandorte haben erhebliche Bedeutung für die Entwicklung des 
Landkreises Rostock. Durch den aktuellen Ausbau der Bundeswehrstandorte im Landkreis 
und in der Hansestadt Rostock sind weitere positive Entwicklungen zu erwarten. 

Das Jahr 2021 war wie das Vorjahr von der Corona-Pandemie geprägt, die sich auch weiterhin 
auf die wirtschaftliche Entwicklung im Landkreis Rostock auswirkte. Jedoch ist insgesamt eine 
leichte Erholung im Vergleich zum Vorjahr erkennbar.  
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Der Arbeitsmarkt spiegelt die wirtschaftliche Stärke des Landkreises Rostock wider. Die Ar-
beitslosenquote ging bis 2019 zurück und stieg danach bedingt durch die Corona-Pandemie 
leicht an. In 2021 und 2022 sank sie bereits wieder. Die Quote für den Landkreis ist seit Jahren 
deutlich besser als der Landesdurchschnitt M-V und bewegt sich seit 2019 im Bereich des 
Bundesdurchschnittes. Nach Einschätzung der Agentur für Arbeit Rostock zeigt sich der Ar-
beitsmarkt in der Region Rostock bisher weitgehend robust.   

 
Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Darstellung 

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten mit Arbeitsort im Landkreis (= Arbeits-
plätze) ist nach einem leichten Rückgang in 2020 wieder um 0,8 % in 2021 angestiegen 
(+574). Eine Erhöhung ist bei den privaten und öffentlichen Dienstleistungen (+366), im Han-
del/Gastgewerbe (+221) und bei den Unternehmensdienstleistungen (+33) zu verzeichnen, 
während beim produzierenden Gewerbe (-30) und bei der Landwirtschaft/ Forstwirtschaft/ Fi-
scherei (-16) leichte Rückgänge eintraten.  

In der Statistik nicht erfasst sind die Selbstständigen, Berufs-/Zeitsoldaten und Beamten. Ge-
messen an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter (von 15- bis 65 Jahren) sind 15-20 % 
diesen Berufsgruppen zuzuordnen, d.h. zusätzlich ca. 20.000 Personen.  



 

             Stand 11. Juli 2023               Seite 8/140 

   

 
Quelle: Statistisches Amt M-V, eigene Darstellung 

Der Landkreis Rostock hat ein Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die 
vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist das Verhältnis der so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigung zur Einwohnerzahl (je Tausend). Das nachfol-
gende Diagramm zeigt die Entwicklung seit 2013. Auch hier sind die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie in 2020/2021 erkennbar. 

 
Quelle: Statistisches Amt M-V, eigene Darstellung 

Die Beschäftigten im Landkreis arbeiten vor allem im Dienstleistungsbereich (öffentliche und 
private Dienstleistungen, Unternehmensdienstleistungen). Danach folgen die Branchen Han-
del/Verkehr/Gastgewerbe mit 29 % und das produzierende Gewerbe mit 23 %. In der Land- 
und Forstwirtschaft, Fischerei arbeiten nur noch 4 % der Beschäftigten. 
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Quelle: Statistisches Amt M-V, eigene Darstellung 

Berufspendler 

Von den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die im Landkreis Rostock wohnen, 
pendeln fast 45 % zu Arbeitsorten außerhalb des Landkreises. Die Anzahl der Auspendler ist 
seit 2015 weiterhin leicht gestiegen. Gleichzeitig kommen bis auf das Corona-Jahr 2020 im-
mer mehr Arbeitskräfte mit auswärtigem Wohnort zum Arbeiten in unseren Landkreis (Ein-
pendler); in 2021 waren es über 32 % aller sv-pflichtig Beschäftigten im Landkreis. Insgesamt 
ist die Zahl der Auspendler deutlich höher als die Zahl der Einpendler, siehe Diagramm. Wie 
bereits erwähnt, sind die Berufsgruppen der Selbstständigen, Berufs-/Zeitsoldaten und Beam-
ten in der Statistik zu den sv-pflichtigen Beschäftigten und damit auch bei den Pendlerzahlen 
nicht erfasst.  
 

 
Quelle: Statistisches Amt M-V, eigene Darstellung 
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Bei den Auspendlern arbeiten die meisten Beschäftigten in Rostock (61 %), siehe nachfolgen-
des Diagramm. Mit jeweils ca. 5 % pendeln Beschäftigte vor allem in die Landkreise Mecklen-
burgische Seenplatte, Nordwestmecklenburg und Vorpommern-Rügen. Über 7.300 sv-pflich-
tig Beschäftigte mit Wohnsitz im Landkreis Rostock arbeiteten in 2021 außerhalb von M-V, 
vor allem in Hamburg, Schleswig-Holstein, Berlin und Niedersachsen. 

 
Quelle: Statistisches Amt M-V, eigene Darstellung 

Bei den Einpendlern in den Landkreis kommen die Beschäftigten überwiegend aus Rostock 
(52 %). Danach folgen Beschäftigte, die in den Landkreisen Vorpommern-Rügen (10 %), 
Mecklenburgische Seenplatte (10 %) und Ludwigslust-Parchim (5 %) wohnen. 

 

1.3 Größe und Gliederung des Kreisgebietes 

Fläche 3.431 km² 

Größte Nord-Süd-Ausdehnung 79 km 

Größte Ost-West-Ausdehnung 86 km 

Küstenlinie (Ostsee- und Haffküste) 62 km 

Einwohner (31.12.2021) 217.796 

Bevölkerungsdichte (Einwohner pro km²) 63 

 Anzahl der Städte und Gemeinden zum 31.12.2021 112 
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  Gemeinden 
Einwohner zum 

31.12.2021 
Fläche in 

km2 
Einwohner je 

km2 
amtsfreie Städte         

Bad Doberan 1 12.752 33 388 

Güstrow-Stadt 1 29.026 71 408 

Kröpelin 1 4.811 68 71 

Kühlungsborn 1 7.964 16 492 

Neubukow 1 3.973 25 158 

Teterow-Stadt 1 8.310 47 177 
amtsfreie Gemein-
den 

        

Dummerstorf 1 7.532 120 63 

Graal-Müritz 1 4.043 8 490 

Sanitz 1 6.372 82 77 

Satow 1 5.965 120 50 

Ämter         

Bad Doberan-Land 9 12.236 109 112 

Bützow-Land 12 16.366 383 43 

Carbäk 4 7.920 69 115 

Gnoien 5 5.795 245 24 

Güstrow-Land 14 9.643 335 29 

Krakow am See 5 8.729 358 24 

Laage 4 8.954 240 37 
Mecklenburgische 
Schweiz 

15 8.097 385 21 

Neubukow-Salzhaff 6 6.771 183 37 

Rostocker Heide 5 10.372 120 86 

Schwaan 7 8.019 122 66 

Tessin 9 6.795 174 39 

Warnow-West 7 17.351 117 148 
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1.4 Beteiligungen an Gesellschaften 

rebus Regionalbus Rostock GmbH 100,000 % 

Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH 64,000 % 

Wirtschaftsförderung Landkreis Rostock GmbH 52,000 % 

Güstrower Werkstätten GmbH 48,000 % 

 

1.5 Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushaltsplan und Rechtsgrundlagen 

1.5.1 Allgemeine Vorbemerkungen und Rechtsgrundlagen 

Der Landkreis Rostock erstellt auch für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 einen Doppelhaus-
halt. Mit dem Doppelhaushalt entsteht ein Zahlenwerk, das Erträge/ Aufwendungen sowie 
Einzahlungen/ Auszahlungen getrennt nach Jahren vorsieht. 

Dabei entsteht für das zweite Haushaltsjahr (2024) der Vorteil, dass die geplanten Mittel sofort 
zur Verfügung stehen, die vorläufige Haushaltsführung wird vermieden. 

Die positive Tendenz für Werterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen soll mit dem Dop-
pelhaushalt insbesondere für die Schulen und Straßen des Landkreises kontinuierlich fortge-
führt werden. 
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Als Rechtsgrundlage für die Erstellung des Haushaltsplanes für die Haushaltsjahre 2023 und 
2024 finden die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (letzte berück-
sichtigte Änderung – zuletzt geändert durch Artikel 13 der Verordnung vom 09. April 2020, 
GVOBl. M-V S. 166, 181)  Anwendung. 

Der Landkreis Rostock hat den Haushaltsplan für 2023 und 2024 jeweils in 20 Teilhaushalte 
gegliedert.  

Die für den Haushaltsplan 2012 festgelegten 10 wesentlichen Produkte werden auch für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 beibehalten. Sie sind im Haushaltsplan gesondert in Produkt-
beschreibungen dargestellt. 

Der Haushaltsplan besteht aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt und den Teil-
haushalten sowie den Anlagen. 

Er gliedert sich in 6 Bände: 

 Band I      - Haushaltssatzung, Vorbericht 
 Band II     - Ergebnis- und Finanzhaushalt, Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte, Pro-

dukthaushalte, weitere Übersichten 
 Band III    - Investitionen 
 Band IV   - Stellenplan 
 Band V    - Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse 
 Band VI   - Interessenabwägungsverfahren 

 

Besonderheiten, die im Vergleich zwischen Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt zu beach-
ten sind: 

Aufwand/ Auszahlung (beispielhaft) Ergebnishaushalt Finanzhaushalt 

Abschreibungen (nur Aufwand, keine Auszahlung) X   

Auszahlung für Investition (kein Aufwand, nur Auszahlung)   X 

Personalkosten (Aufwand und Auszahlung nicht identisch) X X 

Unterhaltungsaufwand (Aufwand = Auszahlung) X X 

Schuldentilgung von Darlehen des LK (kein Aufwand, nur Aus-
zahlung) 

  X 

Zuführung oder Entnahmen zu/ von Rückstellungen (Ertrag und 
Aufwand, keine Ein- oder Auszahlung) 

X   

Durchlaufende Gelder (kein Aufwand, nur Ein- und Auszahlun-
gen) 

  X 

  

Nach § 43 Abs. 6 Kommunalverfassung M-V ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Pla-
nung und Rechnung auszugleichen. Der Haushaltsausgleich nach den Grundsätzen der 
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kommunalen Doppik stellt auf den Ausgleich des Ergebnishaushaltes ab und umfasst mit dem 
Ausgleich des Finanzhaushaltes auch die Sicherung einer stetigen Zahlungsfähigkeit. 

§ 16 GemHVO - Doppik regelt, dass der Haushaltsausgleich in der Planung erreicht ist, wenn: 

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbe-
trägen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 
Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehlbetrag ausweist, 

2. im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 39 besteht. 
 

1.5.2 Allgemeine Haushaltslage des Landkreises Rostock 

Eröffnungsbilanz / Abschlüsse der Vorjahre  

Der Kreistag hat am 09. Dezember 2015 die geprüfte Eröffnungsbilanz zum Stichtag 
01.01.2012 mit einem Bilanzvolumen von 275.839.646,22 EUR beschlossen. Das Eigenkapi-
tal in der Eröffnungsbilanz belief sich auf einen Betrag von 37.096.784,36 EUR. 

Der Jahresabschluss 2018 wurde am 29.06.2022 festgestellt. Mit gleichem Datum erfolgte die 
Entlastung des Landrates für den Jahresabschluss 2018 durch den Kreistag. Das Bilanzvolu-
men zum 31.12.2018 betrug 286.862.186,09 EUR und das Eigenkapital belief sich auf einen 
Betrag von 111.818.295,44 EUR. 

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2019 wurde dem Rechnungsprüfungsamt am 
06.10.2022 vollständig zur Prüfung vorgelegt. 

Da noch nicht für alle Vorjahre die Jahresergebnisse ermittelt werden konnten, sind nach wie 
vor Angaben zu Erträgen und Aufwendungen wie zum Beispiel Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten oder Aufwendungen für Abschreibungen vorläufig. Somit handelt es sich bei 
den dargestellten Jahresergebnissen der Vorjahre (2020-2021) um vorläufige Ergeb-
nisse. 
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2 Entwicklung der Jahresergebnisse 

2.1 Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 

2.1.1 Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung 

Gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik ist der Ergebnishaushalt ausgeglichen, wenn 
er unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen 
Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 27 keinen Fehl-
betrag ausweist. 

Jahresergebnisse der festgestellten/ aufgestellten Jahresabschlüsse 

-in EUR- 2017 2018 
2019  

aufgestellt 

Ergebnisvortrag 49.290.523,32 50.680.672,58 56.351.987,23 

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 1.390.149,26 5.671.314,65 8.885.322,11 

Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag) zum 
31. Dezember des Haushaltsjahres 

50.680.672,58 57.351.987,23 65.237.309,34 

 

 

Entwicklung der Jahresergebnisse in der Ergebnisrechnung 

-in EUR- 
Ergebnis 

2021 
Ansatz 
2022 

Ansatz 
2023 

Ansatz 
2024 

Plan 2025 Plan 2026 

Jahresergebnis vor 
Veränderung der Rück-
lagen 

-1.412.884 -4.986.700 -21.256.000 -31.643.500 -24.094.400 -21.601.300 

Jahresergebnis -1.336.341 -4.986.700 -21.256.000 -31.643.500 -16.183.600 -14.681.700 
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2.1.2 Entwicklung des Jahresergebnisses in der Finanzrechnung 

Jahresbezogener Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung 

Jahresbezogen gilt der Ausgleich im Finanzhaushalt (Nr. 37) als gegeben, wenn der Saldo 
der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Nr. 18) ausreicht um die 
planmäßigen Tilgungen für Investitionskredite (Nr. 32) zu decken. 

 

In den aktuellen Jahren wird ersichtlich, dass der jahresbezogene Saldo der laufenden Ein- 
und Auszahlungen nicht ausreicht um die planmäßigen Tilgungen im jeweiligen Jahr zu de-
cken. 

Der Haushaltsausgleich wird im Jahr 2022 noch durch den positiven Saldo der laufenden Ein- 
und Auszahlungen aus den Vorjahren ermöglicht. Ab dem Jahr 2023 kann dies nicht mehr 
erfolgen, es entsteht ein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen, welcher über 
den Planungshorizont weiter erheblich anwächst. 
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Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung 

Der Finanzhaushalt gilt gemäß § 16 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik als ausgeglichen, wenn 
kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 39 besteht. 

Folgende Darstellung gibt einen Überblick über den Ausgleich in der Finanzrechnung: 

Ausgleich in der Finanzrechnung (alle Beträge in EUR) 

 

  

Jahresbezogener 
Saldo der laufenden 
Ein- und 
Auszahlungen 

Saldo der laufenden 
Ein- und 
Auszahlungen zum 
31. Dezember des 
Haushaltsvorjahres

Saldo der laufenden 
Ein- und 
Auszahlungen zum 
31. Dezember des 
Haushaltsjahres 

Nachrichtlich: Saldo der 
laufenden Ein- und Auszahlungen 
zum 31. Dezember des 
Haushaltsjahres 

(FR Zeile 37)  (FR Zeile 38) (FR Zeile 39) (FR Zeile 39) 

Eröffnungsbilanz - -   -8.359.775,74 -8.359.775,74

2012 -3.118.947,38   -8.359.775,74 -11.478.723,12 -11.478.723,12

2013   2.292.197,21 -11.478.723,12   -9.186.525,91 -9.186.525,91

Korrektur Muster 
5a in 2014

455.322,29 -8.731.203,62 -8.731.203,62

2014 9.225.169,11   -8.731.203,62 493.965,49 493.965,49

2015 -577.165,42 493.965,49 -83.199,93 -83.199,93

Korrektur Muster 
5a in 2016

22.991.30 -60.208,63 -60.208,63

2016 11.434.709,69 -60.208,63 11.374.501,06 11.374.501,06

Korrektur Muster 
5a in 2017

-265.550,00 11.108.951,06 11.108.951,06

2017 918.514,77 11.108.951,06 12.027.465,83 12.027.465,83

2018 310.315,69 12.027.465,83 12.337.781,52 12.337.781,52

2019 2.035.448,89 12.337.781,52 14.373.230,41 14.373.230,41

2020 vorl. -4.293.532,25 14.373.230,41 10.079.698,16 10.079.698,16

2021 vorl. -412.444,91 10.079.698,16 9.667.207,35 9.667.207,35

Resteübertragung 
von 2021 in 2022

-4.239.335,80 5.427.871,55

2022 Plan -5.325.300 9.667.207,35 4.341.907,35 102.571,55

2023 Plan -20.465.400 4.341.907,35 -16.123.492,65 -20.362.828,45

2024 Plan -29.443.800 -16.123.492,65 -45.567.292,65 -49.806.628,45

2025 Plan -22.000.600 -45.567.292,65 -67.567.892,65 -71.807.228,45

2026 Plan -20.236.400 -67.567.892,65 -87.804.292,65 -92.043.628,45

Reste berücksichtigt

In der obrigen Darstellung ist der Haushaltsausgleich in Bezug auf die vorl. Finanzrechnung des Haushaltsvorvorjahres 
(2021) und der Planung des Vorjahres (2022) dargestellt.
Eine Darstellung des Haushaltsausgleichs inkl. der vorläufigen Finanzrechung des Haushaltsvorjahres (2022) ist unter 
Punkt 12 dargestellt. 

Jahr
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3 Entwicklung der wichtigsten Erträge, Aufwendungen sowie der laufen-
den Ein- und Auszahlungen 

3.1 Erträge 

Ausgangsdaten Finanzausgleich: 

Mit Datum vom 26.09.2022 sind durch das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung 
Mecklenburg-Vorpommern die „Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich 2023 
für die Haushaltsplanung 2023“ veröffentlicht worden. Diese Daten wurden durch den „Kom-
munalgipfel 2022 – Schulterschluss zwischen Land und Kommunen“ aktualisiert. Am 
25.11.2022 hat das Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpom-
mern die „Aktualisierung der Orientierungsdaten zum Kommunalen Finanzausgleich für die 
Haushaltsplanung 2023 auf Grundlage des Entwurfes zum Nachtrag des Landes 2023 sowie 
der Ergebnisse der Herbststeuerschätzung“ veröffentlicht.  

Die Planung der FAG-Zuweisungen für 2023 und 2024 erfolgte auf Basis der veröffentlichten 
Daten zu den o.g. Erlasse. 

 -in T EUR- 
2022 inkl. 

1. NT 
2023 2024 

Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben nach § 19 FAG M-V 45.169,8 48.597,7 48.597,7 
Zuweisungen für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufga-
ben nach § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 und 5 FAG M-V 
(davon als Träger vom Katasteramt) 

24.561,5 
(4.017,8) 

24.606,4 
(4.023,2) 

24.606,4 
(4.023,2) 

Zuweisungen für Infrastruktur nach § 23 Abs. 4 FAG M-V 8.161,0 8.172,6 8.172,6 
Finanzausgleichsumlage von kreisangehörigen Gemeinden an den 
Landkreis nach § 29 Abs. 2 Satz 2 FAG M-V 

2.014,1 1.307,6 1.307,6 

Konnex für Umweltwiderspruchszuständigkeitsgesetz und Schutz 
vor nichtionisierender Strahlung, Heizkostenzuschuss-Zuständig-
keitslandesverordnung 

17,4 17,4 17,4 

Konnex für Aufgabenzuordnungsgesetz 135,2 135,2 135,2 
Gesamt 80.059,0 82.836,9 82.836,9 

 

Grundlage der mit diesem Orientierungsdatenerlass zur Verfügung gestellten Berechnungen 
und Hinweise ist das Finanzausgleichsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 09.04.2020 
(GVOBI. M-V S. 166).  
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Schlüsselzuweisungen gemäß § 19 FAG M-V: 

Unter Zugrundelegung der Umlagekraft und der zur Verfügung stehenden Teilschlüsselmasse 
ergibt sich für die Berechnung der Bedarfsmesszahlen für Kreisaufgaben nach § 19 Abs. 2 
FAG M-V ein vorläufiger Grundbetrag 2023 je Bedarfsansatz i. H. v. 751,93 EUR (aktuelles 
Jahr 2022 = 716,11 EUR). 

Die Teilschlüsselmasse beträgt  

a) für Gemeindeaufgaben  
(inkl. Familienleistungsausgleich)     636.455.175,00 EUR (§ 16 FAG M-V) 

b) für Kreisaufgaben               383.040.580,22 EUR (§ 19 FAG M-V). 
Die Bedarfsansätze für Kreisaufgaben werden nach § 20 FAG M-V wie folgt ermittelt: 

1. aus der Einwohnerzahl und 
2. aus der durchschnittlichen Anzahl von Bedarfsgemeinschaften, die Grundsicherung 

für Arbeitssuchende nach dem SGB II im jeweiligen Vorvorjahr erhielten, multipliziert 
mit dem Faktor 5,7. 

Den Berechnungen zur Umlagekraft 2023 nach § 19 Abs. 4 FAG M-V liegt die Summe der 
gemeindlichen Schlüsselzuweisungen nach § 16 Abs. 5 und 6 FAG M-V und der Steuerkraft-
messzahlen nach § 18 FAG M-V zu Grunde. Die Summe beider Beträge wird mit dem gewo-
genen landesdurchschnittlichen Kreisumlagesatz des Vorvorjahres von 41,1488272% multi-
pliziert. 

Berechnung der Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben nach § 19 FAG M-V: 

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen für einen Landkreis wird durch Vergleich der Bedarfs-
messzahl (Grundbetrag vervielfältigt mit dem Bedarfsansatz) und der Umlagekraftmesszahl 
ermittelt. Ist die Bedarfsmesszahl höher als die Umlagekraftmesszahl, erhält der Landkreis 
nach § 19 Abs. 5 FAG M-V 60% des Unterschiedsbetrages. 

 Der Landkreis Rostock erhält in 2023 Schlüsselzuweisungen i. H. v. 48.597.780,67 EUR. 

  

Zuweisungen für übertragene Aufgaben gemäß § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4  
und 5 FAG M-V: 

Den Landkreisen werden 128,6 Mio. EUR gem. § 22 Abs. 2 Nr. 4 FAG M-V zugewiesen. Der 
Betrag wird zu 70 Prozent im Verhältnis der Einwohnerzahlen und zu 30 Prozent im Verhältnis 
der Gebietsflächenanteile auf die Landkreise verteilt. Der Landkreis Rostock erhält in 2023 
eine Zuweisung in Höhe von 20.583.162,92 EUR. 

Den Trägern von Katasterämtern werden gemäß § 22 Abs. 2 Nr. 5 FAG M-V Mittel i. H. v. 24,1 
Mio. EUR zu jeweils 1/3 nach dem Verhältnis der Einwohnerzahlen, der Fläche sowie der 
Anzahl der Flurstücke zugewiesen. Der Landkreis Rostock erhält demnach eine Zuweisung 
i. H. v. 4.023.253,95 EUR. 
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Finanzausgleichsumlage gemäß § 29 FAG M-V 

Gemeinden mit einer Steuerkraft 2021 von mehr als 1.157,68 EUR je Bedarfsansatz (Grund-
betrag für Gemeindeaufgaben * 1,15) müssen im Jahr 2023 eine Finanzausgleichsumlage 
nach § 29 FAG M-V i. H. v. 30% des übersteigenden Betrages entrichten. Mit einem Anteil 
von 41,1488272% fließt die Umlage dem jeweiligen Landkreis zu, in dem sich die finanzaus-
gleichsumlagepflichtige Gemeinde befindet. 

Die folgende Übersicht zeigt den Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage für den Land-
kreis Rostock: 

IST 2013      570,6 T EUR  5 Gemeinden 

IST 2014     532,5 T EUR  6 Gemeinden 

IST 2015   1.867,1 T EUR  4 Gemeinden 

IST 2016   1.038,9 T EUR  8 Gemeinden 

IST 2017   1.221,8 T EUR  7 Gemeinden 

IST 2018  2.553,0 T EUR  9 Gemeinden 

IST 2019     908,3 T EUR  7 Gemeinden 

IST 2020  1.509,6 T EUR  6 Gemeinden 

IST 2021  1.063,0 T EUR  7 Gemeinden 

IST 2022  2.014,1 T EUR  7 Gemeinden 

Plan 2023 1.307,6 T EUR 7 Gemeinden 

  

Die nachfolgenden Diagramme zeigen die Zusammensetzung der geplanten Erträge in den 
Jahren 2023 und 2024: 
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Steuern und ähnliche 
Abgaben

5.277.600,00

Zuwendungen, 
allgemeine Umlagen 

und sonstige 
Transfererträge
358.940.800,00

Erträge der sozialen 
Sicherung

128.198.300,00

Öffentlich-rechtliche  
Leistungsentgelte

9.494.500,00

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte

1.103.000,00

Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen

37.456.000,00
Sonstige laufende 

Erträge
6.070.700,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten im Jahr 2023
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Steuern und ähnliche 
Abgaben

5.277.600,00

Zuwendungen, 
allgemeine Umlagen 

und sonstige 
Transfererträge
373.971.600,00

Erträge der sozialen 
Sicherung

139.209.000,00

Öffentlich-rechtliche  
Leistungsentgelte

9.543.600,00

Privatrechtliche 
Leistungsentgelte

1.102.300,00

Kostenerstattungen 
und Kostenumlagen

36.175.600,00

Sonstige laufende 
Erträge

6.003.700,00

Zusammensetzung nach Ertragsarten im Jahr 2024
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Vorjahresvergleich Ertragsarten 

 

Hinweis zu den Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstigen Transfererträgen: siehe 
Punkt 3.2.3 Abschreibungen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024

Steuern und ähnliche Abgaben 8.481.100 5.277.600 -    3.203.500   5.277.600

Zuwendungen, allgemeine Umlagen 
und sonstige Transfererträge

339.743.100 358.940.800    19.197.700   373.971.600

Erträge der sozialen Sicherung 118.637.500 128.198.300      9.560.800   139.209.000

-               700   

Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte

9.602.500 9.494.500 -       108.000   9.543.600            49.100   

Privatrechtliche Leistungsentgelte 564.300 1.103.000         538.700   1.102.300

-         67.000   

Kostenerstattungen und -umlagen 33.900.800 37.456.000      3.555.200   36.175.600 -    1.280.400   

Sonstige laufende Erträge 5.268.100 6.070.700         802.600   6.003.700

571.283.400    24.742.500   

Summe der Erträge 516.197.400 546.540.900    30.343.500   571.283.400    24.742.500   

Erträge vor Entnahmen aus 
Rücklagen

516.197.400 546.540.900    30.343.500   

Erträge gesamt (ohne innere 
Verrechnungen)

516.197.400 546.540.900    30.343.500   571.283.400    24.742.500   

Entnahme aus der Kapitalrücklage 0 0                     -     0                     -     

abs. Abw. abs. Abw.

   11.010.700   

   15.030.800   

                    -     
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Ertragsarten in der mittelfristigen Planung 

 

  

Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Steuern und ähnliche Abgaben 8.474.106 8.481.100 5.277.600 5.277.600 5.277.600 4.392.300

Zuwendungen, allgemeine Umlagen 
und sonstige Transfererträge

166.831.096 339.743.100 358.940.800 373.971.600 381.707.600 388.945.800

Erträge der sozialen Sicherung 179.042.561 118.637.500 128.198.300 139.209.000 139.209.000 139.411.900

Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte

9.634.052 9.602.500 9.494.500 9.543.600 9.543.600 9.530.700

Privatrechtliche Leistungsentgelte 543.820 564.300 1.103.000 1.102.300 1.102.300 1.102.300

Kostenerstattungen und -umlagen 32.901.355 33.900.800 37.456.000 36.175.600 35.934.600 35.934.600

Zinserträge und sonstige 
Finanzerträge

46.374 0 0 0 0 0

Sonstige laufende Erträge 5.501.604 5.268.100 6.070.700 6.003.700 6.256.700 6.503.300

Summe der Erträge 402.974.967 516.197.400 546.540.900 571.283.400 579.031.400 585.820.900

Erträge vor Entnahmen aus 
Rücklagen

402.974.967 516.197.400 546.540.900 571.283.400 579.031.400 585.820.900

Entnahme aus der Kapitalrücklage 76.543 0 0 0 7.910.800 6.919.600

Erträge gesamt (ohne innere 
Verrechnungen)

403.051.510 516.197.400 546.540.900 571.283.400 586.942.200 592.740.500
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3.1.1 Ausgleichsleistungen gem. § 10 AG-SGB II 

Wie in den Vorjahren stehen dem Landkreis Rostock Ausgleichsleistungen gemäß dem AG-
SGB II zu. Diese belaufen sich im Jahr 2023 und 2024 voraussichtlich auf 5.277.600 EUR. 
Gegenüber dem Plan des Vorjahres bedeutet das eine Verringerung um -3.203.500 EUR. 

Diese Zuweisungen erhalten die Landkreise und kreisfreien Städte nach dem prozentualen 
Anteil der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften SGB II des Vorjahres. Die Anzahl der Bedarfs-
gemeinschaften, die Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erhalten, bleibt unbe-
rücksichtigt. 

Im Detail entwickeln sich diese voraussichtlich wie folgt. 

Entwicklung der Ausgleichleistungen 

 

 

Das Finanzausausgleichsgesetz sieht vor, dass Bund und Länder in einem Abstand von je-
weils drei Jahren gemeinsam überprüfen, in welcher Höhe die Sonderlasten dieser Länder ab 
dem jeweils folgenden Jahr auszugleichen sind. 

Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Steuern und ähnliche Abgaben 8.474.106 8.481.100 5.277.600 5.277.600 5.277.600 4.392.300

40529000 - sonstige 
Ausgleichsleistungen vom Land (u.a. 
Mehrbelastungsausgleich nach § 28 
AufgZuordG M-V)

135.037 135.200 135.200 135.200 135.200 135.200

40541000 - Leistungen des Landes 
aus der Umsetzung des 4. Gesetzes 
für moderne Dienstleistungen am 
Arbeitsmarkt

5.413.447 5.437.900 4.257.100 4.257.100 4.257.100 4.257.100

40542000 - Leistungen des Landes 
aus dem Ausgleich von 
Sonderleistungen aus der 
Zusammenführung von Arbeitslosen- 
und Sozialhilfe

2.925.623 2.908.000 885.300 885.300 885.300 885.300

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 1. NT 2022 P2023 P2024 P2025 P2026

Langfristige Entwicklung der Ausgleichsleistungen in EUR

Ausgleichszahlungen
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3.1.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Trans-
fererträge 

Gemäß § 19 FAG M-V werden den Landkreisen Schlüsselzuweisungen gezahlt. Die geplan-
ten Schlüsselzuweisungen betragen im Jahr 2023 und 2024 jeweils 48.597.700 EUR. Gegen-
über dem Planwert des Jahres 2022 (1. NT) bedeutet das eine Veränderung um 3.427.900 
EUR. 

Zur Deckung weiterer zweckbezogener Aufwendungen hat der Landkreis Rostock weitere Zu-
wendungen und Umlagen erhalten. Die nachfolgende Tabelle gibt darüber Auskunft. Zur bes-
seren Zuordnung zum Ergebnishaushalt sind die Schlüsselzuweisungen darin enthalten: 

Entwicklung der Zuwendungen und Umlagen 

 

Kreisumlage 

Der Landkreis Rostock hat gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 120 Abs. 1 KV M-V seine 
Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung seiner Aufgaben 
unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist. 

Nach § 120 Abs. 2 KV M-V hat der Landkreis die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen 
Erträge und Einzahlungen 

1. soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für die von ihm erbrachten Leistungen, 
2. aus Steuern, 
3. im Übrigen aus einer Kreisumlage nach den Bestimmungen des FAG M-V zu beschaf-

fen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. 

Gemäß § 30 Abs. 1 FAG M-V ist, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen eines Land-
kreises seinen Bedarf nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu 
erheben (Kreisumlage). 

Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Schlüsselzuweisungen 47.245.583 45.169.800 48.597.700 48.597.700 49.503.700 50.427.800

Sonstige allgemeine Zuweisungen 20.841.931 25.893.600 25.806.300 25.806.300 25.806.300 25.806.300

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke

3.843.540 109.089.600 118.379.400 126.728.200 125.073.000 125.077.000

Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus Zuwendungen

2.522.302 55.055.300 54.446.800 54.398.100 54.515.700 54.654.100

Kreisumlage 90.469.161 102.225.900 110.108.200 116.838.900 125.206.500 131.378.200

Übrige allgemeine Umlagen 1.908.579 2.308.900 1.602.400 1.602.400 1.602.400 1.602.400

Summe Zuwendungen, allgemeine 
Umlagen und sonstige 
Transfererträge

166.831.096 339.743.100 358.940.800 373.971.600 381.707.600 388.945.800



 

             Stand 11. Juli 2023               Seite 27/140 

   

Die Kreisumlage wird nach § 30 Abs. 2 FAG M-V für jedes Haushaltsjahr in einem Vomhun-
dertsatz der Umlagegrundlagen bemessen. Die Umlagegrundlagen entsprechen der Finanz-
kraft nach § 16 Abs. 7 Satz 1 FAG M-V.  

Die Finanzkraft einer Gemeinde ergibt sich gemäß § 16 Abs. 7 Satz 1 FAG M-V aus der 
Summe der Schlüsselzuweisungen und der Steuerkraftmesszahl abzüglich der Finanzaus-
gleichsumlage gemäß § 29 FAG M-V. 

Für die Haushaltsjahre 2023 wurde eine Kreisumlage von 110.104.200 EUR und für 2024 von 
116.834.900 EUR eingeplant. Das entspricht einem v.H.-Satz von 41,06 bzw. 43,57 der Um-
lagegrundlage in Höhe von 268.154.558,82 EUR.  
 

 

Die Kreisumlage für das Jahr 2023 in Höhe von 110.104.200 EUR ergibt einen Durchschnitts-
wert von 505,54 EUR je Einwohner. Dabei schwanken die Werte pro Gemeinde teilweise er-
heblich. In Abhängigkeit von der Höhe der Umlagegrundlage ergeben sich Werte von 
453,82 EUR je Einwohner bis 1.873,27 EUR je Einwohner. 

Im Landkreis Rostock liegen im Jahr 2023 14 Gemeinden über dem Durchschnittswert und 
96 Gemeinden unter dem Durchschnittswert. 

Der Umlagesatz von 41,06 v.H. für 2023 und 43,57 v.H. für 2024 stellen eine deutliche Erhö-
hung des Umlagesatzes gegenüber dem 1. Nachtragshaushalt 2022 (40,39 v.H.) dar. In der 
Entwicklung der Umlagesätze (siehe folgende Tabelle), betrachtet von 2012 bis 2023 ist er-
kennbar, dass der Umlagesatz 2017 einen absoluten „Tiefstand“ aufweist. Es ist darauf hin-
zuweisen, dass die Umlagegrundlagen von 2014 bis 2023 deutlich angestiegen sind, was auf 
eine Verbesserung der Finanzsituation im kreisangehörigen Raum hindeutet. Der Landkreis 
Rostock kann seinen Finanzbedarf für die Jahre 2023 und 2024 mit den geplanten Kreisum-
lagesätzen von 41,06 v.H. sowie 43,57 v.H. nicht ausgleichen. 
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 in EUR Kreisumlagegrundlage 
Umlage-

satz absolute Kreisumlage 
Veränderung 
zum Vorjahr 

2012 150.036.844,93 45,30%                67.966.690,75      

2013 146.933.877,33 45,63%                67.045.928,23    -920.762,53 

2014 160.924.761,47 43,06%                69.294.202,29    2.248.274,06 

2015 175.363.952,74 39,67%                69.566.880,05    272.677,76 

2016 180.165.826,88 38,72%                69.760.208,17    193.328,12 

2017 190.113.604,98 36,69%                69.752.681,67    -7.526,50 

2018 206.238.303,05 37,39%                77.112.501,51    7.359.819,84 

2019 207.746.623,68 39,77%                82.620.832,24    5.508.330,73 

1. NT 2020 221.841.205,32 36,88% 81.815.000,00 -805.832,24 
2021 227.436.848,59 39,71% 90.300.000,00 8.485.000,00  

1. NT 2022 253.090.530,00 40,39% 102.225.900,00 11.925.900,00 

2023 268.154.558,82 41,06% 110.104.200,00 7.878.300,00 

2024 268.154.558,82 43,57% 116.834.900,00 6.730.700,00 
 
Der absolute Wert der Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr 2022 deutlich. Weitestge-
hend wurden die vorhandenen Überschüsse aus Vorjahren für den Ausgleich der Vorjahre 
eingesetzt und aufgebraucht. 
 

 
Der Landkreis Rostock hat einen Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 vorge-
legt. Mit dem Umlagesatz für das Haushaltsjahr 2023 erhebt der Landkreis die zweit niedrigste 
Kreisumlage im Vergleich zu den anderen Landkreisen. So hat der strukturell vergleichbare 
Landkreis Ludwigslust-Parchim einen Umlagesatz von 42,50 v.H. für das Haushaltsjahr 2023 
geplant.  

Der Umlagesatz von 43,06 v.H. (HHJ 2014) war der niedrigste Satz aller Landkreise in Meck-
lenburg-Vorpommern, bis 2020 war der Umlagesatz des Landkreises Rostock jeweils der 
niedrigste Umlagesatz im Landesvergleich. In den Jahren 2021 und 2022 erhobt der Land-
kreis den zweit niedrigsten Umlagesatz.  
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 Vergleich der Kreisumlagesätze 
  LRO LuP NWM VR VG MSE 

2012 45,3000% 42,9966% 42,1700% 45,0000% 45,0000% 48,3050% 

2013 45,6300% 42,9966% 43,6700% 47,0000% 45,5000% 48,3050% 

2014 43,0600% 43,8700% 43,6700% 47,0000% 47,0000% 48,3050% 

2015 39,6700% 43,8700% 43,6700% 47,4800% 47,0000% 48,3050% 

2016 38,7200% 44,4000% 42,5000% 46,4800% 47,0000% 48,3050% 

2017 36,6900% 43,4000% 42,0000% 46,4800% 47,0000% 48,3050% 

2018 37,3900% 40,8000% 39,8000% 46,0200% 46,3600% 46,3050% 

2019 39,7700% 39,9000% 39,8500% 43,3500% 45,5000% 46,3050% 

2020 36,8800% 39,9000% 37,8385% 41,2400% 44,7500% 44,2940% 

2021 39,7100% 39,9000% 37,8385% 41,8500% 42,5000% 44,2940% 

2022 40,3900% 42,5000% 39,6000% 41,2400% 43,4000% 43,2940% 

2023 41,0600% 42,5000% 39,6000% 41,2400% 46,5000% 43,2940% 
 (rot geschrieben = geplante, noch nicht bestätigte Kreisumlagesätze) 

Näheres zur Ermittlung des Kreisumlagesatzes wird im Band VI "Interessenabwägungsver-
fahren" erläutert. 

Altfehlbetragsumlage 

Mit einer Hebesatzung – „Satzung des Landkreises Rostock zur Festsetzung der Altfehlbe-
tragsumlage gemäß § 25 Landkreisneuordnungsgesetz M-V“ – wurde 2014 ein zu erhebender 
Umlagebetrag in Höhe von 7.889.980,37 EUR festgesetzt. 

Die Altfehlbetragsumlage nach der Satzung wurde durch Bescheid festgesetzt und sofort im 
Jahr 2014 fällig. Den betroffenen Kommunen wurde jedoch die Möglichkeit der Vereinbarung 
eines Zahlungsplanes zur Ratenzahlung, längstens bis zum Jahr 2027, eingeräumt. 

Bis zum Jahr 2022 wurden 6.320.674,06 EUR eingenommen. 

Ab 2023 ist ein jährlicher Betrag von 294.800 EUR geplant. 
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3.1.3 Erträge der sozialen Sicherung 

Im Haushaltsjahr 2023 wird mit Erträgen der sozialen Sicherung in Höhe von 
128.198.300 EUR gerechnet. Für das Jahr 2024 wird mit 139.209.000 EUR gerechnet. Im 
Vergleich zum Planansatz des Jahres 2022 beträgt die Veränderung 9.560.800 EUR. 

Im Jahr 2023 wird mit Aufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von 194.400.200 EUR 
gerechnet. Für das Haushaltsjahr 2024 wurden 208.378.100 EUR veranschlagt.   

Das bedeutet für das Jahr 2023, dass der Landkreis Rostock eine Summe von 
66.201.900 EUR aus den allgemeinen Deckungsmitteln aufwenden muss, um die Lücke zwi-
schen den Erträgen und Aufwendungen der sozialen Sicherung zu schließen, sofern nicht 
Kostenerstattungen für diese Aufwendungen gezahlt werden. Im Haushaltsjahr 2024 werden 
hierfür 69.169.100 EUR erforderlich.  

 

Das neue KiföG regelt veränderte Finanzierungsströme in Bezug auf die Platzkosten ab dem 
Jahr 2020. Dies erklärt den Volumenanstieg in den Erträgen, als auch den Aufwendungen von 
2019 zu 2020, da nun die Platzkosten gebündelt aus einer Hand an die Träger ausgezahlt 
werden. Ab dem Jahr 2022 werden die Erträge für den Bereich KiföG wie nunmehr im Kon-
tenrahmenplan festgelegt unter den Erträgen aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und 
sonstige Transfererträge (siehe 3.1.2) geführt. Auch die Aufwendungen für den Bereich KiföG 
werden seit dem Jahr 2022 nunmehr unter den Zuwendungen, Umlagen und sonstige Trans-
feraufwendungen und nicht mehr unter den Aufwendungen der sozialen Sicherung geführt. 
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3.1.4 Entwicklung bei den übrigen Erträgen 

Die übrigen Ertragsarten sind von nachgeordneter Bedeutung, daher erfolgt keine Einzelbe-
trachtung. Sie setzen sich wie folgt zusammen und nehmen voraussichtlich folgende Entwick-
lung:  

Entwicklung der sonstigen Ertragsarten 

 

  

Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

öffentlich-rechtliche Entgelte 9.634.052 9.602.500 9.494.500 9.543.600 9.543.600 9.530.700

privatrechtliche Entgelte 543.820 564.300 1.103.000 1.102.300 1.102.300 1.102.300

Kostenerstattungen und -umlagen 32.901.355 33.900.800 37.456.000 36.175.600 35.934.600 35.934.600

sonstige laufende Erträge 5.501.604 5.268.100 6.070.700 6.003.700 6.256.700 6.503.300

Zins- und sonstige Finanzerträge 46.374 0 0 0 0 0

außerordentliche Erträge. 
Entnahmen aus Rücklagen

76.543 0 0 0 7.910.800 6.919.600

Summe sonstige Ertragsarten 48.703.747 49.335.700 54.124.200 52.825.200 60.748.000 59.990.500
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3.2 Aufwendungen 

Für das Haushaltsjahr 2023 werden Aufwendungen in Höhe von 567.796.900 EUR veran-
schlagt. Für 2024 sind Aufwendungen von insgesamt 602.926.900 EUR vorgesehen. Im Jahr 
2022 waren Gesamtaufwendungen in Höhe von 521.184.100 EUR geplant. 

Die nachfolgenden Diagramme und die Tabelle geben Auskunft über die Zusammensetzung 
und Entwicklung 

 

Personalaufwendungen
81.750.000

Versorgungsaufwendungen
843.500

Aufwendungen für 
Sach- und 

Dienstleistungen
52.571.700

Abschreibungen
61.174.500

Zuwendungen, Umlagen und 
sonstige Transferaufwendungen

156.104.300

Aufwendungen der 
sozialen Sicherung

194.400.200

Sonstige laufende 
Aufwendungen

931.900

Zinsaufwendungen 
und sonstige 

Finanzaufwendungen
20.020.800

Zusammensetzung  Aufwendungen im Jahr 2023
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Personalaufwendungen
86.776.600

Versorgungsaufwendungen
949.800

Aufwendungen für 
Sach- und 

Dienstleistungen
53.121.700

Abschreibungen
61.715.000

Zuwendungen, Umlagen und 
sonstige Transferaufwendungen

171.024.800

Aufwendungen der 
sozialen Sicherung

208.378.100

Sonstige laufende 
Aufwendungen

1.617.200

Zinsaufwendungen und sonstige 
Finanzaufwendungen

19.343.700

Zusammensetzung  Aufwendungen im Jahr 2024
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Aufwandsarten 

 

  

Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Personalaufwendungen 67.393.131 72.658.000 81.750.000 86.776.600 89.013.300 91.180.000

Versorgungsaufwendungen 1.406.926 873.100 843.500 949.800 949.800 1.004.500

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen

43.963.995 49.159.200 52.571.700 53.121.700 50.736.000 50.736.300

Abschreibungen 8.220.984 61.981.400 61.174.500 61.715.000 62.299.000 62.846.000

Zuwendungen, Umlagen und 
sonstige Transferaufwendungen

9.133.889 138.840.200 156.104.300 171.024.800 170.285.300 170.308.400

Aufwendungen der sozialen 
Sicherung

255.635.714 176.050.100 194.400.200 208.378.100 208.378.100 208.776.400

Sonstige laufende Aufwendungen 639.487 740.200 931.900 1.617.200 2.286.900 3.355.000

Zinsaufwendungen und sonstige 
Finanzaufwendungen

17.951.424 20.881.900 20.020.800 19.343.700 19.177.400 19.215.600

Summe der Aufwendungen 404.345.551 521.184.100 567.796.900 602.926.900 603.125.800 607.422.200

Aufwendungen vor Einstellungen in 
Rücklagen

404.345.551 521.184.100 567.796.900 602.926.900 603.125.800 607.422.200

Einstellung in Kapitalrücklage 0 0 0 0 0 0

Aufwendungen gesamt (ohne innere 
Verrechnungen)

404.345.551 521.184.100 567.796.900 602.926.900 603.125.800 607.422.200
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In der nachfolgenden Tabelle sind die Abweichungen der Ansätze für das Jahr 2023 gegen-
über den Planansätzen des Vorjahres dargestellt. 

Vorjahresvergleich Aufwandsarten 

 

Hinweis zu den Abschreibungen: siehe Punkt 3.2.3 Abschreibungen 

 

1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024

Personalaufwendungen 72.658.000 81.750.000      9.092.000   

Versorgungsaufwendungen 873.100 843.500 -         29.600   

61.715.000

Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen

49.159.200 52.571.700      3.412.500   53.121.700

Abschreibungen 61.981.400 61.174.500 -       806.900   

208.378.100

Zuwendungen, Umlagen und 
sonstige Transferaufwendungen

138.840.200 156.104.300    17.264.100   171.024.800

Aufwendungen der sozialen 
Sicherung

176.050.100 194.400.200    18.350.100   

Sonstige laufende Aufwendungen 20.881.900 20.020.800 -       861.100   

Summe der Aufwendungen 521.184.100 567.796.900    46.612.800   

Aufwendungen vor Einstellungen in 
Rücklagen

521.184.100 567.796.900    46.612.800   

Aufwendungen gesamt (ohne innere 
Verrechnungen)

521.184.100 567.796.900    46.612.800   

abs. Abw. abs. Abw.

     5.026.600   

        106.300   949.800

86.776.600

        550.000   

        540.500   

   14.920.500   

   13.977.900   

-       677.100   

   35.130.000   

        685.300   1.617.200

   35.130.000   

   35.130.000   602.926.900

602.926.900

602.926.900

19.343.700

Zinsaufwendungen und sonstige 
Finanzaufwendungen

740.200 931.900         191.700   
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Die Darstellung zeigt einen Volumenanstieg im Bereich der Transferaufwendungen und Ab-
schreibungen in den aktuellen Jahren. (Erläuterung zur Verschiebung zwischen den Sozial-
transferaufwendungen und den Transferaufwendungen siehe Punkt 3.1.3) 

Einzelne Aufwandsarten werden nachfolgend erläutert. 

 

3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwand 

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für das Jahr 2023 mit 82.593.500 EUR 
veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2024 werden 87.726.400 EUR geplant. Gegenüber dem 
Planansatz des Jahres 2022 i. H. v. 73.531.100 EUR ergibt das eine Veränderung 
von 9.062.400 EUR bzw. 10,97 %.  

Personalaufwand 

 
 

 

 

 

 

 

Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Aufwendungen für ehrenamtlich 
Tätige

490.074 1.022.100 617.500 617.500 617.500 617.500

Dienstbezüge Beamte 2.787.998 2.763.700 2.996.100 3.147.700 3.226.600 3.298.900

Dienstbezüge Arbeitnehmer 49.116.392 54.332.700 60.989.000 65.307.000 67.082.500 68.789.800

Dienstbezüge sonstige Beschäftigte 2.231.479 776.100 775.800 775.800 775.800 764.200

Beiträge zu Versorgungskassen 1.926.948 2.030.700 2.668.100 2.539.700 2.601.800 2.667.300

Beiträge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung

10.353.873 10.909.800 12.867.200 13.512.900 13.833.100 14.166.500

Beihilfen, Unterstützungsleistungen 
und dergleichen

269.400 212.900 266.300 284.800 284.800 308.100

Personalnebenaufwendungen 0 1.400 1.600 1.600 1.600 1.600

Zuführung zu Rückstellungen für 
Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub 
etc.

0 703.600 690.700 730.400 730.400 730.200

Versorgungsaufwendungen 1.271.526 778.100 721.200 809.000 809.000 840.400

Summe Personal- und 
Versorgungsaufwendungen

68.447.690 73.531.100 82.593.500 87.726.400 89.963.100 92.184.500
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In der langfristigen Entwicklung nehmen die Personalaufwendungen folgenden Verlauf: 

 

Das vorherige Diagramm basiert für den Zeitraum ab dem Jahr 2023 auf dem Stellenplan 
2023/2024. Ab dem Jahr 2025 sind nur Tarifsteigerungen auf Grundlage des Stellenbedarfes 
2023/2024 berücksichtigt.  
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In nachfolgendem Diagramm wird die Personalintensität I, also der Anteil des Personalauf-
wands (ohne ehrenamtl. Tätige und Personalnebenaufwendungen) an den Gesamtaufwen-
dungen (ohne Zinsaufwendungen) dargestellt. Sie sagt aus, wie hoch der Anteil der Perso-
nalaufwendungen an den Gesamtaufwendungen ist. 

 

In nachfolgendem Diagramm wird die Personalintensität II, also der Anteil des Personalauf-
wands an den ordentlichen Erträgen dargestellt. Sie sagt aus, wieviel Prozent der Erträge zur 
Deckung des Personalaufwandes (ohne Versorgungskassenbeiträge für Beamte) benötigt 
werden. 
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3.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 

Für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde im Plan für das Jahr 2023 ein 
Volumen von 52.571.700 EUR veranschlagt. Für 2024 sind 53.121.700 EUR geplant. Gegen-
über dem Jahr 2022 mit einem Volumen von 49.159.200 EUR ergibt dies eine Veränderung 
von 3.412.500 EUR.  

Sach- und Dienstleistungsaufwand 

 

  

18,94% 19,34% 18,92%

16,47% 16,59%
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%
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Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Aufwendungen für Energie / Wasser / 
Abwasser / Abfall

2.677.661 3.913.400 3.675.100 3.816.800 3.816.800 3.816.800

Aufwendungen für Unterhaltung und 
Bewirtschaftung

13.270.727 15.875.300 16.501.400 17.361.100 15.325.000 15.324.800

Weiter Verwaltungs- und 
Betriebsaufwendungen

13.782.929 13.309.900 15.056.500 15.756.100 15.650.500 15.650.900

Kostenerstattungen 14.204.489 16.036.300 17.295.400 16.159.400 15.915.400 15.915.500

Sonstige Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen

28.465 24.300 43.300 28.300 28.300 28.300

Summe Aufwendungen für Sach- 
und Dienstleistungen

43.964.270 49.159.200 52.571.700 53.121.700 50.736.000 50.736.300
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3.2.3 Abschreibungen 

Die Aufwendungen für Abschreibungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt: 

Abschreibungen 

 

Im gleichen Zeitraum gibt es auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwei-
sungen. Diese bilden das Gegenstück zu den Abschreibungen und verbessern somit das je-
weilige Jahresergebnis. Die Differenz aus Abschreibungen und Erträgen aus der Auflösung 
von Sonderposten kann auch als sogenannter "Nettoabschreibungsaufwand" bezeichnet wer-
den. 

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Abschreibungen, Erträge aus der Auflö-
sung von Sonderposten aus Zuweisungen sowie des Nettoabschreibungsaufwandes. 

 

Das vorherige Diagramm zeigt ab 2022 einen Anstieg der Abschreibungen und der Er-
träge aus der Auflösung von Sonderposten. Hier zeichnet sich der Breitbandausbau ab, wel-
cher sich in den kommenden Jahren (auf Grund der Vertragslaufzeiten) als Volumenanstieg 
abbildet. Der "Nettoabschreibungsaufwand" bleibt hingegen weitestgehend stabil. 

  

Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Bilanzielle Abschreibungen 8.220.984 61.981.400 61.174.500 61.715.000 62.299.000 62.846.000
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3.2.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen entwickeln sich im Betrach-
tungszeitraum wie folgt: 

Transferaufwendungen 

 

3.2.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung 

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung 
im Betrachtungszeitraum. 

Aufwendungen der sozialen Sicherung 

 

 

Das neue KiföG regelt veränderte Finanzierungsströme in Bezug auf die Platzkosten ab dem 
Jahr 2020. Dies erklärt den Volumenanstieg in den Aufwendungen von 2019 zu 2020, da nun 

Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende Zwecke

6.342.764 135.790.200 153.054.300 167.974.800 167.235.300 167.258.400

Sonstige Transferaufwendungen 2.791.126 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000 3.050.000

Gesamt 9.133.889 138.840.200 156.104.300 171.024.800 170.285.300 170.308.400

Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Aufwendungen der sozialen 
Sicherung im Bereich SGB II

26.607.040 28.991.900 34.508.000 34.521.400 34.521.400 34.521.400

Aufwendungen der sozialen 
Sicherung im Bereich SGB XII

29.764.980 34.976.100 34.718.200 37.169.800 37.169.800 37.167.500

Aufwendungen der sozialen 
Sicherung im Bereich SGB VIII 
(Jugend)

23.656.392 25.311.300 28.067.100 28.746.000 28.746.000 29.008.400

Sonstige Aufwendungen der sozialen 
Sicherung

175.620.330 86.770.800 97.106.900 107.940.900 107.940.900 108.079.100

Aufwendungen der sozialen 
Sicherung

255.648.741 176.050.100 194.400.200 208.378.100 208.378.100 208.776.400

166.936 171.888
180.970

237.171
255.636

176.050
194.400

208.378 208.378 208.776

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

220.000

240.000

260.000

280.000

E2017 E2018 E2019 E2020 E2021 1. NT 2022 P2023 P2024 P2025 P2026

T
au

se
nd

 E
U

R

Langfristige Entwicklung der Aufwendungen der sozialen Sicherung



 

             Stand 11. Juli 2023               Seite 42/140 

   

die Platzkosten gebündelt aus einer Hand an die Träger ausgezahlt werden (Erläuterung zur 
Entwicklung ab 2022 siehe Punkt 3.1.3.). 

3.2.6 Übrige Aufwendungen 

Die übrigen Aufwendungen nehmen im Betrachtungszeitraum folgende Entwicklung: 

Übrige Aufwendungen 

 

3.3 laufende Ein- und Auszahlungen 

In den nachfolgenden Übersichten werden die laufenden Ein- und Auszahlungsarten im Pla-
nungszeitraum dargestellt. 

laufende Einzahlungen 

 

  

Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Sonstige laufende Aufwendungen 17.951.424 20.881.900 20.020.800 19.343.700 19.177.400 19.215.600

Zinsen und sonstige 
Finanzaufwendungen

639.487 740.200 931.900 1.617.200 2.286.900 3.355.000

Einstellung in Kapitalrücklage 0 0 0 0 0 0

Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Steuern und ähnliche Abgaben 8.474.106 8.481.100 5.277.600 5.277.600 5.277.600 4.392.300

Zuwendungen, allgemeine Umlagen 
und sonstige Transfereinzahlungen

164.334.181 281.790.300 304.311.100 319.390.600 327.009.000 334.108.800

Einzahlungen der sozialen Sicherung 185.769.785 122.423.800 128.139.400 139.150.100 139.150.100 139.143.000

Öffentlich-rechtliche 
Leistungsentgelte

8.959.833 9.596.500 9.494.500 9.543.600 9.543.600 9.530.700

Privatrechtliche Leistungsentgelte 537.537 564.300 1.103.000 1.102.300 1.102.300 1.102.300

Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen

30.575.284 33.700.800 37.256.000 35.975.600 35.734.600 35.834.600

Zinseinzahlungen und sonstige 
Finanzeinzahlungen

47.333 0 0 0 0 0

Sonstige laufende Einzahlungen 5.381.022 5.113.600 5.969.700 5.899.700 6.152.700 6.399.300

Summe laufende Einzahlungen 404.079.080 461.670.400 491.551.300 516.339.500 523.969.900 530.511.000
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laufende Auszahlungen 

 

 

 

  

Erg. 2021 1. NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026

Personalauszahlungen 67.138.072 71.969.100 81.044.900 86.042.200 88.278.900 90.445.800

Versorgungsauszahlungen 1.365.382 1.132.000 1.172.000 1.203.000 1.203.000 1.604.700

Auszahlungen für Sach- und 
Dienstleistungen

43.900.467 49.159.200 52.571.700 53.121.700 50.736.000 50.736.300

Zuwendungen, Umlagen und 
sonstige Transferauszahlungen

9.581.796 138.449.400 155.704.300 170.624.800 169.885.300 169.908.400

Auszahlungen der sozialen 
Sicherung

258.075.654 179.440.900 194.400.200 208.378.100 208.378.100 208.776.400

Zinsauszahlungen und sonstige 
Finanzauszahlungen

637.017 731.200 933.600 1.509.600 2.325.900 3.390.000

Sonstige laufende Auszahlungen 17.101.389 18.706.500 19.283.400 18.576.700 18.410.400 18.449.200

Summe laufende Auszahlungen 397.799.777 459.588.300 505.110.100 539.456.100 539.217.600 543.310.800
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4 Investitionen 

4.1 Investitionsübersicht 

Der Plan enthält investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 18.586.700 EUR für 
2023 und 31.710.100 EUR für 2024. Sie setzen sich zusammen aus: 

in EUR Plan 2023 Plan 2024 

Auszahlungen für Investitionszuwendungen 1.500.000 1.500.000 

Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände 495.000 444.700 

Auszahlungen für Sachanlagen 16.454.200 29.627.900 

Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen 137.500 137.500 

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt 18.586.700 31.710.100 
 

Die Auszahlungen für Ausleihungen und Kreditgewährungen in Höhe von 137.500 EUR für 
2023 und 137.500 EUR für 2024 enthalten die Gewährungen von Darlehen im Bereich des Ju-
gend- und Sozialamtes. 

Die Finanzierung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erfolgt aus: 

in EUR Plan 2023 Plan 2024 

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 12.259.100 21.311.800 

Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen 75.400 75.400 

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt 12.334.500 21.387.200 
 

Die einzelnen Investitionsmaßnahmen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 sind im Investi-
tionsplan (Band III) dargestellt. 

Des Weiteren sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 6.252.200 EUR für 2023 und 
10.322.900 EUR für 2024 geplant um die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men zu finanzieren. 

 

Erläuterungen Investitionen Amt für Service und Gebäudemanagement:  

Herrichtung Büroarbeitsflächen Gesundheitsamt Bad Doberan 

Das Gesundheitsamt am Standort Bad Doberan ist aktuell in einer Anmietung in der Damm-
chaussee 30a untergebracht. 

Der Kreistag hat mit Beschluss vom 10.12.2014 u.a. die Entscheidung getroffen, die ange-
mieteten Räume für das Gesundheitsamt aufzugeben und in den Verwaltungskomplex in der 
Im Sommer 2018 wurde im Landkreis Rostock eine strategische Raum- und Gebäudeplanung 
initiiert, die neben der Planung einer bedarfsgerechten Bildungsinfrastruktur auch eine Flä-
chenbilanzierung für die Verwaltung zum Gegenstand hatte. Im Ergebnis dessen musste 
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festgestellt werden, dass eine Integration in den Verwaltungskomplex in der August-Bebel-
Straße aus Kapazitätsgründen unmöglich ist.  

Der Intention des o.g. Kreistagsbeschlusses folgend, Anmietungen aufzugeben und vornehm-
lich landkreiseigene Liegenschaften zu nutzen, wurde sich im Rahmen der strategischen 
Raum- und Gebäudeplanung entschieden, das Gesundheitsamt im ehemaligen Internat im 
Kellerswald zu verorten. 
 
Die dafür notwendigen Sanierungs- und Umbaumaßnahmen wurden in den Haushaltsjahren 
2024ff. nunmehr entsprechend berücksichtigt. 

 
Auszug aus Investitionsplan 
 
 
 

Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft 

Aufgrund der weiteren starken Zunahme bei den Asylbewerberzugängen, der Aufnahme von 
Personen aus verschiedenen Aufnahmeprogrammen sowie der nicht absehbaren Entwicklung 
des Krieges in der Ukraine sind die Landkreise und kreisfreien Städte durch das Ministerium 
für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern angewiesen worden, die Un-
terbringungskapazitäten zu erhöhen, so dass die Verteilentscheidungen des LAiV umgesetzt 
werden können. 

Die vorhandenen zentralen und dezentralen Kapazitäten zur Unterbringung der Asylsuchen-
den im Landkreis Rostock sind erschöpft, so dass eine Kapazitätserweiterung durch eine wei-
tere Gemeinschaftsunterkunft erforderlich wird. Um die Umsetzung der Maßnahme schnellst-
möglich auf den Weg bringen zu können, ist die Veranschlagung einer entsprechenden Ver-
pflichtungsermächtigung in 2023 und Ansatzberücksichtigung in 2024 erfolgt. Eine Refinan-
zierung der Kosten durch das Land Mecklenburg-Vorpommern ist dem Grunde nach erfolgt 
und im Ansatz entsprechend berücksichtigt. 

 
Auszug aus Investitionsplan 
 
 

Um-/Ausbau KSM Güstrow 

Das Gebäude der Kreisstraßenmeisterei am Standort Parumer Weg 34 in Güstrow ist in einem 
desolaten baulichen und energetischen Zustand und soll so umgebaut und grundhaft saniert 
werden, dass neben den notwendigen baulichen und energetischen  Maßnahmen die Be-
schäftigten der Kreisstraßenmeisterei bedarfsgerechte Arbeitsplätze erhalten. Zudem ist es 
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aus arbeitsorganisatorischen Gründen und aufgrund des akuten Flächenbedarfes der Kern-
verwaltung notwendig, die Beschäftigten des Sachgebietes Straßenbau einschließlich der 
Amtsleitung des Amtes für Straßenbau und Verkehr in dem Gebäude der Kreisstraßenmeis-
terei unterzubringen. Die geschätzten Gesamtkosten belaufen sich auf 2.600 T EUR. 

Da die Maßnahme aus personellen und arbeitsorganisatorischen Gründen nicht wie geplant 
vorbereitet werden konnte, musste der Umsetzungszeitraum angepasst werden.

 
Auszug aus Investitionsplan 

 

Entwicklung Außenstelle Friderico Franisceum Gymnasium Bad Doberan 

Im Rahmen der strategischen Raum- und Gebäudeplanung wurde eine Aktualisierung der 
Schülerprognose für das Friderico Franisceum Gymnasium Bad Doberan veranlasst. Im Er-
gebnis dessen sind zusätzliche Flächenbedarfe des Gymnasiums ab 2023 und dann noch-
mals ab 2028 ermittelt worden, die so wesentlich sind, dass selbige nicht mehr ohne zusätz-
liche Flächenbereitstellung zu kompensieren sind.  

Es ist insoweit die Zielstellung, eine Außenstelle des Friderico Franisceum Gymnasiums im 
Stülower Weg 15/15a zu entwickeln. Im Gegenzug soll dafür die Anmietung im Verbindungs-
weg in Bad Doberan aufgegeben werden. 

Für das Haushaltsjahr 2022 wurden dafür bereits Planungsleistungen in Höhe von 1.700 
TEUR in Ansatz gebracht und die Realisierung der baulichen Maßnahme in der Finanzpla-
nung entsprechend dargestellt. Im Strategiepapier 2035: Bildungsbauten (Informationsvor-
lage im KT am 27.04.2022) wurde die Gesamtmaßnahme dargestellt und erläutert.  

Die Vergabe der Planungsleistungen der freiberuflichen Leistungen für den 1. BA (Grundsa-
nierung/Erweiterung Bestandsgebäude) ist erfolgt und der Planungsprozess hat begonnen. 
Im ersten Halbjahr 2023 soll der Bauantrag eingereicht werden. Auch mit der Ausschreibung 
der ersten Bauleistungen (sukzessive losweise Vergabe) soll ebenfalls noch 2023 begonnen 
werden, so dass der Baubeginn Anfang 2024 erfolgen kann. Um die vergaberechtlich notwen-
dige Voraussetzung einer gesicherten Finanzierung zu schaffen, ist die Veranschlagung einer 
Verpflichtungsermächtigung notwendig. Die Realisierung des 1. und der weiteren Bauab-
schnitte ist für das Haushaltsjahr 2024ff. entsprechend berücksichtigt. 

In Abstimmung mit der Stadt Bad Doberan ist es weiterhin geplant, die gesamte Entwicklung 
der Außenstelle des Friderico Franisceum Gymnasiums im Stülower Weg als Maßnahme in 
das Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aufzunehmen, um hier die Voraussetzungen einer mög-
lichen Förderung zu schaffen. Da dieser Prozess nach wie vor andauert, die Gewährung einer 
Förderung ausgesprochen unsicher ist, musste die Maßnahme ohne Refinanzierung darge-
stellt werden, um die Realisierung der Maßnahme nicht zu gefährden. 
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Auszug aus Investitionsplan 
 
 

Regionales Berufliches Bildungszentrum (RBB) 

Auf Grundlage einer aktualisierten Schülerprognose wurde die Schulentwicklungsplanung für 
das RBB fortgeschrieben und eine Flächenbedarfsanalyse erstellt. Im Ergebnis dessen wur-
den erhebliche kurz- und mittelfristige Flächenbedarfe für die Beschulung, für ein bedarfsge-
rechtes Wohnheimangebot und eine adäquate Sportinfrastruktur festgestellt. 

Der kurzfristige Flächenbedarf am Standort Güstrow soll durch einen modularen Interimsbau 
(Container) auf dem landeseigenen Grundstück erfolgen. Die grundsätzliche Zusage des Lan-
des M-V dazu liegt bereits vor.  

Die für den Interimsbau notwendige Verpflichtungsermächtigung hat bereits im Nachtrags-
haushalt 2022 Berücksichtigung gefunden. Der entsprechende Ansatz ist nunmehr für 2023 
eingestellt worden. 

Die Verortung des mittelfristigen Flächenbedarfes soll in unmittelbarer Nähe zum Standort des 
RBB in Güstrow erfolgen und dort als Campus entwickelt werden. Die Kosten für den dafür 
notwendigen Grunderwerb i.H.v. 500.000 EUR sind ebenfalls für 2023 veranschlagt worden, 
um die Kaufvertragsverhandlungen zu finalisieren und sicherzustellen, dass diese Fläche für 
den Landkreis Rostock gesichert werden kann. 

 
Auszug aus Investitionsplan 
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Modulneubau Regenbogenschule Bad Doberan 

Auf Grundlage einer aktualisierten Schülerprognose wurde die Schulentwicklungsplanung für 
die Förderschule mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung fortgeschrieben und eine Flä-
chenbedarfsanalyse erstellt. Im Ergebnis dessen wurden erhebliche kurzfristige Flächenbe-
darfe für die Beschulung festgestellt, denen mit der Errichtung eines Modulneubaus begegnet 
werden soll. Um die Realisierung bedarfsgerecht vornehmen zu können, ist zudem die Ver-
anschlagung einer entsprechenden Verpflichtungsermächtigung in 2023 erfolgt. 

 
Auszug aus Investitionsplan 

 

Campusentwicklung Kooperative Gesamtschule Rövershagen 

Ungeachtet der kurzfristigen Notwendigkeit der zusätzlichen Flächenbereitstellung über den 
Modulbau (Nutzungsaufnahme Schuljahresbeginn 2023/2024) zählt der anstehende Ersatz-
neubau der KGS Rövershagen zu den größten Investitionsvorhaben des Landkreises Rostock 
in den nächsten Jahren. Der Kreistag hat sich im Rahmen einer Grundsatzentscheidung vom 
15.03.2017 dazu entsprechend positioniert.  

Im Zuge einer Machbarkeitsstudie zur nachhaltigen Verortung des Modulbaus unter Berück-
sichtigung der gesamtheitlichen Raum- und Funktionsbedarfe, die unter Berücksichtigung ver-
änderter Rahmenbedingungen zu ermitteln waren, ist es gelungen, sämtliche Bedarfe auf dem 
Gelände der KGS unterzubringen. Dies war insoweit eine Herausforderung, als dass es neben 
einer bedarfsgerechten Sportinfrastruktur (aktuell keine eigene Sporthalle vorhanden) auch 
eine Vorhaltefläche für den Neubau einer Förderschule mit dem Schwerpunkt der geistigen 
Entwicklung in den Campus zu integrieren war. (Inklusionsstrategie des Landes M-V führt zur 
Auflösung der Förderschule mit dem Schwerpunkt Lernen in Graal-Müritz; Schule mit G-Be-
reich allein nicht bestandsfähig). 

In Vorbereitung des 1. Bauabschnittes zur Campusentwicklung wurden bereits im Haushalt 
2022 für die Entwurfsplanung 1.500 T EUR veranschlagt. 

 
Auszug aus Investitionsplan 
 
 

Erläuterungen Investitionen Brandschutz:  

Die Freiwilligen Feuerwehren werden bei der täglichen nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr im 
örtlichen Auftrag der Gemeinden und im überörtlichen Auftrag des Landkreises gemäß dem 
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG) eingesetzt. 
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Um das Sicherheitsniveau der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr zu halten, müssen die Ge-
meinden notwendige Feuerwehreinsatzfahrzeuge ersatzbeschaffen. Dies stellt die Gemein-
den vor erhebliche finanzielle Herausforderungen. 

Der Landkreis hat gemäß des § 3 des BrSchG M-V den überörtlichen Brandschutz und die 
überörtliche Technische Hilfeleistung sicherzustellen. Sie haben dazu insbesondere die Ge-
meinden in allen Angelegenheiten des Brandschutzes und der Technischen Hilfeleistung zu 
beraten sowie die Ausrüstung der Feuerwehren zu fördern. 

Die finanziellen Mittel aus der Pauschalzuweisung des Landes reichen nicht aus, dass der 
Landkreis seiner Pflichtaufgabe gerecht wird. Somit werden für den Doppelhaushalt 
2023/2024 jeweils 750.000 EUR zusätzlich zur Pauschalzuweisung des Landes für die Feu-
erwehrinvestitionsförderung bereitgestellt.  

 
Auszug aus Investitionsplan 
 
 

Erläuterungen Investitionen Straßenbau: 

Die investiven Auszahlungen im Bereich der Kreisstraßen belaufen sich auf 8.740,0 T EUR 
für 2023 und 5.646,6 T EUR für 2024. Investive Einzahlungen wurden i. H. v. 2.566,5 T EUR 
(2023) und 1.516,5 T EUR (2024) geplant, wovon allein 916,5 T EUR die pauschale Zuwei-
sung nach § 10 Abs. 5 FAG ausmacht. 

 
Auszug aus Investitionsplan 
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Auswirkungen der Investitionen/ Investitionsfördermaßnahmen auf den Ergebnis-
haushalt 

Der Landkreis investiert vorrangig in die Sanierung bereits vorhandener Schulen und erneuert 
bzw. baut bereits bestehende Straßen aus. Diese Investitionsmaßnahmen erfordern im We-
sentlichen keine neuen Folgekosten für Personal und sachlichen Verwaltungsaufwand. 

 

 
Hinweis: Investitionen, die in diesen HH-Jahren bereits vollständig abgeschrieben sind, ent-
lasten dagegen den Ergebnishaushalt  

4.2 Infrastrukturpauschale 

Die Infrastrukturpauschale nach § 23 FAG M-V wurde in Höhe von 8.172,6 T EUR investiv 
veranschlagt. 

-in EUR- IST 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 

Infrastrukturpauschale 8.161.071,13 8.172.600 8.172.600 8.172.600 8.172.600 

  

 

 

 

 

 

  

in T EUR 2023 2024 2025 2026

Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen durch 
geplante Investitionen

61.174.500 61.715.000 62.299.000 62.846.000

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 
Zuwendungen durch geplante Investitionen

54.446.800 54.398.100 54.515.700 54.654.100

ErgebnisHH-Auswirkungen -6.727.700 -7.316.900 -7.783.300 -8.191.900

%-Anteil der Erträge aus der Auflösung von 
Sonderposten aus Zuwendungen an den 
Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen für die 
Investitionen 

89,00% 88,14% 87,51% 86,97%

Auswirkungen auf die Ergebnishaushalte durch die geplanten Investitionsmaßnahmen im Zeitraum 2021-2024
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5 Erläuterungen zu den Teilhaushalten 

5.1 Teilhaushalt 01 - Büro des Landrates 

I. Bereich Organisation/ Verwaltung – Einführung eines DMS, Haushaltsposition aus dem 
Bereich IT/EDV 

Die Untersuchung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 
(KGSt) aus dem Jahr 2015 hat in ihren Ergebnissen dringend empfohlen, die Arbeitsweise in 
der Kreisverwaltung des Landkreises Rostock mit der Einführung von elektronischer Akten-
führung und elektronischer Vorgangsbearbeitung auf Basis eines elektronisches Dokumen-
tenmanagementsystem – kurz DMS – entsprechend zu entwickeln. Deshalb haben Kreistag 
und Kreisverwaltung in den Jahren 2016 und 2017 die Stabsstelle E-Government organisato-
risch und personell eingerichtet. 

Die Befassung und strategische Ausrichtung der zukünftigen Verwaltungsarbeit ist in der seit 
2018 vorliegenden E-Government-Strategie für den Landkreis Rostock festgeschrieben. 
Grundvoraussetzung für die Digitalisierung der Kreisverwaltung ist die Einführung eines DMS 
zur Umsetzung von elektronischer Aktenführung und Vorgangsbearbeitung. Dementspre-
chend bilden diese Aspekte den Kern der strategischen Zielausrichtung. Das DMS bildet dabei 
– bildlich gesprochen – das Rückgrat elektronischer Verwaltungsarbeit. 
Die mit dem veränderten Arbeiten einhergehende Prozessanalyse, die der Digitalisierung vor-
gelagert ist, wird aus dem Amt für Personal und Organisation, Sachgebiet Organisation ganz 
maßgeblich durch die dort tätigen SB Prozessmanagement in eigener Verantwortung unter-
stützt. Die Stabsstelle E-Government im Bereich des Landrats stellt sich als zentraler Knoten-
punkt dieser komplexen Aufgabe und bearbeitet das DMS-Projekt federführend. Die wesent-
lichen strategischen Projektentscheidungen werden durch die Lenkungsgruppe getroffen, die 
neben der Verwaltungsleitung aus verschiedenen Vertretern der Verwaltung besteht. Die Ge-
staltung des Veränderungsprozesses begleitet die Projektarbeitsgruppe „Veränderungsma-
nagement“ ganz aktiv mit. Ihre Aufgabe ist es, genau zu analysieren, welche Auswirkungen 
auf die tagtägliche Verwaltungsarbeit durch die sich verändernden Arbeitsbedingungen und -
prozesse entstehen und wie dieser Veränderungsprozess gemeinsam mit den Beschäftigten 
der Kreisverwaltung gestaltet werden kann. 

Nach erfolgtem Einführungs- und Anschaffungsprozess, in dem die Firma PDV GmbH für ihr 
Produkt VIS-Suite 2019 den Zuschlag erhielt, konnten im Jahr 2020 die ersten vier Pilotämter 
mit der Arbeit im DMS des Landkreises beginnen. Zudem nahm im Januar 2020 die zentrale 
Scanstelle am Standort Güstrow zur Digitalisierung von noch in Papierform eingehenden Ver-
waltungspost ihre Arbeit auf. Um den Anteil analoger Post, die rechtssicher ersetzend ge-
scannt werden muss, und damit den Aufwand in der Scanstelle zu verringern, soll der Anteil 
elektronisch eingehender Post stetig erhöht werden. 
Seit Sommer 2021 arbeitet auch die Verwaltungsleitung und das Büro des Landrats mit dem 
DMS, welches nach der Pilotphase sukzessive auch in allen anderen Fachämtern der Kreis-
verwaltung ausgerollt werden soll. Der Einführungsprozess wird durch intensive Schulungs-
angebote (VIS sowie MS Standardsoftware) sowie umfangreiche Testphasen begleitet. Durch 
die Beschäftigten der Stabstelle E-Government werden regelmäßig Feedback-Gespräche mit 
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den aus den Ämtern benannten Multiplikatoren durchgeführt, in denen auftretende Probleme 
und Verbesserungspotentiale besprochen werden. 

Zur Umsetzung der in der E-Government-Strategie verankerten Ziele ist der Landkreis außer-
dem weiter bestrebt, die bereits begonnenen Maßnahmen zur Etablierung von Onlinediensten 
für die Einwohnerinnen und Einwohner stetig auszubauen. Dies soll erreicht werden durch die 
Nachnutzung verschiedener digitaler Verwaltungsleistungen, die im Rahmen der Umsetzung 
des Onlinezugangsgesetztes (OZG) für Verwaltungsleistungen entwickelt werden und durch 
die Erweiterung des eigenen Angebots an Onlineservices mithilfe eines leistungsstarken CMS 
und dessen Anbindung an das MV-Serviceportal. Außerdem soll eine möglichst medienbruch-
freie Verbindung zwischen den im Einsatz befindlichen Fachverfahren und dem DMS erreicht 
werden. 

Die wesentlichen Haushaltsbelastungen, die in der Pilotphase der DMS-Einführung in Höhe 
von 250.000 EUR geplant waren, deckten neben den Lizenzkosten insbesondere die Projekt-
kosten ab. Die Einführung musste in ständiger Abstimmung mit dem Anbieter erfolgen, der 
hierfür die Kosten seiner Projektkräfte berechnet hat. Im jetzigen Roll-Out-Prozess können 
z. B. bei der Planung des Projektvorgehens oder der Erstellung von Feinkonzepten zur DMS-
Einführung, in denen die fachlichen Anforderungen der einzelnen Fachämter festgehalten 
werden, die während der Pilotierung gesammelten Erfahrungen nachgenutzt und damit die 
erforderliche Projektbegleitung durch den Dienstleiter erheblich verringert werden. 
Im aktuell geplanten Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 Euro pro Jahr (Produktbereich 
Informationstechnik) sind neben Lizenzkosten und Aufwänden für eine externe Projektbeglei-
tung zusätzlich Kosten für die erforderliche Anbindung vorhandener wie auch neuer Soft- und 
Hardwarekomponenten berücksichtigt. Weitere Aufwendungen werden bei der Umsetzung 
des „Konzepts Veränderungsmanagement“ sowie dem weiteren Ausbau von Onlinediensten 
(intern und extern) entstehen, die u.a. aus den Anforderungen aus dem OZG resultieren. Au-
ßerdem werden zur Absicherung des laufenden Betriebs des DMS sowie für die erforderliche 
Erarbeitung und Implementierung von Schnittstellen zwischen DMS und Fachverfahren die 
entsprechenden technischen Ressourcen benötigt. 

 

II. Öffentlichkeitsarbeit, 1110300, verschiedene Produktsachkonten 

Im Bereich der Stabstelle Medien- und Öffentlichkeitsarbeit ergeben sich für verschiedene 
Produktsachkonten Veränderungen, die im Folgenden einzeln dargestellt werden. 

 Feierliche Anerkennung ehrenamtlichen Engagements im Landkreis Rostock mit an-
schließendem Jahresempfang des Landkreises Rostock, 56931000 

Die Debatte um den Nachtragshaushalt 2022 und die sich abzeichnende Haushaltssituation 
des Landkreises Rostock in den Folgejahren macht deutlich, dass zur Haushaltsicherung auf 
Aufwandseite Einsparpotentiale gefunden werden müssen. Die Verwaltungsleitung hat daher 
die den freiwilligen Leistungen zuzuordnen Kosten für die feierliche Anerkennung ehrenamtli-
chen Engagements im Landkreis Rostock mit anschließendem Jahresempfang des Landkrei-
ses Rostock in Höhe von 15.000,00 Euro jährlich zur Disposition gestellt.  
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Aus fachlicher Sicht wird die angedachte Einsparung kritisch bewertet. Es handelt sich um die 
einzige größere Festveranstaltung des Landkreises Rostock. Es gibt zwar weitere Veranstal-
tungen im Kreisgebiet, die auch einen Bezug zum Landkreis aufweisen und ehrenamtliches 
Engagement würdigen, jedoch keine, die in Federführung durch die Kreisverwaltung mit in-
haltlichen Schnittmengen zur hauptamtlichen Aufgabenerfüllung organisiert wird und dabei 
thematisch wechselnd besondere Schwerpunkte bildet. Auf diese Weise wird das ehrenamt-
liche Engagement in seiner gesamten Breite abgebildet und gewürdigt. 

Zusätzlich entfällt damit auch eine Möglichkeit, im festlichen Rahmen verdienstvolle Persön-
lichkeiten, die sich langjährig herausragend für den und im Landkreis Rostock engagiert ha-
ben, und deren ehrenamtliche Leistungen anzuerkennen. Beispielsweise eine Kreistagssit-
zung kann allenfalls als Ersatzlösung gesehen werden. Sie bietet schon von den äußeren 
Randbedingungen nicht die öffentliche Bühne, den Ehrenamtliche zur Würdigen Ihres Enga-
gements verdient hätten. 
Die nunmehr auf Antrag des Caritasverbandes für das Erzbistum Hamburg e.V., Region 
Rostock in die Planung eingeflossene Zuwendung in Höhe von 2.000,00 Euro für den alle 2 
Jahre stattfindenden Ehrenamtsball dieses Trägers bietet ebenfalls keinen vergleichbaren Er-
satz. Die kooperative Veranstaltung zwischen Träger, der Hanse- und Universitätsstadt und 
Landkreis steht regelmäßig unter der Schirmherrschaft von Landrat Sebastian Constien und 
ist in den vergangenen Jahren mit bis zu 1.000,00 Euro unterstützt worden. Sie ist von der 
Ausrichtung her aber kein breiter Empfang für Akteure aus dem Landkreis Rostock und bildet 
nur partiell das ehrenamtliche Engagement im Landkreis Rostock ab. Schließlich handelt es 
sich nicht um eine Veranstaltung des Landkreises. 

Die positiven Erfahrungen, die umfangreiche Beteiligung bei der Vorschlagseinreichung für 
entsprechende Ehrungen und die gute Teilnahme verschiedener Persönlichkeiten aus Wirt-
schaft, Sport, Ehrenamt und Politik an den bisherigen Veranstaltungen zeigen zudem, dass 
das Format auch in der Gesellschaft im Landkreis Rostock angekommen ist. Ohne die erfor-
derlichen Mittel, die der Kreistag in einer Entscheidung zur Wiederbelebung dieser Veranstal-
tung nach der Kreisgebietsreform im Jahre 2015 bereitgestellt hat, ist dieser Empfang nicht 
finanzierbar. Das Spenden- und Sponsoringverhalten oder auch die Möglichkeiten des soge-
nannten „Crowdfunding“ bieten hierfür keinen verlässlichen und unabhängigen Rahmen. För-
dermittel von Bund oder Land stehen hierfür regelmäßig nicht oder nur in begrenztem Umfang 
zur Verfügung. Schließlich sollte durch die damalige Entscheidung des Kreistages auch eine 
eigene Wertschätzung für das Ehrenamt im Landkreis Rostock deutlich signalisiert werden, 
indem gerade auf eine Drittfinanzierung verzichtet wird. 

Der Kreistag beschloss die Ehrenamtsanerkennung mit anschließendem Jahresempfang wei-
terhin durchzuführen. Die notwendigen Mittel sollen über den Deckungskreis bereitgestellt 
werden.  

 Projekt Corporate Design, 56290000 

Die Einführung des neuen Corporate Design ist im Wesentlichen abgeschlossen, weshalb das 
hierfür gebildet Produkt perspektivisch entfallen kann. Die geplanten Kosten für die Jahre 
2019 (offener Ideenwettbewerb, 10.000 EUR), 2020 (Ausschreibung und erste Umsetzungs-
phase, 35.000 EUR) und 2021 (zweite Umsetzungsphase, 30.000 EUR) konnten gemäß den 
Planungen verausgabt und die entsprechenden Maßnahmen abgeschlossen werden. Letzte 
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Feinheiten wurden in 2022 vorgenommen. Der Dienstleister steht im Rahmen der ordentlichen 
Öffentlichkeitsarbeit (5636000) weiter zur Verfügung. 

In Anlehnung an die Ausführungen zu den Vorberichten der Doppelhaushalte 2019/20 und 
2021/22 sei jedoch kurz auf die wesentlichen Meilensteine im Projekt hingewiesen. 

Im Jahr 2019 wurden in einem Ideenwettbewerb aus den eingehenden Entwürfen die Grun-
delemente eines Corporate Design von einer Jury bestehend aus Mitgliedern des Kreistags-
präsidiums, dem Landrat, Beschäftigten der Verwaltung, Einwohnerinnen und Einwohner des 
Landkreises und Expertinnen und Experten ausgewählt. Den Zuschlag hat der Entwurf der 
Hamburger Grafikerin Anke Luckmann erhalten. Er zeigt einen stilisierten Umriss des Land-
kreises in den Farben blau, rot und gelb. Der Wettbewerb war mit Preisgeldern für die erst- 
bis fünftplatzierten Entwürfe in Höhe von insgesamt 10.000 EUR dotiert. Insgesamt waren 24 
Wettbewerbsbeiträge aus ganz Deutschland eingegangen. 

Mit dem Siegerentwurf zu den Grundelementen ist im Anschluss im Kalenderjahr 2020 die 
Ausschreibung für die Gesamtgestaltung und Umsetzung seines neuen Erscheinungsbildes 
erfolgt. Dafür haben sich zwei qualifizierte Unternehmen einem Vergabe- und Auswahlverfah-
ren gestellt. Hier hat die Rostocker Werbeagentur WERK3 den Zuschlag erhalten. Mit dem 
neuen Erscheinungsbild sind beispielsweise der Internetauftritt, Schreiben, Broschüren, Wer-
bematerialien und Hinweistafeln versehen. Das neue Corporate Design, ist zum 10. Kreisge-
burtstag am 4. September 2021 übernommen und schrittweise eingeführt worden. Der Ein-
führungsprozess ist mittlerweile in großen Teilen abgeschlossen und das neue Corporate De-
sign wird durchgängig, auch in den nachgeordneten Einrichtungen, wie zum Beispiel der Kre-
ismusikschule, angewendet. 

 Öffentlichkeitsarbeit allgemein, 56360000 

Im Zusammenhang mit dem 10. Kreisgeburtstag waren für das Haushaltsjahr 2021 einige 
Maßnahmen geplant, die vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie nur teilweise umgesetzt 
werden konnten. Deshalb wurden die Projekte in 2022 fortgeführt und sollen auch in 2023 
fortgeführt werden: 

3.1 Tag der offenen Tür 

Ein für den Kreisgeburtstag vorgesehener Tag der offenen Tür, der in ähnlicher Form be-
reits 2016 zum 5jährigen Kreisjubiläum durchgeführt wurde, konnte weder in 2021 noch in 
2022 stattfinden. Ursächlich hierfür waren insbesondere die Rahmenbedingungen aus der 
Corona-Pandemie sowie die Flüchtlingssituation aus dem Frühjahr/Sommer 2022. 
Schließlich mussten durch den Wechsel in der Position der Leitung der Stabstelle Öffent-
lichkeits- und Medienarbeit die Arbeitsschwerpunkte anders gebildet werden. 

Die Planung soll in 2023 aber weiterverfolgt werden, mit dem Ziel, in Anknüpfung an die 
positiven Erfahrungen aus 2016 die Außenwirkung der Arbeit des Landkreises Rostock 
weiter zu verbessern. „Verwaltung“ wird durch einen solchen Tag für die Menschen erleb-
bar und es ergibt sich die Gelegenheit, die ganze Bandbreite der Aufgaben der Öffentlich-
keit einmal in anderer Form zugänglich zu machen. Geplant sind folgende Schwerpunkte 
für die Mittelverwendung: 

- einheitliches Mobiliar/Ausstattung (Stühle, Tische, Bildschirme usw.) für die beiden 
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zentralen Verwaltungsstandorte in Güstrow und Bad Doberan 
- Einbindung von Medienpartner, um das Interesse an der Veranstaltung bei den Ein-

wohnerinnen und Einwohner zu erhöhen (Werbung buchen, Off-Air-Veranstaltung an 
beiden Standorten etc.) 

- Angebote für Kinder erweitern (z.B. Hüpfburgen etc.) 
- in 2016 ca. 3.000 EUR dezentrale Übernahme der Kosten durch einzelne Ämter, Ziel 

in 2021 gesamte Kostenübernahme durch Bereich LR und Entlastung der Fachämter 
- Catering während der Veranstaltung 
- 10.000 EUR einmaliger Aufwand 2023 
 
3.2 MV-Tag 2023 

Der MV-Tag ist in den vergangenen Jahren mehrfach ausgefallen bzw. verschoben wor-
den. Nach dem derzeitigen Informationsstand ist eine Durchführung für 2023 seitens des 
Landes aber wieder avisiert. 

- Neuplanung der bereits für 2020 geplanten Mittel (wegen Corona bedingtem Ausfall 
in 2020/21/22) 

- Finanzierung der einmaligen Gebühren und Aufwendungen 
- Unterstützung der den Landkreis repräsentierenden Unternehmen und Institutionen 

sowie von Merchandisingprodukten 
- 5.000 EUR Aufwand alle 2 Jahre 
 
3.3 Informationsbroschüre Landkreis Rostock 

Anlässlich des 10. Kreisgeburtstages sollte die Augustausgabe des Informationsblattes 
„Unser Landkreis Rostock“ eine Jubiläumsausgabe mit einer Gesamtdarstellung der 
Dienstleistungen und Aufgaben der Verwaltung des Landkreises und seiner Partner sowie 
den wesentlichen Daten und Fakten rund um den Landkreis werden. 

Aus Kapazitätsgründen konnte dies nicht umgesetzt werden (siehe oben zum Tag der 
offenen Tür). Die letzte Auflage stammt aus dem Jahr 2016 und ist dringend zu überarbei-
ten. Dieser Bedarf besteht weiter, weshalb mit einem spezialisierten Dienstleister bereits 
Vorplanungen für eine Neuauflage im Haushaltsjahr 2023 erfolgt sind. Die benötigten Ei-
genmittel belaufen sich auf ca. 5.000,00 Euro einmaliger Aufwand. 

 Informationsblatt „Unser Landkreis Rostock“, 56360100 

Mit Beschluss des Kreistages vom 07. Dezember 2016 (Drs. VI-142-2016, Beschluss-Nr. 165-
15-2016) hat der Kreistag in seiner Grundsatzentscheidung zum Informationsblatt des Land-
kreises Rostock auch die Entscheidung getroffen, den Erfolg des Blattes auf geeignete Weise 
vor dem Ablauf der auf zunächst zwei Jahren befristeten Erscheinungsdauer zu evaluieren 
und dem Kreistag zur Entscheidung vorzulegen. Diese Evaluation ist im Sommer 2019 erfolgt 
und mit Beschluss des Kreistages vom 23.10.2019 (VO/2019/VII/058) über die dauerhafte 
Fortführung des Informationsblattes positiv entschieden worden. Schließlich hat sich in Folge 
der Evaluationsergebnisse der Kreistag mit Beschluss vom 23.09.2020 (VO/2020/VII/121-
003) zu einer inhaltlichen Konkretisierung und einer Änderung des Titels in „Unser Landkreis 
Rostock“ bekannt. 

Die Fortführung des Informationsblattes war jedoch an die Ausschreibung aus dem Jahr 2017, 
die auf insgesamt maximal vier Jahre erfolgt ist, gebunden. Diese Dauer war mit der 
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Herausgabe des Blattes im 3. Quartal 2021 (Ausgabe 3/2021) abgelaufen. Deshalb war im 
Jahr 2021 eine Neuausschreibung erforderlich, die im Zuge der allgemeinen Kostensteige-
rung Mehraufwendungen erwarten lies. Da lediglich der bisher gebundene Dienstleister ein 
Angebot auf die Ausschreibung abgegeben hat und zunächst nur eine unwesentliche Preis-
steigerung erfolgte, konnte der Planansatz für die Jahre 2023/24 im Planungszeitpunkt Mai 
2022 gesenkt werden. 

Vor dem Hintergrund der Haushaltssituation des Landkreises Rostock hat die Verwaltungslei-
tung auch die Herausgabe des Kreisblattes „Unser Landkreis Rostock“ zur Disposition ge-
stellt, da die nicht durch Partner gedeckten Ausgaben in Höhe von derzeit ca. 80T Euro den 
freiwilligen Leistungen zuzuordnen sind. Zudem sind wie schon in den letzten beiden Ausga-
ben teils massive Preissteigerungen auf Grund der Situation am Papiermarkt zu erwarten, 
was zu einer Kostensteigerung um ca. 25T Euro jährlich führt und damit die Effekte der Aus-
schreibung aus 2021 aufhebt. 

Die haushaltspolitische Einschätzung diesbezüglich obliegt dem Kreistag. Aus fachlicher Sicht 
wird empfohlen, das Kreisblatt beizubehalten. Dafür streiten folgende Gesichtspunkte: 

Das Informationsblatt stellt die Arbeit des Landkreises Rostock vor, mit dem Ziel, Inhalte aus 
Verwaltung und Kreistag den Einwohnerinnen und Einwohnern näherzubringen. Dazu gehört, 
dass der Kreistag (einschließlich seiner Gremien) und die Kreisverwaltung gleichermaßen im 
Heft vertreten sind. Das Informationsblatt ist kein PR-Heft weder für den einen noch den an-
deren Teil der Arbeit des Landkreises. 
Die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten mit dem Heft einen Einblick in die Verwaltungs-
arbeit insgesamt sowie auch der nachgeordneten Einrichtungen und Beteiligungen und den 
damit verbundenen Aufgaben. Dadurch wird die hier geleistete Arbeit besser nachvollziehbar 
und verständlicher. Diese Inhalte könnten nur noch über den Onlineauftritt des Landkreises 
vermittelt werden. Bei einer Abschaffung des Kreisblattes, würden ein Teil der Einwohnerin-
nen und Einwohner damit gar nicht mehr erreicht werden. 

Nach 5 Jahren und 21 Ausgaben (sowie 1 Corona - Sonderausgabe) „Unser Landkreis 
Rostock“ hat sich das Kreisblatt etabliert. Die Bekanntheit des Kreisblattes ist intern und ex-
tern gestiegen. Die interne Nachfrage (aus Ämtern/Sachgebieten) zur Veröffentlichung von 
Themen, Aufrufen etc. hat sich massiv erhöht. Das Kreisblatt „befüllt“ sich mittlerweile von 
selbst. Eher müssen den Kolleginnen und Kollegen, Partnerinnen und Partnern, die keine 
Vereinbarung mit dem Landkreis Rostock haben, Absagen erteilt werden, da das Heft bereits 
redaktionell gefüllt ist. Zusammen mit den etablierten Arbeitsprozessen zwischen Redaktion 
und Dienstleister entsteht nur noch ein sehr geringer Aufwand. 

Häufige Anfragen von Unternehmen, Vereinen etc. mussten abgelehnt werden, da kein Land-
kreisbezug bestand. Aber die Nachfragen zeigen, dass das Kreisblatt bekannt ist und als Pub-
likation wahrgenommen wird. 

Positives Feedback gibt es auch von den beteiligten Partnerinnen und Partnern des Landkrei-
ses Rostock. Die Volkshochschule des Landkreises Rostock veröffentlicht in jeder Ausgabe 
ihr Programm. Nach jedem Erscheinen des Kreisblattes hat die Volkshochschule einen Peak 
in den Anmeldungen und Nachfragen zu verzeichnen. Die Volkshochschule hat keine andere 
Möglichkeit, die Menschen flächendeckend in Printmedien zu erreichen und ihr Programm zu 
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bewerben. Die Kosten sind zu hoch, insbesondere die Verteilkosten. Demgegenüber genügt 
eine reine Onlinebewerbung nicht, da eine Vielzahl der Adressaten dieses Medium nicht oder 
nicht zu diesen Zwecken nutzt. Durch die Integration in das Kreisblatt werden Kosten gespart 
und sämtliche Haushalte im Landkreis Rostock erreicht. 

Auch die Abfuhrtermine des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft werden jährlich in der 4. Ausgabe 
des Kreisblattes veröffentlicht. Des Weiteren nutzen das Ernst-Barlach-Theater und die Kre-
ismusikschule des Landkreises Rostock das Kreisblatt, um ihre Termine zu veröffentlichen. 
Leider haben diese Einrichtungen im Übrigen nur geringe finanzielle Möglichkeiten und wür-
den nicht ebenfalls nicht die breite Masse erreichen. 

Besonders in Krisenzeiten ist das Kreisblatt ein willkommenes Medium, neben der Onlinever-
öffentlichung, um den Einwohnerinnen und Einwohner notwendige und verlässliche Informa-
tionen zu übermitteln (siehe Corona-Sonderausgabe). Kein Adressatenkreis darf schon aus 
rechtlichen Gründen in solchen Fällen ausgegrenzt werden. Außerdem gelten schriftlich vor-
liegende Publikationen einer Verwaltung als seriös. Gerade Menschen die nicht digital unter-
wegs sind, können auf diesem Weg erreicht werden. Der allgemeine Trend zeigt auch, dass 
sich viele Menschen der digitalen Welt verschließen, da sie die Digitalisierung als anstrengend 
empfinden und ihre Privatsphäre schützen möchten. Gerade ältere Einwohnerinnen und Ein-
wohner können oft digital nicht erreicht werden. Diese Menschen dürfen besonders in der 
Krisenkommunikation aber nicht ausgegrenzt werden. 

Die Kreisverwaltung muss mehrere Kommunikationswege bedienen, damit alle Einwohnerin-
nen und Einwohner erreicht werden. Die Themen Gleichbehandlung und Inklusion werden 
hierbei besonders berührt, weshalb sich auch die Leiterin des Büros für Gleichstellung beim 
Landkreis Rostock, Frau Marion Starck, für den Erhalt der Publikation einsetzt. 
Sie führt dazu aus: Das Kreisblatt hat sich gerade etabliert. Einwohnerinnen und Einwohner 
rufen an und benötigen ausgedruckte Informationen. Gerade kürzlich rief ein Herr an, der sich 
bewusst entschieden hat, nicht digital zu leben. Der Einwohner wollte sich irgendwo darüber 
beschweren, dass er an keine Informationen mehr herankommt und sich völlig ausgegrenzt 
fühlt. Aus meiner Sicht streiten folgende Aspekte besonders für diese Publikation: 

1. Politikerinnen des Kreistages vorstellen – um Frauen in der Politik sichtbar zu machen, 
eventuell Frauen zu motivieren, in die Politik zu gehen. 

2. Tabuisierte Themen wie häusliche Gewalt öffentlich machen – um das Beratungsangebot 
im Landkreis bekannt zu machen (wurde nach dem letzten Artikel in der Ausgabe 04/2022 
sehr gut angenommen). 

3. Kriminalprävention in den Focus rücken – um das Angebot der Seniorensicherheitsberater 
bekannter zu machen, denn täglich fallen Seniorinnen und Senioren auf Betrügereien herein. 
Gerade die älteren Menschen sind meist nicht digital erreichbar. Auch hier haben Anfragen 
für Veranstaltungen das Büro für Gleichstellung bzgl. Seniorensicherheit aufgrund eines Arti-
kels im Kreisblatt erreicht. 

Der Kreistag beschloss die das Kreisblatt „Unser Landkreis Rostock“ aufrechtzuerhalten. Die 
notwendigen Mittel sollen ab dem Jahr 2024 über den Deckungskreis bereitgestellt werden.  
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III. Mitgliedsbeiträge, 1110000.56420000 

Mit Beschluss der 42. Mitgliederversammlung des Landkreistages Mecklenburg-Vorpommern 
(LKT M-V) vom 26. Oktober 2021 sind die Mitgliedsbeiträge für das Haushaltsjahr 2022 auf 
1,02 EUR/Einwohner erhöht worden. Ausweislich der Unterlagen für die 43. Mitgliederver-
sammlung am 18. Oktober 2022 bleibt dieser Umlagesatz auch für das Haushaltsjahr 2023 
konstant. 
Für den Landkreis Rostock bedeutete dies im Vergleich zu den Planungen für den Doppel-
haushalt 2021/22 eine Erhöhung des Mitgliedbeitrages von bisher ca. 190.000 EUR/jährlich 
auf ca. 218.000 EUR/jährlich. Diese Erhöhung von insgesamt ca. 28.000,00 Euro/jährlich ist 
laut Beschlusslage im Wesentlichen auf Personalkostensteigerungen, allgemeine Kostenstei-
gerungen und die Finanzierung einer weiteren Referentenstelle (Referent für Digitalisierung) 
zurückzuführen. 

Im Produkt sind die Kosten einer weiteren Mitgliedschaft (Deutscher Verein für öffentliche und 
private Fürsorge e.V.) aus dem Bereich Jugend- und Soziales enthalten. Für das Jahr 2023 
werden gleichbleibende Mitgliedsbeiträge angesetzt. 

Im Produkt ebenfalls enthalten ist nunmehr der Mitgliedsbeitrag für die Mitgliedschaft im 
Zweckverband Elektronische Verwaltung in M-V (ego-MV), der sich zurzeit auf 4.000,00 Euro 
jährlich beläuft. Die beabsichtigte Erhöhung des Beitrages auf 5.000,00 Euro jährlich ab 2023 
ist bereits im Plan berücksichtigt. Den Beitritt zum ego-MV mit Wirkung zum 01.01.2022 hatte 
der Kreistag mit Beschluss vom 27.10.2021 (VO/2021/VII/276) erklärt. 

 

IV. Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats-/ Vertretungs- und Ausschussmitglieder, 
1110400.50130000 

Mit Beschluss des Kreistages vom 04. Dezember 2019 (VO/2019/VII/74) zur Zweiten Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung des Landkreises Rostock (HS LRO) sind insbesondere die 
Regelungen zu den Entschädigungen für Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Rats-/ Ver-
tretungs- und Ausschussmitglieder (§ 15 HS LRO) verändert worden. Hintergrund hierfür war 
eine entsprechende Änderung der Entschädigungsverordnung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern (EntSchVO M-V). 

Mit der Beschlussfassung hat der Kreistag die Regelungen unter Berücksichtigung der Ein-
führung eines sog. Sockelbetrages für jedes Kreistagsmitglied (vgl. § 14 Abs. 4 EntSchVO M-
V) sowie der Erhöhung der einzelnen Funktionspauschalen und der sitzungszeitergänzenden 
Aufwandsentschädigung angepasst (eine schematische Darstellung findet sich im Vorbericht 
zum NHH 2020). 

Für die Haushaltsjahre 2023/24 ergibt sich im Vergleich zu den Planansätzen 2021/22 keine 
Veränderung. Leichte Mehraufwände haben sich mit Blick auf zwei planerische Veränderun-
gen ergeben. Für den Planansatz sind nunmehr auch die Sitzungsentgelte für Sitzungen des 
Präsidiums (2.500,00 Euro) und die mit der Änderung der HS LRO 2019 erhöhte sitzungs-
zeitergänzende Aufwandsentschädigung (3.000,00 Euro) berücksichtigt. Nicht berücksichtigt 
sind hingegen Mehraufwände, die sich aus der Bildung der Fraktion Demokratische 
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FreiDENKER ergeben. Die Gründung ist nach der Veränderungssperre für die Planungen zum 
Haushalt 2023/24 erfolgt. Die Mittel stehen jedoch im Deckungskreis zur Verfügung. 

V. Zuwendungen an Fraktionen, 1110400.56910000 

Die obigen Ausführungen gelten entsprechend. Der Kreistag hat mit seinem Beschluss eben-
falls die Zuwendungen an Fraktionen (§ 17 HS LRO) verändert. Der Aufstockungsbetrag je 
Fraktionsmitglied ist um 80 EUR von 70 EUR auf 150 EUR erhöht worden. 

Für die Haushaltsjahre 2023/24 ergibt sich ein unveränderter Bedarf. Nicht berücksichtigt sind 
mögliche Mehraufwände, die sich aus der Bildung der Fraktion Demokratische FreiDENKER 
ergeben. Die Gründung ist nach der Veränderungssperre für die Planungen zum Haushalt 
2023/24 erfolgt. Die Mittel stehen jedoch im Deckungskreis zur Verfügung. 

Eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen ist unter Punkt 14.3 im Vorbericht zu 
finden. 

5.2 Teilhaushalt 07 - Soziales 

Im Ergebnishaushalt sind einschließlich Personalaufwendungen veranschlagt: 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 174.114.500 141.150.100 32.964.400 
2023 190.804.000 155.325.600 35.478.400 
2024 204.558.400 166.408.500 38.149.900 

  

Es ergibt sich für 2023 ein Zuschussbedarf in Höhe von 35.478.400 EUR sowie für 2024 in 
Höhe von 38.149.900 EUR. 

 

111 – Verwaltungssteuerung 

1110405 ehrenamtliche Gremien, Beiräte und Beauftragte 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 63.000 200 62.800 
2023 66.000 100 65.900 
2024 66.000 100 65.900 

 

Im Landkreis Rostock vertreten der Beirat für Menschen mit Migrationshintergrund des Land-
kreises Rostock, der Kreisseniorenbeirat des Landkreises Rostock und der Beirat für Men-
schen mit Behinderungen des Landkreises Rostock die entsprechenden Interessen von allen 
im Landkreis Rostock lebende Migrantinnen und Migranten, Seniorinnen und Senioren und 
Menschen mit Behinderungen. Die drei Beiräte beraten den Kreistag, dessen Ausschüsse, 
die Verwaltungsspitze und die Kreisverwaltung in allen Angelegenheiten, Menschen mit Be-
hinderungen, Migrantinnen und Migranten und Seniorinnen und Senioren betreffen. 
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Für ihre Tätigkeiten erhalten die Mitglieder der drei Beiräte eine monatliche pauschalierte Auf-
wandsentschädigung. Die einheitlichen finanziellen Entschädigungen sind in den jeweiligen 
Satzungen geregelt. Aufgrund der Erhöhung der Kilometerpauschale gemäß Landesreisekos-
tengesetz M-V ergibt sich hier ein Mehrbedarf um insgesamt 3.000 EUR. 

 

311 – Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch (SGB XII) 

 

Die Aufgabe der Sozialhilfe besteht darin, den Leistungsberechtigten (LB) eine Lebensführung 
zu ermöglichen, welche der Würde des Menschen entspricht. Ziel ist es, sie so weit wie mög-
lich zu befähigen, unabhängig von Hilfe zu leben; darauf haben auch die LB hinzuarbeiten. 

Sozialhilfe erhält nicht, wer sich selbst helfen kann, vor allem durch Einsatz seiner Arbeitskraft, 
seines Einkommens und seines Vermögens oder wer die erforderliche Leistung von anderen, 
insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer Sozialleistungen erhält. 

Die Leistungen richten sich nach der Besonderheit des Einzelfalles. Wünschen des LB, die 
sich auf die Gestaltung der Leistung richten, soll entsprochen werden, soweit sie angemessen 
sind. Dabei ist grundsätzlich der Vorrang der ambulanten vor der stationären Hilfe zu berück-
sichtigen. 

Die Sozialhilfe nach dem SGB XII umfasst folgende Leistungsbereiche: 

31101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) inkl. Bedarfe für Bildung  
  und Teilhabe 

31102 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 
 31104 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 

31105 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. u. 9. Kapitel 
             SGB XII) 

 31107 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 
31108 - Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer  

  Krankenbehandlung (§264 Abs. 7 SGB V) 
31109 - Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze  

  auch Umlage gem. § 12 Kommunalsozialverbandsgesetz 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2016 wurde das Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur 
Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (Landesausführungsgesetz SGB XII- AG-
SGB XII M-V) geändert. 

Danach wird die Sozialhilfe von örtlichen und überörtlichen Trägern (Sozialhilfeträgern) ge-
leistet. Örtliche und überörtliche Träger sind die Landkreise und kreisfreien Städte. 

Sie führen die Sozialhilfe als Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises aus. 

Die im Zusammenhang mit der Ausführung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch und des 
Landesausführungsgesetzes SGB XII zentral wahrzunehmenden Aufgaben werden durch den 
Kommunalen Sozialverband (KSV) als zentrale Stelle der Sozialhilfeträger durchgeführt. 
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Die oberste Landessozialbehörde ist Fachaufsichtsbehörde für die Sozialhilfeträger und ab 
01.01.2020 auch für die Eingliederungshilfeträger. Anfang des Jahres 2018 wurden in MV die 
Sozialhilfeträger auch als Träger der Eingliederungshilfe gesetzlich festgelegt. 

Das Land erstattet den Sozialhilfeträgern jeweils anteilig die Jahresnettoauszahlungen nach 
dem dritten und fünften bis neuntes Kapitel des SGB XII, sowie nach dem 2. Teil des SGB IX. 

Für die Landkreise beträgt der Anteil des Landes 82,5 % der Jahresnettoaufwendungen (die 
kreisfreien Städte erhalten 72 %). 

 

Einzelne Leistungen nach dem SGB XII (Aufwand ohne Personalkosten) 

31101 - Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch – 
SGB XII) 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 3.503.200 2.968.100 535.100 
2023 3.327.500 2.823.400 504.100 
2024 3.426.700 2.905.300 521.400 

(Produkte 3110101; 3110102; 3110104) 

Hilfe zum Lebensunterhalt ist Personen zu gewähren, die die Regelaltersgrenze noch nicht 
erreicht haben (z.B. eine „vorgezogene“ Altersrente erhalten) oder befristet erwerbsgemindert 
und alleinstehend sind und ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermö-
gen bestreiten können. Auch minderjährige Kinder in Haushalten mit erwerbsgeminderten El-
tern oder im Haushalt der Großeltern lebende minderjährige Kinder haben bis zur Vollendung 
des 15. Lebensjahres einen Anspruch auf Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt, sofern 
der Lebensunterhalt nicht durch andere Leistungen gedeckt werden kann. Die Leistung um-
fasst laufende und einmalige Leistungen.  

Die Fallzahlen sind seit dem Jahr 2020 auf Grund des Inkrafttretens der 3. Reformstufe des 
Bundesteilhabegesetzes und der damit verbundenen Trennung der existenzsichernden Leis-
tungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe, gestiegen.  

Zu erwarten ist eine Steigerung bei den Unterkunftskosten durch die jährliche Ermittlung der 
angemessenen Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes im Landkreis Rostock, die bei den 
besonderen Wohnformen zu berücksichtigen ist. Außerdem sind die Heizkosten enorm ge-
stiegen und werden voraussichtlich auch 2023/2024 weiter steigen. Teilweise müssen bei ei-
nem zeitlich begrenzten Aufenthalt (bis zu 6 Monate) in einer besonderen Wohnform (z.B. zu 
Therapiezwecken) auch die Mietkosten der eigenen Wohnung übernommen werden, in die 
der Leistungsberechtigte nach dem Aufenthalt zurückkehrt. Auch dies führt zu steigenden 
Kosten.  

Mit dem Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge vom Asylbewerberleistungsgesetz 
in das SGB XII (z. B. befristet erwerbsgeminderte Einzelpersonen) zum 01.06.2022 sind die 
Fallzahlen bereits gestiegen. Für den Zeitraum von Juni bis Dezember 2022 erhalten 
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durchschnittlich 35 Personen Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII. Das ergibt einen 
Anstieg von ca. 10%. Auch für die Jahre 2023/2024 ist mit steigenden Fallzahlen zu rechnen. 
Seit Juli 2022 ist hilfebedürftigen Kindern und Jugendlichen ein monatlicher Sofortzuschlag in 
Höhe von 20 Euro zu gewähren. Daher steigen auch diesbezüglich die Kosten in den Jahren 
2023/2024. Durch pandemiebedingte Einmalzahlungen und Sonderregelungen im SGB XII 
sind die Kosten seit 2020 gestiegen. Selbst wenn diese Sonderregelungen über den 
31.12.2022 hinaus nicht verlängert werden, führen sie in 2023 bezüglich der bestehenden 
Bewilligungszeiträume noch zu Kostensteigerungen. Dies betrifft alle Bewilligungszeiträume, 
die bis zum 31.12.2022 beginnen. In der Regel erfolgt die Bewilligung für 12 Monate. Mit der 
Einführung des Grundrentenzuschlags 2021 wurde im SGB XII ein Grundrentenfreibetrag ein-
geführt. Daraus resultieren bereits höhere monatliche Leistungsansprüche. Da der Gesetzge-
ber noch bis Ende 2022 über die Grundrentenzeiten bei Bestandsrentnern entscheidet, wird 
mit steigenden Fallzahlen auch ab 2023 gerechnet.  

Der Gesetzgeber erhöht erfahrungsgemäß jährlich die Regelsätze. Durch die Einführung des 
Bürgergeldes zum 01.01.2023 steigen die Regelsätze für erwachsene Leistungsberechtigte 
im Durchschnitt um ca. 50 Euro. Für leistungsberechtigte Personen unter 18 Jahren sind es 
im Durchschnitt ca. 40 Euro. Auch für das Jahr 2024 ist eine Erhöhung zu erwarten. 

 

31102 - Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 10.321.300 8.568.500 1.752.800 
2023 9.317.700 7.754.000 1.563.700 
2024 9.856.800 8.198.800 1.658.000 

(Produkte 3110205; 3110206; 3110207; 3110209) 

 

Die Hilfe zur Pflege umfasst die folgenden Leistungen: 

 3110205 Teilstationäre Pflege (Tages- oder Nachtpflege) 
3110206 Stationäre Pflege in Einrichtungen (Alten- und Pflegeheime) 
3110207 Kurzzeitpflege in Einrichtungen 
3110209 Pflege außerhalb von Einrichtungen (Häuslichkeit) 

 

Stationäre Pflege in Einrichtungen (Pflegeheim) 

Seit dem 01.09.2022 werden Versorgungsverträge nach § 72 Abs. 3a bis 3f SGB XI nur noch 
mit den Pflegeeinrichtungen abgeschlossen, die in Bezug auf ihre Pflegekräfte tarifgebunden 
sind. Hier haben viele Heime nachrüsten müssen und zahlen nun nach Tarif. Entsprechende 
Heimkostenerhöhungen waren und sind die Folge. Es geht mittlerweile so weit, dass die So-
zialhilfeträger, die an den Verhandlungen teilnehmen, die Vereinbarungen über die neuen 
Kostensätze nicht mehr unterzeichnen, um zu symbolisieren, dass kein Einverständnis ihrer-
seits zu den ohne Unterlass steigenden Heimkosten gegeben wird. Da dennoch die Mehrheit 
der verhandelnden Parteien die Vereinbarung zeichnet, ist dieser Protest ohne Wirkung und 
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die Kostensätze erlangen ihre Gültigkeit. Die allgegenwärtige Lage am Strom- und Gasmarkt 
wird auch zukünftig immense Kostensteigungen nach sich ziehen. Im Ergebnis werden die 
Einrichtungskosten auch weiterhin massiv steigen. 

Neben den steigenden Pflegeheimkosten sind den Hilfeempfängern – sofern sie die Voraus-
setzung erfüllen - Grundrentenfreibeträge zu gewähren. Insb. bei verheirateten Leistungsbe-
ziehern, deren Ehepartner in der Häuslichkeit wohnen bleibt, muss daher zum Teil weniger 
Einkommen für die Heimkosten eingesetzt werden. Für Leistungen nach Kapitel 7 SGB XII 
(Hilfe zur Pflege) ist der Freibetrag zwar nicht geschützt, dafür aber für Leistungen nach Ka-
pitel 4 SGB XII (Grundsicherung). Da der Bedarf des in der Häuslichkeit verbleibenden Ehe-
partners sich insbesondere aus Kapitel 4 errechnet, ist hier der entsprechende Freibetrag an-
zurechnen. Im Ergebnis bleibt ein geringerer Einkommenseinsatz, wodurch die Sozialhilfeleis-
tungen für diese Fälle steigen. 

Als Abschluss der benannten Ausführungen ist zu erkennen, dass zum Dezember 2022 zwar 
weniger Fallzahlen im Bereich der stationären Pflege verzeichnet wurden, der finanzielle Auf-
wand für Leistungen Hilfe zur Pflege hingegen im Vergleich zum Beginn des Jahres dennoch 
gestiegen ist. 

 

 Januar 2022 Dezember 2022 
Fälle Leistungsbezug* 725 664 
Aufwand in € 552 T 575 T 

 

*Zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass noch über 220 Anträge auf stationäre Hilfe zur Pflege 
noch nicht entscheidungsreif sind. Diese sind in der aufgeführten Statistik nicht eingerechnet. 
Davon ausgehend, dass diese zeitnah bewilligt werden, würden sich die Fallzahlen auf über 
850 erhöhen. Der Aufwand würde entsprechend mit ansteigen.  

 

Ambulant (Pflege in der Häuslichkeit) 

Im ambulanten Bereich wurden die Leistungen ebenfalls zum 01.09.2022 durch die Tarifbin-
dung angepasst. Alle laufenden Fälle erhielten zum 01.09.2022 neue Kostenvoranschläge 
seitens der Pflegedienste. Zudem werden die Pflegedienste zum Anfang des Jahres 2023 
wieder ihre Punktwerte und damit die Preise für die einzelnen Leistungen erhöhen. Erfah-
rungsgemäß wird deutlich, dass der pflegerische Bedarf und die Kosten – auch für die ambu-
lante Pflege – nicht weniger werden. Hier ist eher mit einer konstanten, wenn auch weniger 
rapiden, Erhöhung des Aufwandes zu rechnen.  

Ausblick 

Die Wohngeldreform ist Teil der Entlastungspakete der Bundesregierung. Mit der Wohngel-
dreform werden ab 2023 rund zwei Millionen Haushalte mit 4,5 Millionen Menschen zielge-
richtet unterstützt. Bislang erhalten rund 600.000 Haushalte Wohngeld. Durch die Erhöhung 
des Wohngeldes und auch die Erhöhung der Wohngeldberechtigten kann der Aufwand für die 
Hilfe zur Pflege im stationären Bereich reduziert werden. Im Zuge der Einführung des 
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Bürgergeldes zum 01.01.2023 soll auch die Vermögensschongrenze im Bereich der Sozial-
hilfe von nunmehr 5.000 Euro auf 10.000 Euro (pro volljährige Person) hochgesetzt werden. 
Die exakten Auswirkungen auf die Anzahl der Antragstellungen sind noch nicht vorhersehbar. 
Da jedoch der Kreis der Anspruchsberechtigten damit massiv erweitert wird, ist mit einer Groß-
zahl an neuen Antragstellungen zu rechnen.  

 

31104 - Hilfen zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 1.000.100 825.600 174.500 
2023 0 0 0 
2024 0 0 0 

(Produkt 3110400) 

Diese Hilfe umfasst für den Personenkreis der Nichtversicherten vorbeugende Gesundheits-
hilfe, Hilfe bei Krankheit, Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft und Hilfe bei Sterilisation nach den §§ 47 bis 51 SGB XII). Leistungen nach dieser 
gesetzlichen Grundlage kommen nur in Frage, wenn die einzelne Leistung nicht dem Leis-
tungsumfang der gesetzlichen Krankenkassen entspricht. Die Erstattung der Aufwendungen 
an Krankenkassen nach § 264 SGB V werden ab 2023 komplett aus 3110800 getätigt. 

 

31105 - Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten  
(8. u. 9. Kapitel SGB XII) 

 
HH-Jahr Aufwand  

(in EUR) 
(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 791.800 651.900 139.900 
2023 629.400 520.000 109.400 
2024 651.400 538.100 113.300 

(Produkt 3110501; 3110502; 3110503; 3110505; 3110506) 

 
 Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten umfasst folgende Teilberei-
che: 

 3110501 Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 – 69 SGB XII) 
 3110502 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) 
 3110503 Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes 
 3110505 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) 
 3110506 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) 
 
Die Fallzahlen und Aufwendungen für die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer 
Schwierigkeiten (§§ 67-69 SGB XII) sind auf einem gleichbleibenden Niveau. Da hier in der 
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Regel weder Einkommen noch Vermögen einzusetzen ist, dürfte sich anhand der in naher 
Zukunft anstehenden Anpassungen keine Änderungen ergeben. 

Ebenfalls zu den Hilfen in anderen Lebenslagen gehört die Blindenhilfe (§ 72 SGB XII). Diese 
soll die durch die Blindheit verursachten Mehrausgaben ausgleichen. Diese Leistung ist ein-
kommens- und vermögensabhängig. Die Leistungshöhe verändert sich jeweils zu dem Zeit-
punkt und in dem Umfang, wie sich der aktuelle Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung ändert. Die Fallzahlen in der Blindenhilfe sind mit durchschnittlich 30 anspruchsbe-
rechtigten Personen verhältnismäßig konstant. Ein Anstieg der Fallzahlen ist nicht zu erwar-
ten. Veränderungen in der Leistungshöhe ergeben sich jedes Jahr zum 01.07. durch die vorab 
erwähnte Erhöhung der Blindenhilfe; ansonsten erfolgen Änderung lediglich bei Erhöhung des 
Pflegegrades oder beim Einzug in eine stationäre Einrichtung. 

Ein Großteil der aktuell laufenden Fälle der Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (§ 70 SGB) 
XII werden Anfang 2023 nach einer rechtlichen Überprüfung in den Bereich der Grundsiche-
rung bzw. Hilfe zum Lebensunterhalt wechseln. Hier reduziert sich der Aufwand aus § 70 SGB 
XII entsprechend. 

Auch die Bestattungskostenbeihilfe (§ 74 SGB XII) fällt unter die Hilfen in anderen Lebensla-
gen. Der Sozialhilfeträger hat die erforderlichen Kosten einer Bestattung zu übernehmen, so-
weit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, diese Kosten zu tragen. Auf ei-
nen Verstorbenen können aufgrund der Bestattungspflicht mitunter mehrere Antragsteller ent-
fallen. Im Durchschnitt entfallen auf einen Verstorbenen mithin zwei bis drei Antragsteller. Ak-
tuell wird die Bestattungskostenrichtlinie des Landkreises überarbeitet und die Beträge für die 
einzelnen Positionen einer Bestattung aktualisiert, sodass hier zukünftig auch mit höheren 
Richtwerten zu rechnen ist, die der Landkreis dann regelmäßig übernehmen wird. 

Die Hilfe in Sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII) ist ein Leistungsbereich für Hilfefälle, die 
keine Zugehörigkeit zu einer anderen vorrangigen Leistungsart begründen und insb. atypische 
Sachverhalte abbilden, von denen man ausgehen kann, dass der Gesetzgeber diese nicht 
bewusst außenvor gelassen hat. Auch diese Leistungsart verwendet der Landkreis sehr spar-
sam, sodass hier lediglich eine Hand voll Leistungen gewährt wurden. In der Regel sind dies 
auch keine laufenden Leistungen, sondern lediglich einmalige Zuschüsse. 

 

31107 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel Zwölftes  
  Buch Sozialgesetzbuch –   SGB XII) 
 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 19.349.400 19.338.000 11.400 
2023 18.444.700 18.435.900   8.800 
2024 20.229.900 20.221.100   8.800 

(Produkte 3110701;3110702;3110703;3110704) 

Hilfebedürftige Personen, die die Altersgrenze erreicht haben oder wegen einer bestehenden 
Erwerbsminderung auf Dauer ihren Lebensunterhalt nicht aus eigener Erwerbstätigkeit 
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bestreiten können, haben Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung nach dem Vierten Kapitel des SGB XII. Die Leistung umfasst laufende und 
einmalige Leistungen. Die Fallzahlen sind seit dem Jahr 2020 auf Grund des Inkrafttretens 
der 3. Reformstufe des Bundesteilhabegesetzes und der damit verbundenen Trennung der 
existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen der Eingliederungshilfe, gestiegen. 
Im Dezember 2022 erhielten ca. 2.120 Personen Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB 
XII, das macht einen Anstieg zum Vorjahr von ca. 2,3% (ohne Leistungsberechtigte ukraini-
sche Flüchtlinge). 

Zu erwarten ist eine Steigerung bei den Unterkunftskosten durch die jährliche Ermittlung der 
angemessenen Warmmiete eines Einpersonenhaushaltes im Landkreis Rostock, die bei den 
besonderen Wohnformen zu berücksichtigen ist. Außerdem sind die Heizkosten enorm ge-
stiegen und werden voraussichtlich auch 2023/2024 weiter steigen. Inwieweit sich die Gas- 
und Strompreisbremse hier auswirken ist für uns aktuell nicht abschätzbar. 

Teilweise müssen bei einem zeitlich begrenzten Aufenthalt (bis zu 6 Monate) in einer beson-
deren Wohnform (z.B. zu Therapiezwecken) auch die Mietkosten der eigenen Wohnung über-
nommen werden, in die der Leistungsberechtigte nach dem Aufenthalt wieder zurückkehrt. 
Auch dies führt zu steigenden Kosten.  

Durch pandemiebedingte Einmalzahlungen und Sonderregelungen im SGB XII sind die Kos-
ten seit 2020 gestiegen. Selbst wenn diese Sonderregelungen über den 31.12.2022 hinaus 
nicht verlängert werden, führen sie in 2023 noch zu Kostensteigerungen. Dies betrifft alle Be-
willigungszeiträume, die bis zum 31.12.2022 beginnen. In der Regel erfolgt die Bewilligung für 
12 Monate. Bei vorläufigen Bewilligungen in der Grundsicherung auch nur für 6 Monate.  

Mit der Einführung des Grundrentenzuschlages 2021 wurde im SGB XII ein Grundrentenfrei-
betrag eingeführt. Daraus resultieren bereits höhere monatliche Leistungsansprüche. Da der 
Gesetzgeber noch bis Ende 2022 über die Grundrentenzeiten bei Bestandsrentnern entschei-
det, wird mit steigenden Fallzahlen auch ab 2023 gerechnet.   

Mit dem Rechtskreiswechsel der ukrainischen Flüchtlinge in das SGB XII (Altersrentner, dau-
erhaft erwerbsgeminderte Personen) zum 01.06.2022 steigen die Fallzahlen. Es ist auch mit 
steigenden Fallzahlen in 2023/2024 zu rechnen.  

Der Gesetzgeber erhöht erfahrungsgemäß jährlich die Regelsätze. Durch Einführung des Bür-
gergeldes zum 01.01.2023 steigen die Regelsätze für erwachsene Leistungsberechtigte im 
Durchschnitt um ca. 50 Euro. Für leistungsberechtigte Personen unter 18 Jahren sind es im 
Durchschnitt ca. 40 Euro. Daher ist auch eine Erhöhung für das Jahr 2024 zu erwarten. 

Seit dem 01.01.2014 erstattet der Bund die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung zu 100%. Die Aufwendungen an ukrainische Flüchtlinge werden 
zu 100% nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz erstattet. 

Alle aufgeführten Gründe bzw. gesetzl. Regelungen/Änderungen führen zu Kostensteigerun-
gen. Es wird eine Kostensteigerung von durchschnittlich 50 Euro pro Monat je leistungsbe-
rechtigter Person angenommen.  
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Aktuell beziehen rund 2.600 Leistungsberechtigte Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt 
oder Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die durchschnittli-
chen monatlichen Kosten pro leistungsberechtigte Person betragen ca. 555 Euro.  

 
31108 - Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer 

  Krankenbehandlung (§264 Abs. 7 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch – SGB 
  V) 

 
HH-Jahr Aufwand  

(in EUR) 
(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 45.000 0 45.000 
2023 3.045.000 2.876.000 169.000 
2024 3.045.000 2.876.000 169.000 

(Produkte 3110800) 

Der Leistungsumfang entspricht dem der gesetzlichen Krankenkassen. Für Fälle, die das So-
zialamt nach § 264 SGB V bei den Krankenkassen angemeldet hat und die durch diese ab-
gerechnet werden, entsteht eine Verwaltungskostenumlage von 5 %. Aktuell hat der Landkreis 
62 Personen, die nicht freiwillig gesetzlich versichert werden können. Für diese Personen 
übernimmt der Landkreis Rostock alle anfallenden Kosten. Im Sozialamt wird seit 2020 eine 
Mitarbeiterin beschäftigt, welche sich darum kümmert, dass Nicht-Versicherte Antragsteller in 
irgendeiner Form in die gesetzliche Krankenversicherung aufgenommen werden. Dies führt 
zu Einsparungen von Kosten beim Landkreis Rostock. (siehe auch Erläuterungen zu 31104) 
 
 

31109 - Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze  
  auch Umlage gem. § 12 Kommunalsozialverbandsgesetz 

 
 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 210.000 143.700 66.300 
2023 150.000 150.000 0 
2024 150.000 150.000 0 

(Produkte 3110900) 

 
Hierbei handelt es sich um die Umlage für den Kommunalen Sozialverband (KSV). Die Höhe 
der Umlage variiert jedes Jahr und wird durch Umlagebescheid für jeden Landkreis festge-
setzt. Auf Grundlage von § 20 Absatz 2 des Ausführungsgesetzes zum SGB XII und § 16 des 
Ausführungsgesetzes SGB IX Mecklenburg-Vorpommern erhalten die Landkreise Ausgleichs-
leistungen des Landes. Für 2022 waren das ca. 200 T Euro. So dass diese Position jährlich 
fast refinanziert wird. 
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312 - Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch 
         Sozialgesetzbuch (SGB II) 

31201 – Leistungen für Unterkunft und Heizung SGB II 

Leistungen nach dem SGB II werden im Landkreis Rostock von der Gemeinsamen Einrich-
tung des Landkreises und der Agentur für Arbeit erbracht „Jobcenter Landkreis Rostock“. 

Hinsichtlich der Ansprüche der Leistungsberechtigten gelten ähnliche Regelungen wie im 
SGB XII. Vorrangiges Ziel des SGB II ist es, die Leistungsberechtigten in Erwerbstätigkeit zu 
vermitteln und damit die Hilfebedürftigkeit zu überwinden. 

Leistungen für Unterkunft und Heizung und einmalige Leistungen an Arbeitssuchende 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 26.700.000 0 26.700.000 
2023 32.065.600 0 32.065.600 
2024 32.065.600 0 32.065.600 

(Produkt 3120100) Erträge aus Bundesbeteiligungen werden wie vorgeschrieben im Produkt 3120900 
dargestellt. 

Der Landkreis hat bei Bedarf die angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung für Emp-
fänger von SGB II – Leistungen zu tragen. 

Der Landkreis Rostock beobachtet regelmäßig die Entwicklung der Kosten für Unterkunft und 
Heizung im Jobcenter. Betrachtet man die jährliche Entwicklung sanken die Aufwendungen 
jährlich teils deutlich. Dieser Trend setzt sich in 2022 nicht fort. Erstmals seit Bestand des 
Landkreises Rostock nahmen die jährlichen Kosten (um ca. 1,1 Prozent) zu. Dies ist vor allem 
auf die Kosten der Unterkunft für die Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge im Zuge der 
russischen Angriffe auf die Ukraine zurückzuführen. Dementsprechend und nicht wissend wie 
sich der Ukraine-Krieg sowie die innerpolitischen Entwicklungen weiterhin auf die Inanspruch-
nahme von Leistungen des SGB II auswirken werden, wurde für die Planung der Folgejahre 
mit 6.330 Bedarfsgemeinschaften (BG) und durchschnittlichen Unterkunftskosten von 360 
EUR pro BG gerechnet. 
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Die Entwicklung der allgemeinen Verbrauchskosten lässt vermuten, dass trotz Gas- und 
Strompreisbremse des Bundes die Aufwendungen für Kosten der Unterkunft pro Bedarfsge-
meinschaft steigen. Durch Einführung des Bürgergeldes steigen die Regelsätze um mindes-
tens 50 Euro für erwachsene leistungsberechtigte Personen. Somit ist davon auszugehen, 
dass der Kreis der Empfänger insgesamt ansteigen wird. Für die Planung gehen wir von ca. 
6.330 Bedarfsgemeinschaften (BG) pro Monat aus und rechnen durch Erhöhungen mit 360 
Euro pro BG. 

Zusätzlich rechnen wir mit ca. 1.000 BG auf Grund von Flüchtlingen nach § 24 Aufenthaltsge-
setz. Es ist mit Kosten von ca. 4.000 TEUR zu rechnen. Diese werden zu 100% durch das 
Flüchtlingsaufnahmegesetz M-V erstattet. 
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31202 - Eingliederungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch - SGB II 
und Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 1.574.500 758.000 816.500 
2023 1.604.400 753.000 851.400 
2024 1.631.200 753.000 878.200 

(Produkt 3120200; 3310000) 

Finanziert werden mehrere Beratungsleistungen, die von Trägern der Wohlfahrtspflege vor-
gehalten werden. Die Grundlagen zur Finanzierung der einzelnen Beratungsleistungen unter-
scheiden sich. Nach § 16a SGB II Kommunale Eingliederungsleistungen und § 11 Absatz 5 
SGB XII können zur Verwirklichung einer ganzheitlichen und umfassenden Betreuung und 
Unterstützung bei der Eingliederung in Arbeit die folgenden Leistungen, die für die Eingliede-
rung der oder des erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in das Erwerbsleben erforderlich 
sind, erbracht werden: 

 1. die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von 
Angehörigen, 

 2. die Schuldnerberatung, 
 3. die psychosoziale Betreuung, 
 4. die Suchtberatung. 

 
Auf die Beratung und Unterstützung von Verbänden der freien Wohlfahrtspflege, von Ange-
hörigen der rechtsberatenden Berufe und von sonstigen Stellen ist zunächst hinzuweisen. Ist 
die weitere Beratung durch eine Schuldnerberatungsstelle oder andere Fachberatungsstellen 
geboten, ist auf ihre Inanspruchnahme hinzuwirken. Angemessene Kosten einer Beratung 
nach Satz 2 sollen übernommen werden, wenn eine Lebenslage, die Leistungen der Hilfe zum 
Lebensunterhalt erforderlich macht oder erwarten lässt, sonst nicht überwunden werden kann; 
in anderen Fällen können Kosten übernommen werden. Die Kostenübernahme kann auch in 
Form einer pauschalierten Abgeltung der Leistung der Schuldnerberatungsstelle oder anderer 
Fachberatungsstellen erfolgen. Im Bereich der Förderung von Beratungsleistungen hat es 
durch das Gesetz über die Finanzierung und zur Transparenz in der Freien Wohlfahrtspflege 
in Mecklenburg-Vorpommern (Wohlfahrtsfinanzierungs- und Transparenzgesetz M-V, WoftG 
M-V) erhebliche Änderungen gegeben. Am 01.01.2022 ist der zweite Abschnitt des Gesetzes 
in Kraft getreten, der die Neuordnung der Zuständigkeiten für das Angebot an Sozial- sowie 
Gesundheitsberatung im Rahmen der Förderung der Wohlfahrtspflege im Land M-V und die 
Überführung in unsere kommunale Verantwortung zum Ziel hat.  

Die soziale Beratung umfasst gemäß WoftG M-V: 

 die allgemeine soziale Beratung gemäß § 11 SGB XII  
 die Schuldner- und Verbraucherinsolvenzberatung gemäß § 11 SGB XII 
 die Beratung von Menschen mit Behinderungen und die  
 Ehe- und Lebensberatung 

 
Zur Gesundheitsberatung zählen gemäß WoftG M-V: 
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 die Sucht- und Drogenberatung gemäß § 21 des Gesetzes über den Öffentlichen Ge-
sundheitsdienst und 

 die Beratung für sexuelle Gesundheit und Aufklärung gemäß § 14 des Gesetzes über 
den Öffentlichen Gesundheitsdienst. 

 

Durch die Kommunalisierung der Beratungslandschaft ist unser Landkreis für die Sicherstel-
lung dieser Beratungsangebote direkt zuständig. Unser Landkreis wirkt aufgrund des neuen 
Gesetzes zukünftig eigenverantwortlich auf angemessene Beschäftigungsverhältnisse im Be-
reich der Sozial- und Gesundheitsberatung mittels tarifvertraglicher Regelungen hin. Dies soll 
auf Seiten der Träger nachhaltige und angemessene Arbeitsbedingungen für die Beschäftig-
ten ermöglichen. Darüber hinaus zielt das Gesetz auf eine in allen Regionen des Kreisgebie-
tes erreichbare, qualitativ hochwertige und anpassungsfähige Angebotsstruktur der Beratung 
hin. 

Umsetzung des WoftG M-V im Landkreis Rostock 

Für die Verwaltung unseres Landkreises ist die Umsetzung des Gesetzes mit einem deutli-
chen Mehraufwand verbunden. Zu den zentralen neuen Aufgaben zählen:  

 vollumfängliche Prüfung der Anträge und Erstellung der Verwendungsnachweise 
 Analyse der gesamten Beratungslandschaft und deren Evaluation 
 Konkrete Definition und Kontrolle fachlicher Standards. 

 

Zur Umsetzung des WoftG M-V in unserem Landkreis wurde die „Richtlinie zur finanziellen 
Förderung der sozialen Beratung und Gesundheitsberatung“ erarbeitet, die zum 01.01.2022 
in Kraft trat. Als Förderrahmen beinhaltet sie die prozentualen Förderhöhen für die einzelnen 
Beratungsarten. Die Träger der Sucht- und Drogenberatungsstellen können bis zu 80 % ihrer 
zuwendungsfähigen Ausgaben beantragen. Für die Träger der Schuldner- und Verbraucherin-
solvenzberatungsstellen sind es bis zu 95 %. Die allgemeine soziale Beratung und die Bera-
tung von Menschen mit Behinderungen werden bis zu 60 % gefördert. Träger der Ehe- und 
Lebensberatung können bis zu 50 % ihrer zuwendungsfähigen Ausgaben beantragen. Eine 
Beratungsstelle für sexuelle Gesundheit und Aufklärung gemäß WoftG M-V gibt es im Land-
kreis Rostock nicht. Gefördert wird mit bis zu 20 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben 
ein entsprechendes Beratungsangebot in Rostock. Für die Mitfinanzierung dieses Beratungs-
angebots ist der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung zwischen unserem Landkreis und 
der Hanse- und Universitätsstadt Rostock geplant. Grundlage für die Förderung ist der dem 
WoftG M-V zugrunde liegende Finanzierungsmodus, wonach das Land die genannten Leis-
tungen der Freien Wohlfahrtspflege nach Maßgabe des eigenen Haushaltes unterstützt. Die 
Mittel des Landes sind von unserem Landkreis mit einem Anteil von mindestens 50% gegen 
zu finanzieren. 

Finanzielle Auswirkungen 

Mit dem Gesetz wird ein insgesamt unterfinanziertes Modell unter gleichzeitiger Verlagerung 
der Verantwortung auf die Landkreise und kreisfreien Städte realisiert. Die Bemessung der 
Landeszuweisungen soll auf der Grundlage der Finanzierungserfordernisse erfolgen. Als 
Standard ist eine qualitativ hochwertige, ausgewogene und bedarfsdeckende Sozial- und 
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Gesundheitsberatung definiert. Die Finanzierungserfordernisse der Leistungserbringenden 
sind jedoch erst infolge einer Bewertung der gesamten Beratungslandschaft abschätzbar. 
Dies ist nur mittelfristig realisierbar. Gegenwärtig ist daher keine exakte Finanzprognose mög-
lich. Dazu trägt auch bei, dass gemäß WoftG M-V die Höhe der Landeszuweisungen anhand 
des Anteils eines Landkreises bzw. einer kreisfreien Stadt an der Gesamtbevölkerung für je-
des Förderjahr neu ermittelt wird.  

Für Zuschüsse an Vereine und Verbände als freiwillige Leistung des Landkreises Rostock 
wurden in den folgenden Jahren jeweils 90.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Hier erfolgte 
eine Reduzierung der Ausgaben, da einige Beratungsarten, die bislang als freiwillige Leistun-
gen gewährt wurden, nunmehr über das WoftG gefördert werden. 

 

31206 - Leistungen für Bildung und Teilhabe 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 1.968.000 74.400 1.893.600 
2023 2.189.800 65.400 2.124.400 
2024 2.194.800 65.400 2.129.400 

(Produkt: 3120600; 3450000) Erträge aus Bundesbeteiligungen werden wie vorgeschrieben im Pro-
dukt 3120900 dargestellt. 

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe sind im § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG) sowie 
im § 28 Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II) und im § 34 Sozialgesetzbuch (SGB) 
Zwölftes Buch (XII) geregelt. 

Zu den Leistungen aus Bildung und Teilhabe zählen: 

 eintägige Schul- und Kitaausflüge, 
 mehrtägige Klassen- und Kitafahrten, 
 der persönliche Schulbedarf, 
 die Beförderung von Schülerinnen und Schülern zur Schule, 
 Lernförderung, 
 die Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in Schule oder Kinder-

tageseinrichtungen, 
 die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (wie im Sport-

verein oder in der Musikschule in Höhe von 15 EUR monatlich). 
 
Kinder sollen möglichst unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses faire 
Chancen auf gesellschaftliche Teilhabe und Bildung erhalten. Dazu gibt es das Bildungs- und 
Teilhabepaket. Anspruchsberechtigt sind Kinder, die Anspruch auf eine der folgenden Leis-
tungen wie Kinderzuschlag, SGB II–Leistungen, SGB XII–Leistungen, Wohngeld, Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz M-V haben. 
Während Anträge auf Bildung und Teilhabe für SGB II-Leistungsberechtigte durch das Job-
center des Landkreises Rostock bearbeitet werden, fallen die Anträge der anderen Leistungs-
berechtigten in den Zuständigkeitsbereich des Sozialamtes des Landkreises Rostock. 
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Für Kinder, die eine Kindertagespflege oder Kindertagesstätte besuchen, wird die Teilnahme 
an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in der Kindertageseinrichtungen im Landkreis 
Rostock durch das Jugendamt des Landkreises Rostock gewährt.  

Durch die bereits vorab erwähnte Wohngeldreform werden ab 2023 rund zwei Millionen Haus-
halte mit 4,5 Millionen Menschen zielgerichtet unterstützt. Bislang erhalten rund 600.000 
Haushalte Wohngeld. Ein Kind, das zu einem einkommensschwachen Haushalt gehört und 
Wohngeld bezieht, hat bereits die Voraussetzungen für Leistungen der Bildung und Teilhabe 
erfüllt. Insofern steigt der Kreis der Leistungsberechtigten um mehr als 200 %. Detaillierte 
Auswirkungen können bislang noch nicht dargestellt werden. 

 

31207 – Anteil kommunaler Träger an den Gesamtverwaltungskosten,  
  hier: Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter 

 
HH-Jahr Aufwand  

(in EUR) 
(inkl. Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022  8.544.000 5.544.000  3.000.000 
2023  8.458.700 5.682.400  2.776.300 
2024  8.739.000 5.824.300  2.914.700 

(Produkt 3120700) 

Der Landkreis hat einen gesetzlich festgelegten Anteil an den Personal- und Sachkosten des 
Jobcenters zu tragen. Der Kommunale Finanzierungsanteil (KFA) beträgt 15,2 % der Gesamt-
verwaltungskosten des „Jobcenters Landkreis Rostock“. 

 

31209 – Bundesbeteiligung nach § 46 Zweites Buch Sozialgesetzbuch - SGB II 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge KdU 
(in EUR) 

Erträge BuT 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 0 19.015.200 1.356.600 -20.371.800 
2023 0 23.106.400 1.367.200 -24.473.600 
2024 0 23.106.400 1.367.200 -24.473.600 

(Produkt 3120900) Aufteilung der Erträge nach KDU-Erstattung und BuT 

Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an diesen Leistungen. Dieser Prozentsatz beläuft sich 
für das Jahr 2023 und 2024 auf 59,7 % auf Basis der monatlichen KdU-Ausgaben aller kom-
munalen Träger und des Verteilerschlüssels. Die Erstattung erhöht sich jeweils um landes-
spezifische Werte für Aufwendungen aus Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 6 des 
Bundeskindergeldgesetzes. Diese Werte werden jährlich festgesetzt und sind schlecht plan-
bar. 

 

 

 



 

             Stand 11. Juli 2023               Seite 74/140 

   

313 – Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

Leistungen an Asylbewerber 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 11.038.000 11.023.300 14.700 
2023 12.616.800 12.517.200 99.600 
2024 12.616.800 12.517.200 99.600 

(Produkte 3130101, 3130102, 3130103, 3130200-3130204, 3130300, 3130400, 3130501, 3130502) 

Aktuell sind 1.481 Personen (Stand: 02.12.2022 für November 2022) leistungsberechtigt nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz M-V (AsylbLG M-V) und erhalten monatlich ihre Leistun-
gen. Die Barauszahlungen erfolgen an den Standorten in Bad Doberan und Güstrow in Ab-
stimmung mit dem Amt für Finanzen und Controlling. Gleichzeitig sind diese Personen in den 
Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen im Landkreis unterzubringen. Die Hilfen umfas-
sen: 

 Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes 
 die Übernahme der Behandlungskosten im Krankheitsfall bei Vorliegen der gesetzli-

chen Voraussetzungen 
 die Bereitstellung einer Unterkunft in Gemeinschaftsunterkünften oder die Über-

nahme der Unterkunftskosten für privaten Wohnraum, wenn die gesetzlichen Voraus-
setzungen vorliegen. 

 Gewährung von einmaligen Beihilfen 
 

Wie auch in den vergangenen Jahren gibt es eine große Anzahl leistungsberechtigter Perso-
nen mit laufendem Einkommen aus Erwerbstätigkeit, welche durch die daraus hervorgehen-
den Neuberechnungen und den damit verbundenen Rückforderungen und Erstattungen von 
bereits gewährten Leistungen, einen erhöhten Arbeitsaufwand mit sich bringen. Zu verzeich-
nen ist außerdem, dass die Anzahl an Einstellungen infolge von Leistungsträgerwechseln 
stark zurückgegangen ist, so dass davon auszugehen ist, dass die o.g. leistungsberechtigten 
Personen längerfristig im Leistungsbezug bleiben. Durch die gegenwärtige Entwicklung ist 
bereits seit längerem eine wachsende Zuweisung von Asylbewerbern zu verzeichnen. Durch 
das Land MV erfolgt eine wöchentliche Verteilung von insgesamt 25 Personen in den Land-
kreis Rostock. Dies führt u.a. dazu, dass die Gewährung der Krankenhilfe sprunghaft steigt. 
Bereits seit der sogenannten Flüchtlingskrise 2015/2016 unterliegt der Bereich stetigen Ge-
setzesänderungen, welche sich auf die Arbeitsbereiche in den einzelnen Bereichen widerspie-
geln. Grundlegende Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes sowie der ausländer-
rechtlichen Gesetzgebung haben Einfluss auf die Arbeitsweise.  Es ist zu gewährleisten, dass 
die Umsetzung möglicher Veränderungen in der Aufgabenwahrnehmung realisiert werden 
kann. Ähnlich verhält es sich mit aktueller Rechtsprechung, welche in der Entscheidungsfin-
dung maßgeblich wird.  
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Unterbringung 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 11.325.200 11.150.300 174.900 
2023 12.280.300 12.202.700 77.600 
2024 12.314.500 12.169.500 145.000 

(Produkte 3130211-3130224) 

Nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (FlAG) sind die 
Kommunen für die Unterbringung von Asylbewerbern verpflichtet und somit für die Schaffung 
von Unterbringungsmöglichkeiten verantwortlich.  

Die Unterbringung ist in zwei große Bereiche gegliedert: 

 Gemeinschaftsunterkünfte (zentrale Unterbringung) 
 Dezentrale Unterbringung 

 
Im Landkreis Rostock werden derzeit acht längerfristige Gemeinschaftsunterkünfte sowie 
sechs temporär befristete Flüchtlingsunterkünfte betrieben. Eine der Flüchtlingsunterkünfte 
kann ab April 2023 in eine reguläre Gemeinschaftsunterkunft umgewandelt werden, so dass 
dann neun reguläre Gemeinschaftsunterkünfte durch den Bereich zu betreuen sind. Es ergibt 
sich für den Landkreis Rostock eine Gesamtkapazität für eine mögliche längerfristige Unter-
bringung in Form der zentralen Unterbringung von 1.160 Personen und ab April 2023 von 
1.380 Plätzen. Hinsichtlich der Flüchtlingsunterkünfte, welche zur kurzfristigen Unterbringung 
vorgesehen sind, ergibt sich eine Kapazität von 494 Plätzen. Diese sind aufgrund der unter-
schiedlichen Beendigungszeiträume im Verlaufe des Jahres 2023 in anderen Einrichtungen 
oder dezentralen Wohnungen unterzubringen. Aufgrund der verschiedenen Nationalitäten, 
Religionen sowie den Familienkonstellationen gilt eine Gemeinschaftsunterkunft als ausge-
lastet bei 75%. Die Gemeinschaftsunterkünfte des Landkreises sind aktuell (Stand November 
2022) mit 92% belegt und gelten daher als voll ausgelastet. Die Schaffung von weiteren Un-
terkunftsplätzen hat auch künftig eine hohe Priorität. Ein weiterer Schwerpunkt des Unterbrin-
gungsmanagements ist die Aufnahme der zugewiesenen Asylbewerber. In enger Zusammen-
arbeit mit den jeweiligen Betreuern sind dem Landesamt für Innere Verwaltung, der zuständi-
gen Ausländerbehörde sowie allen anderen Beteiligten die ladungsfähigen Anschriften zu 
übermitteln.  

Eine weitere Form der Unterbringung ist die sogenannte dezentrale Unterbringung. Aktuell 
sind durch den Landkreis Rostock insgesamt 316 Wohnungen angemietet, welche nahezu 
vollständig belegt sind. 

Aufgrund der angespannten Aufnahmesituation hinsichtlich der asylsuchenden Personen wird 
die Anmietung von dezentralem Wohnraum weiterhin stark forciert. Das zentrale Warenlager 
zur zeitnahen Ausstattung der Wohnungen besteht weiterhin.  

Integration 

Durch die vier Integrationslotsinnen wird die sozialpädagogische Betreuung der anerkannten 
Flüchtlinge im Landkreis Rostock übernommen. Dabei unterstützen sie die anerkannten 
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Flüchtlinge z.B. bei der Vermittlung und Beratung in Behördenangelegenheiten. Primär liegt 
das Augenmerk auf der sozialpädagogischen Betreuung. Durch den Ukrainekrieg und der da-
mit einhergehenden Aufnahme und sozialen Betreuung der ukrainischen Kriegsvertriebenen 
ist der Personenkreis enorm gewachsen. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die Unterstützung 
der Flüchtlinge bei der Wohnungssuche. Auf Grund der sehr wenigen freien Wohnungen in 
den größeren Städten des Landkreises nimmt diese Aufgabe sehr viel Zeit in Anspruch. Soll-
ten die Flüchtlinge in einer eigenen Wohnung leben, sind die Integrationslotsinnen beratend 
bei der Führung des Haushalts sowie bei der Hilfe in Alltagsfragen präventiv tätig. Zusätzlich 
wird in dem Bereich der Einsatz von Bundesfreiwilligen mit Migrationshintergrund koordiniert. 
Der Einsatz dient dem gesamten Bereich, unter anderem zu Übersetzungszwecken. Es ist 
auch weiterhin Ziel dieses Projekt zu nutzen. 

 

31401 - Einzelne Leistungen nach dem SGB IX - 2. Teil des Neunten Buches So-
zialgesetzbuch 
 

Die Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem Sechsten Kapitel des SGB XII sind seit dem 
01.01.2020 im 2. Teil des Neunten Buches Sozialgesetzbuch SGB IX geregelt. 

Leistungsrechtlich relevant sind hier folgende Bereiche: 

 Kapitel 3 - Medizinische Rehabilitation 
 Kapitel 4 - Teilhabe am Arbeitsleben 
 Kapitel 5 - Teilhabe an Bildung 
 Kapitel 6 - Soziale Teilhabe 

 
Das Ausführungsgesetz des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (Landesausführungsgesetz 
SGB IX – AG SGB IX M-V) wurde am 16. Dezember 2019 im Bundesgesetzblatt verkündet 
und trat mit Wirkung zum 01. Januar 2020 in Kraft. 

Ziele dieses Gesetzes sind in Ausführung des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 

1. die Gewährleistung personenzentrierter Teilhabeleistungen in der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderungen, 

2. die Förderung der Selbstbestimmung der Leistungsberechtigten bei der Aus-
wahl geeigneter und wirtschaftlicher Leistungsangebote, 

3. die Förderung einer flächendeckenden, am Sozialraum orientierten und inklu-
siv ausgerichteten Deckung der Bedarfe zur Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen sowie 

4. die Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung. 
 

Weiterhin macht die neue Struktur des Eingliederungshilferechts es erforderlich, dass die 
Rahmenbedingungen der vertraglichen Beziehungen zwischen den Leistungsträgern, Leis-
tungsanbietern und den Menschen mit Behinderungen neu geregelt werden. Es wurde eine 
Übergangsregelung nach § 1 der Landesverordnung zum Einsatz eines Landesrahmenver-
trages für Mecklenburg-Vorpommern nach § 131 Abs. 1 SGB IX geschaffen, wonach ab 2020 
die Leistungsanbieter die bestehenden Entgeltvereinbarungen nach ursprünglich geltendem 
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Recht weiterführen konnten. Die Leistungsanbieter sind nicht an diese Übergangsregelung 
gebunden und haben vereinzelt bereits zu entsprechenden Neuverhandlungen aufgerufen, 
Angebote eingereicht und abgeschlossen. Diese beinhalten bereits erhebliche Kostensteige-
rungen. Bis zum Ende des Jahres 2022 wurde prognostiziert, dass 25% der vorhandenen 
Leistungsanbieter neu verhandelt haben werden. Aktuell ist davon auszugehen, dass die 
Übergangsregelung nicht verlängert wird und alle weiteren Leistungsanbieter zu Neuverhand-
lungen aufrufen müssen. Dies entspricht für die Haushaltsjahre 2023/2024 somit 75% des 
vorhandenen Leistungsangebotes.  

In der Planung wurde aus diesem Grund davon ausgegangen, dass im Doppelhaushaltsjahr 
2023/2024 die bereits bekannten Kostensteigerungen, begründet durch den personen-
zentrierten Ansatz und der Umstellung vieler Leistungsbereiche von einem Tagessatz auf ei-
nen Fachleistungsstundensatz, die bisher verhandelten Leistungsangebote angewendet wer-
den müssen. Eine allgemeine Kostensteigerung von 6% wurde für die Leistungsangebote kal-
kuliert, die bereits nach neuem Recht verhandelt haben bzw. noch im Haushaltsjahr 2023 eine 
Übergangsvereinbarung haben werden. Eine Prognose hinsichtlich der tatsächlichen Kosten-
entwicklung kann zum derzeitigen Zeitpunkt kaum realistisch dargestellt werden. Nicht nur die 
Verhandlungsergebnisse, sondern auch die Entwicklung der Inflation und die Energiepreise 
und die Auswirkungen auf die bevorstehenden Kostenverhandlungen sind schwer kalkulier-
bar. Es ist allerdings in den Leistungsbereichen Soziale Teilhabe, Teilhabe am Arbeitsleben 
und Teilhabe an Bildung von einer erheblichen Kostensteigerung auszugehen. 

Die Eingliederungshilfeträger tragen die Kosten für die Aufgaben, die ihnen nach dem Neun-
ten Buch Sozialgesetzbuch und nach landesrechtlichen Regelungen obliegen, soweit bundes-
rechtlich nichts anderes bestimmt wird. 

Das Land erstattet den Eingliederungshilfeträgern jeweils anteilig die Jahresnettoaufwendun-
gen in Höhe von 82,5%. 

 

Die Leistungen im Einzelnen: 

3140101 – Medizinische Rehabilitation (Kapitel 3 SGB IX) 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 30.000 24.800 5.200 
2023 30.000 25.600 4.400 
2024 30.000 25.600 4.400 

(Produkt 3140101) 

Gemäß § 109 Abs. 1 SGB IX ist die besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation 
Beeinträchtigung nach § 99 Abs. 1 SGB IX abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern, auszu-
gleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder einen Leistungsberechtigten soweit wie 
möglich unabhängig von Pflege zu machen. Die leistungseinschränkende Wirkung des § 109 
Abs. 2 SGB IX bewirkt, dass die den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenkasse 
entsprechen und vorrangig durch diese zu gewähren sind.  Ein zahlenmäßiger Aufwand kann 
hinsichtlich der Autismus-Diagnostik oder auch bei privat versichertem Leistungsberechtigen 
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ohne ausreichende Leistungsabdeckung entstehen. Das konkrete Kostenvolumen ist auf-
grund fehlender Anhaltspunkte nicht quantifizierbar. Aus diesem Grund wurden die gleichen 
Werte aus den Vorjahren angesetzt. 

3140102 - Teilhabe am Arbeitsleben (Kapitel 4 SGB IX) 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 18.010.500 16.278.400  1.732.100 
2023 21.132.000 18.714.000  2.418.000 
2024 22.233.600 19.622.800  2.610.800 

(Produkt 3140102) 

 
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben gemäß § 111 SGB IX i.V.m. §§ 58-62 SGB IX wer-
den erbracht, um die Ausübung und Sicherung einer der Eignung und Neigung der Leistungs-
berechtigten entsprechenden Beschäftigung sowie die Weiterentwicklung ihrer Leistungsfä-
higkeit und Persönlichkeit zu fördern. Dabei kann die Teilhabe am Arbeitsleben in einer Werk-
statt für behinderte Menschen, bei einem anderen Leistungsanbieter oder auch als Budget für 
Arbeit erfolgen. Die Leistungen setzen sich wie folgt zusammen: 
 

Werkstatt für behinderte Menschen, dazu gehören die Fachleistung, Sozialversiche-
rungsbeiträge und das Arbeitsförderungsgeld sowie Hilfsmittel. 
Leistungen bei anderen Leistungsanbietern, dazu gehören die Fachleistung, Sozial-
versicherungsbeiträge und das Arbeitsförderungsgeld sowie Hilfsmittel. 
Budget für Arbeit dazu gehören, der Lohnkostenzuschuss von bis 75% zum Ausgleich 
der Leistungsminderung des Leistungsberechtigten (tarifvertragliche oder ortsübliche 
Entlohnung), Aufwendungen für die wegen der Behinderung erforderliche Anleitung 
und Begleitung am Arbeitsplatz und gegebenenfalls Kosten für eine psychosoziale Be-
gleitung am Arbeitsplatz sowie Hilfsmittel. 
 

Der Landkreis Rostock ist für durchschnittlich 1.000 Leistungsberechtigte Menschen Kosten-
träger für die Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen. Ein Leistungsanbieter, mit 
ca. 500 Leistungsberechtigten, befindet sich auf dem Territorium des Landkreises. Die weite-
ren 500 Leistungsberechtigten werden durch Leistungsanbieter anderer Landkreise und kreis-
freier Städte beschäftigt und der Landkreis Rostock ist Kostenträger dieser Teilhabeleistung.  
Bisher liegen nur einzelne Verhandlungsergebnisse, wie eingangs ausgeführt, aus fremden 
Landreisen/ kreisfreien Städten vor, welche bereits eine deutliche Kostensteigerung der Fach-
leistung darstellen. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 alle Träger mit diesem 
Leistungsangebot nach neuem Recht verhandeln werden, sodass nicht von einer üblichen 
Kostensteigerungsrate ausgegangen werden kann. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
bei einem anderen Leistungsanbieter wurden in der prospektiven Kalkulation vorerst nicht be-
rücksichtigt. Der Landkreis Rostock hält bisher kein derartiges Leistungsangebot vor. Grund-
sätzlich kann in wenigen Einzelfällen aufgrund örtlicher Zuständigkeitsbestimmung eine Kos-
tenübernahme in Frage kommen, aber derzeitig liegen keine derartigen Leistungsgewährun-
gen vor. 
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In Bezug auf die Teilhabeleistung Budget für Arbeit, wird aufgrund der Kontinuität der Inan-
spruchnahme der vergangenen Jahre, von einer gleichen finanziellen Berücksichtigung aus-
gegangen. 
 
3140103 - Teilhabe an Bildung (5. Kapitel SGB IX) 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 8.573.900 7.161.000 1.412.900 
2023 6.746.100 5.723.000 1.023.100 
2024 7.041.700 5.966.900 1.074.800 

(Produkt 3140103) 

Das Leistung Spektrum der Teilhabe an Bildung gemäß § 112 SGB IX i.V.m. § 75 SGB IX 
umfasst den gesamten schulischen und hochschulischen Bildungsbereich und soll den gleich-
berechtigten Zugang von Menschen mit Behinderungen zum Bildungssystem ermöglichen. 
Folgende Leistungsmöglichkeiten gibt es: 

 Hilfen zur Schulbildung schließen Integrationshelfer im Unterricht, Leistungen zur Un-
terstützung schulischer Ganztagsangebote in offener Form (Integrationshelfer im 
Hort), heilpädagogische und sonstige Maßnahmen als auch Hilfsmittel ein. 

 Hilfen zur schulischen Ausbildung für einen Beruf schließen eine Zweitausbildung, Hil-
fen zur Teilnahme am Fernunterricht, Hilfen zur Ableistung eines Praktikums, Hilfen 
bei Vorbereitungsmaßnahmen, die Hilfsmittelversorgung und bei Notwendigkeit eine 
Assistenzleistung ein. 

 Hilfen zur hochschulischen Ausbildung schließen eine Zweitausbildung, Hilfen zur Teil-
nahme am Fernunterricht, Hilfen zur Ableistung eines Praktikums, Hilfen bei Vorberei-
tungsmaßnahmen, die Hilfsmittelversorgung und bei Notwendigkeit eine Assistenz-
leistung ein. 

 Hilfen zur schulischen und hochschulischen Weiterbildung schließen Hilfen zur Teil-
nahme am Fernunterricht, Hilfen zur Ableistung eines Praktikums, Hilfen bei Vorberei-
tungsmaßnahmen, die Hilfsmittelversorgung und bei Notwendigkeit eine Assistenz-
leistung ein. 
 

Der Landkreis Rostock ist derzeitig für 106 Leistungsberechtigte zwischen 8 und 17 Jahren 
Kostenträger der entsprechenden Teilhabe an Bildung. Überwiegend werden diese als Assis-
tenzleistungen und in Einzelfällen als eine Autismus Therapie erbracht. Die Vergütung der 
Leistung erfolgt in Abhängigkeit des individuell festgestellten Bedarfes in Form eines Fach-
leistungsstundensatzes. Bereits im Nachtragshaushalt 2022 wurde eine entsprechende Kos-
tensteigerung kalkuliert, sodass für die Planung 2023/2024 die Steigerungsrate von 6% an-
gesetzt wurde.  

Wie eingangs aufgeführt, besteht die Möglichkeit zur Erbringung von Leistungen zur Teilhabe 
an Bildung an weiterführenden Bildungsangeboten. Ein konkretes Kostenvolumen kann, man-
gels fehlender praktischer Relevanz, nicht valide dargestellt werden. Aus diesem Grund wurde 
kein Aufwand in Ansatz gebracht, wenngleich ein entsprechender Kostenaufwand möglich 
werden kann. 
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3140104 – Soziale Teilhabe (6. Kapitel SGB IX) 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 43.265.400 36.061.500 7.203.900 
2023 50.029.600 42.204.100 7.825.500 
2024 59.110.200 49.695.600 9.414.600 

(Produkt 3140104,3140105,3140106) 

Die besondere Aufgabe der sozialen Teilhabeleistungen gemäß § 113 SGB IX i.V.m. §§ 77-
82 SGB IX ist, eine gleichberechtigte Teilhabe der Leistungsberechtigten am Leben in der 
Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern und zu einer möglichst selbstbestimmten 
und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum 
zu befähigen und sie hierbei zu unterstützen, sofern sie nicht nach den Kapiteln 3 bis 5 SGB 
IX erbracht werden. Folgende Leistungsmöglichkeiten gibt es: 

 Leistungen für Wohnraum (§ 77 SGB IX) 
 Assistenzleistungen (§ 78 SGB IX) 
 Heilpädagogische Leistungen für Kinder (Frühförderung, integrative Betreuung in ei-

ner Kindertagesstätte) (§ 79 SGB IX) 
 Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie (§ 80 SGB IX) 
 Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (§ 81 SGB 

IX) 
 Leistungen zur Förderung der Verständigung (§ 82 SGB IX) 
 Leistungen zur Mobilität (§ 83 SGB IX i.V.m. § 114 SGB IX) 
 Hilfsmittel (§ 84 SGB IX) 
 Besuchsbeihilfen (§ 85 SGB IX i.V.m. § 115 SGB IX) 
 Sonderregelung zur Erbringung von Leistungen für minderjährige Leistungsberech-

tigte und in Sonderfällen (§ 142 SGB IX i.V.m. § 134 SGB IX) 
 

Der Landkreis Rostock ist für durchschnittlich 2.100 Leistungsberechtigte Kostenträger dieser 
Teilhabeleistungen, wobei auch die Inanspruchnahme mehrerer Leistungsarten möglich ist. 
Die eingangs erläuterter anzunehmender Entwicklung der Kostensteigerung kommt insbeson-
dere im Rahmen der sozialen Teilhabeleistungen zum Tragen. Es muss davon ausgegangen 
werden, dass alle Leistungserbringer in den Jahren 2023/2024 nach neuem Recht verhandeln 
müssen und die bereits bekannten Fachleistungsstundensätze anzunehmen sind. Der Wan-
del, besonders in der befähigenden Assistenzleistung, von teilweise ursprünglichen reinen 
Tagessätzen in bedarfsentsprechende Fachleistungsstundensätzen, führt zu einer erhebli-
chen Kostensteigerung. Zusätzlich muss in den besonderen Wohnformen zukünftig der An-
spruch auf Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI), in Höhe des Pflegesachleistungsan-
spruches entsprechend des zuerkannten Pflegegrades, mitberücksichtigt werden. Für die 
Leistungen für Wohnraum, Betreuung in einer Pflegefamilie und zur Mobilität werden die glei-
chen Ansätze der vergangenen Jahre kalkuliert. Momentan bestehen keine Anhaltspunkte 
dafür, dass sich Hinsichtlich der Kontinuität an Leistungsberechtigten eine Änderung ergibt. 
Nur in einzelnen Leistungsarten, wie ersetzende Assistenzleistungen, Hilfsmittel und Be-
suchsbeihilfen kann, aufgrund der Entwicklung in den vergangenen Jahren, eine Reduzierung 
der Kostenansätze vorgenommen werden. 
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315 - Andere soziale Einrichtungen, Frauenschutzhäuser 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 102.800 0 102.800 
2023 117.200 0 117.200 
2024 77.200 0 77.200 

(Produkt 3150600) 

Das Frauenschutzhaus im Landkreis Rostock wird seit Jahren in seiner Arbeit finanziell unter-
stützt. 

Für das Jahr 2023 werden zusätzlich 40.000 EUR eingestellt. Diese sollen dazu dienen, den 
geplanten Umbau der Bäder zu unterstützen, so dass es künftig möglich ist, auch Frauen 
Schutz zu geben, welche altersbedingt bzw. behinderungsbedingt körperlich eingeschränkt 
sind. Der Umbau war bereits für die Jahre 2021/22 geplant, konnte aus organisatorischen 
Gründen jedoch noch nicht stattfinden. Die derzeitige Planungssituation sieht eine Durchfüh-
rung im Jahr 2023 vor. Sind Frauen aus dem Landkreis Rostock in anderen Frauenschutz-
häusern z.B. in Rostock und Wismar untergebracht, erfolgt die Finanzierung nach den dort 
geltenden Kostensätzen als Einzelfallhilfe im Rahmen des § 67 SGB XII.  

 

321 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz (Kriegsopferfürsorge –  
        KOF) 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 58.200 57.400 800 
2023 58.200 46.500 11.700 
2024 58.200 46.500 11.700 

 (Produkt 3210000) 

Es handelt sich um Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz. 
Die Fallzahlen sind konstant. Die Erstattung der Aufwendungen erfolgt zu 80% vom Bund, 
den Rest teilen sich Land und Landkreis.  

  

351 – Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(inkl. Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022  414.200 145.500  268.700 
2023  750.800 294.700  456.100 
2024  744.400 294.700  449.700 

(Produkt 3510000, 3510005) 
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Sozialplanung im Landkreis Rostock 

Gemäß § 5 Abs. 2 LPflegeG M-V stellen die Landkreise und kreisfreien Städte unter Zugrun-
delegung der Landesprognose zur Bevölkerungsentwicklung eines jeden fünften Jahres Pfle-
gepläne für ihr Gebiet auf und schreiben diese fort. Die Planungen enthalten eine Bestands-
aufnahme über die regionale Versorgungsstruktur, zeigen Defizite auf und beschreiben die 
bedarfsgerechte Entwicklung von geeigneten Betreuungs- und Pflegeangeboten. Die Pflege-
planung erfolgt nach mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport vereinbarten 
Kriterien für Struktur, Inhalte, Methodik und Datenbasis. Die so genannte Fortschreibung der 
integrierten Pflegesozialplanung nutzt die o.g. Daten zum Stichtag 31.12.2023 und wird dem 
Ministerium bis zum 31.12.2024 vorgelegt. Letzte Fortschreibung für den Stichtag 31.12.2018 
wurde mit einem Aufwand von gerundet 97.000 EUR erstellt, wobei dieser durch landesseitige 
finanzielle Mittel zum großen Teil refinanziert wurde. Vorrangig werden die Mittel im Jahr 2023 
zur Erstellung der Pflegesozialplanung benötigt, genauer für die Prozessbegleitung von Grup-
pensitzungen und Expertenworkshops, für die Dokumentation und Verschriftlichung, für den 
Entwurf von Fragebögen sowie für die Anschaffung eines digitalen Umfragetools und die 
Durchführung von Regionalkonferenzen. Zusätzlich ergeben sich aus den vom Kreistag be-
schlossenen Maßnahme Plan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und des 
Bundesteilhabegesetz, Beschluss-Nr.: 198-19.2017, Aufwände zur Vollziehung einzelner 
Maßnahmen. 

Aufwand und Ertrag ergeben sich durch unsere Teilnahme am Bundesmodellprojekt „Zu-
kunftswerkstatt Kommunen – Attraktiv im Wandel“, welches zum 31.12.2024 endet. 

 

Demokratie leben!  Partnerschaft für Demokratie Landkreis Rostock 

Demokratie leben! ist ein Bundesprogramm, welches sich aktuell in der zweiten Förderperiode 
(2020-2024) befindet und mit Vorläufern wie Lokale Aktionspläne (LAP) auf eine langjährige 
eigene Historie zurückschauen kann. In der Kreisverwaltung Landkreis Rostock sind zwei Lo-
kale Aktionspläne, bereits zu Zeiten der beiden Altkreise, umgesetzt und anschließend seit 
2015 Demokratie leben! mit der Partnerschaft für Demokratie Landkreis Rostock in Projekten 
zur Demokratieförderung realisiert worden. Zunächst im Büro für Gleichstellung angesiedelt, 
wechselte das Programm 2017 in das Amt 61 (Zentrale Fördermittelstelle, Amt für Kreisent-
wicklung) und befindet sich seit November 2022 im Amt 50 (AL-Bereich, Sozialamt).  

Gemäß der drei Programmziele: Demokratie fördern, Vielfalt gestalten und Extremismus vor-
beugen, arbeitet die PfD entlang einer eigenen lokalen und situativ angepassten Handlungs-
strategie. Diese wird fortlaufend in Zusammenarbeit von Federführendem Amt und Begleit-
ausschuss überarbeitet. Ab 2023 ist mit dem in 2021 neu gegründeten Jugendring Landkreis 
Rostock ein zivilgesellschaftlicher Partner gefunden worden, der zukünftig die Instanzen ex-
terne Koordinierungs- und Fachstelle sowie Jugendforum überdauernd ausfüllen soll, welche 
das Federführende Amt sowie den Begleitausschuss ergänzen. Die praktische Arbeit erfolgt 
zudem auf finanzieller Basis vornehmlich über Bundesmittel und Eigenmittel des Kreises. Das 
Verhältnis 90% Bundes- sowie 10% Eigenmittel ist dabei wie die jährliche maximale Förder-
höhe von 160 T Euro (exklusive Eigenmittel) in der Förderrichtlinie festgeschrieben. Die Jahre 
zuvor betrug die Höhe noch 125 T Euro (exklusive Eigenmittel). Diese Mittel werden 
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größtenteils über Zuwendungsbescheide an Dritte in den Fonds externe Koordinierungs- und 
Fachstelle, Jugend- sowie Aktions- und Initiativfonds weitergeleitet. Bei letzterem werden Ein-
zelmaßnahmen umgesetzt, in denen die Projektträger einen zusätzlichen Eigenanteil von 10% 
der Gesamtprojektkosten erbringen. Der vierte und letzte Fonds zielt auf die Ausgestaltung 
der Öffentlichkeitsarbeit, Partizipation, Netzwerkarbeit sowie wissenschaftliche Begleitung der 
Partnerschaft ab. Dazu zählt auch die Ausgestaltung der jährlichen obligatorischen Demokra-
tiekonferenz, welche als offenes Format gedacht ist. Die Mittel können direkt verausgabt wer-
den. 

Mehrbedarfe für die Jahre 2023 und 2024 ergeben sich hinsichtlich des Eigenmittelanteils, da 
der Bundesmittelanteil für beide Jahre erhöht worden ist. Innerhalb des jährlichen Ansatzes 
von 35 T Euro ist dieser Bedarf perspektivisch gedeckt. 

 

331 – Förderung von Trägern der Freien Wohlfahrtspflege 

3310100 - Integration, Behinderten- und Seniorenarbeit 

HH-Jahr Aufwand  
(in EUR) 

(ohne Personalkosten) 

Erträge 
(in EUR) 

Zuschussbedarf 
(in EUR) 

NT 2022 84.100 0 84.100 
2023 215.000 60.000 155.000 
2024 215.000 60.000 155.000 

(Produkt 3310100) 

Am 8. Mai 2019 wurde durch den Kreistag des Landkreises Rostock das Integrationskonzept 
für den Landkreis Rostock beschlossen. Mit diesem Konzept wurden 50 konkrete Maßnahmen 
und Umsetzungsempfehlungen beschlossen. 

Für die Umsetzung vieler Maßnahmen und Empfehlungen sind finanzielle Aufwendungen ver-
bunden. Es werden im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit Mittel für die finanzielle Unterstützung 
und Weiterentwicklung von öffentlichen Veranstaltungen wie beispielsweise der Interkulturel-
len Woche 2021/2022 sowie des Diversity-Day 2021/2022 benötigt. Weiterhin soll über ge-
zielte Öffentlichkeitsarbeit (Flyer und der Diversity Kalender) über die Integrations-, Behinder-
ten- und Seniorenarbeit im Landkreis Rostock informiert werden. 

Es werden durch den Landkreis Rostock in den Jahren 2021/2022 Integrationsprojekte, Be-
ratungsstellen (IFDM, MSB), Migrantenselbstorganisationen und der Sprachmittlerpool SprInt 
Rostock und Umgebung finanziell unterstützt. Durch diese Unterstützungen werden ebenfalls 
zahlreiche Maßnahmen und Empfehlungen aus dem Integrationskonzept für den Landkreis 
Rostock umgesetzt. Durch die Förderung von Integrationsprojekten werden Maßnahmen der 
Ankommenskultur und die Förderung der vielfaltsorientierten Sensibilisierung und der inter-
kulturellen Kompetenz von Flüchtlingen und der Mehrheitsgesellschaft im Rahmen der gesell-
schaftlichen und sozialen Integration unterstützt. 

Der IntegrationsFachDienst Migration (IFDM) unterstützt alle Migrantinnen und Migranten bei 
der beruflichen Integration. Die Migrationssozialberatungsstellen (MSB) konnten in 2019 von 
einer Beratungsstelle in Güstrow auf insgesamt drei Beratungsstellen erweitert werden. Diese 
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Beratungsstellen werden überwiegend aus Landesmitteln finanziert, der Landkreis Rostock 
unterstützt die Beratungsstellen über eine Kofinanzierung, da diese Beratungsstellen ansons-
ten für die Träger nicht finanzierbar wären. Der Landkreis Rostock ist froh, dass diese Migra-
tionssozialberatungsstellen flächendeckend tätig sind und neben der Sozialbetreuung für 
Asylbewerber und anerkannten Flüchtlingen durch die Integrationsloten weitere wichtige An-
laufstellen für die 7.500 im Landkreis Rostock lebenden Migrantinnen und Migranten sind. 

Das Projekt „SprInt Rostock und Umgebung“ deckt gegenwärtig weit über 40 unterschiedliche 
Sprachen ab. Im Jahr 2020 wurden durch das Jugend-, Sozial- und Gesundheitsamt des 
Landkreises Rostock bis Ende August 2020 bereits über 260 Einsätze in Auftrag gegeben und 
durch die Sprach- und Integrationsmittlerinnen und Sprach- und Integrationsmittler durchge-
führt. Dabei wurden mehr als 20 unterschiedliche Sprachen nachgefragt. Der Landkreis 
Rostock möchte eine unbürokratische Nutzung der Sprachmittlerinnen und Sprachmittler 
durch alle relevanten Fachämter des Landkreises Rostock ermöglichen. Infolgedessen stellt 
der Landkreis Rostock ein jährliches Budget für eine konkrete Anzahl von Sprachmittlungen 
zur Verfügung. 

Im Landkreis Rostock sind Migrantinnen und Migranten im Bereich der politischen Partizipa-
tion noch sehr unterrepräsentiert. Aktuell gibt es nur drei Migrantenselbstorganisationen 
(MSO) im Landkreis Rostock. Eine weitere MSO wartet auf die Anerkennung. Die MSO unter-
stützten entscheidend bei der Integration von Migrantinnen und Migranten. Dabei führen sie 
unterschiedliche Veranstaltungen und Projekte durch (ehrenamtliche Sprachkurse, Länder-
kunde, Beteiligungen an der Interkulturellen Woche, Sportveranstaltungen). Sie fördern und 
unterstützen somit das bürgerschaftliche Engagement von Migrantinnen und Migranten. Der 
Landkreis Rostock unterstützt und fördert die Gründungen und die inhaltliche Arbeit weiterer 
Migrantenselbstorganisationen. In Summe ermöglichen und unterstützen diese Schritte eine 
demokratische Teilnahme und Teilhabe am gesellschaftlichen, sozialen, wirtschaftlichen, po-
litischen und kulturellen Leben im Landkreis Rostock. 

  

5.4 Teilhaushalt 08 - Jugend, Familie und Sport 

Der Teilhaushalt 08 umfasst 40 Produkte und wird überwiegend vom Amt 51/Amt 52 bewirt-
schaftet. Die folgenden Darstellungen beziehen sich auf den Ergebnishaushalt ohne Perso-
nalaufwendungen. 

 

1. Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
(3610001, 3610002, 3610010) 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 129.553.100 104.723.500 24.829.600 
2023 138.768.500 113.311.500 25.457.000 
2024 149.155.900 120.696.300 28.459.600 
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Der Landtag des Landes Mecklenburg-Vorpommern (M-V) hat am 04. September 2019 das 
„Gesetz zur Einführung der Elternbeitragsfreiheit, zur Stärkung der Elternrechte und zur No-
vellierung des Kindertagesförderungsgesetztes Mecklenburg-Vorpommern (Kindertagesför-
derungsgesetz – KiföG M-V)“ beschlossen.  

Die Finanzierung der Kindertagesförderung in Kindertageseinrichtungen und Kindertages-
pflege erfolgt seit dem Jahr 2020 gemäß §§ 26, 27 und 28 KiföG M-V gemeinsam durch das 
Land, die Gemeinden und die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Ausgenommen 
bleiben die Kosten der Verpflegung gemäß § 29 Abs. 1 KiföG M-V. 

Bereits in den Haushaltsjahren 2021/2022 sind die Platzkosten in erheblichem Maße gestie-
gen. Dieser Trend hält weiterhin an. Die Erhöhung des Aufwandes ist insbesondere auf eine 
erhöhte Inanspruchnahme von Kinderbetreuungsplätzen sowie auf Entgeltsteigerungen zu-
rückzuführen.  
 
Für das Haushaltsjahr 2023 ist mit weiteren Kostensteigerungen, insbesondere der Personal- 
und Energiekosten, zu rechnen. Diese sind bei der Planung des Aufwandes für die Haushalts-
jahre 2023/2024 berücksichtigt. 
 
 
 

2. Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder – und Jugendschutz 
(3620000, 3630101, 3630102, 3630103)  
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 3.016.600 1.927.700 1.088.900 
2023 3.509.900 1.680.700 1.829.200 
2024 3.904.800 1.717.200 2.187.600 

 
Die präventive Jugendarbeit nach den §§ 11 und 13 SGB VIII umfasst die Förderung der 
Kinder – und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit. Es werden vorrangig 
Personalstellen der Fachkräfte der Jugend – und Schulsozialarbeit aus Kreis – und ESF-Mit-
teln gefördert. In der Planung sind zusätzliche Mittel für weitere Stellen(-anteile) an Schulso-
zialarbeit und Jugendsozialarbeit berücksichtigt, da sich der Bedarf erhöht hat.  
 
Die Haushaltsplanung 2023/2024 berücksichtigt Personalkostensteigerungen im Bereich Ju-
gend- und Schulsozialarbeit. 
 
Erstmalig mit der Haushaltsplanung 2023/2024 sind anteilige Kreismittel für die Jugendver-
bandsarbeit gemäß § 12 SGB VIII, für die Jugendbeteiligungsstelle sowie für die hauptamtli-
che Stelle Jugendring Landkreis Rostock e.V. geplant. 
 
Berücksichtigt sind im Weiteren in der Haushaltsplanung 2023/2024, die Änderung der „För-
derrichtlinie Kinder-, Jugend- und Familienförderung im Landkreis Rostock“ sowie der Inklusi-
onsgedanke.  
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3. Förderung der Erziehung in der Familie 
(3630201, 3630202, 3630204, 3630205) 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 766.100 70.700 695.400 
2023 903.200 69.900 833.300 
2024 945.600 69.900 875.700 

 
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, die Beratung in Fragen der Partnerschaft, 
Trennung und Scheidung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge 
und des Umgangsrechts, gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder, Betreuung 
und Versorgung des Kindes in Notsituationen. 
 
Für Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind Kostensteigerungen für am-
bulante und stationäre Hilfen berücksichtigt. Diese resultieren, ähnlich wie im Bereich der För-
derung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege, unter anderem aus 
verstärkten Lohnanpassungen auf Seiten der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe.  
 
Für den Aufbau eines Familienzentrums in Bad Doberan sind erstmalig Mittel ab dem Haus-
haltsjahr 2023 eingeplant. 
 

 

4. Hilfen zur Erziehung 
(3630301, 3630302, 3630303, 3630304, 3630305, 3630306, 3630307, 3630308, 3630309) 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 18.906.100 2.928.000 15.978.100 
2023 20.752.900 3.142.500 17.610.400 
2024 21.304.000 3.142.500 18.161.500 

 

Der Bereich Hilfen zur Erziehung umfasst folgende Bereiche: 
- Andere Hilfen zur Erziehung nach § 27 Abs. 2 SGB VIII 
- Institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII 
- Soziale Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII 
- Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer nach § 30 SGB VIII 
- Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII 
- Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII 
- Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII 
- Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform nach § 34 SGB VIII 
- Sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII 
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Für ambulante als auch stationäre Hilfen zur Erziehung sind im Rahmen von Neuverhand-
lungen der Leistungsentgelte aufgrund anstehender Tarifanpassungen sowie steigender 
Sachkosten erhebliche Mehraufwendungen zu erwarten. Kostenschwerpunkt bilden die Leis-
tungen innerhalb von Einrichtungen. 
 

 

5. Hilfen für junge Volljährige 
(3630400)  
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 2.755.600 807.600 1.948.000 
2023 2.874.400 852.100 2.022.300 
2024 2.938.600 852.100 2.086.500 

 
- Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform nach § 41 i. V. m. § 34 SGB VIII 
- Hilfen nach § 41 i. V. m. §§ 28, 29, 30, 35, 35a SGB VIII 
- Hilfen nach § 41 i. V. m. § 33 SGB VIII 
- Mietkautionen und Einrichtungsbeihilfen 
 
Für alle Hilfsangebote sind Entgelte vereinbart. Kostenschwerpunkt bilden die Leistungen in-
nerhalb von Einrichtungen für junge Volljährige. 
 
Im Rahmen von Neuverhandlungen für Leistungsentgelte sind Mehraufwendungen aufgrund 
von Tarifanpassungen sowie steigenden Kosten, wie zum Beispiel für Strom, Heizkosten etc., 
berücksichtigt. 
 
 

6. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen 
(3630500, 3630501) 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 1.584.700 808.200 776.500 
2023 1.960.500 817.200 1.143.300 
2024 1.960.500 817.200 1.143.300 

 
Bei den hier geplanten Mitteln handelt es sich um Mittel für Leistungen, die für die Inobhut-
nahme von Kindern und Jugendlichen nach §§ 42, 42 a SGB VIII geplant werden.  
Die Kosten unter dem Produkt 3630501 – vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen, Inobhutnahme unbegleiteter minderjährige Ausländer – steigen derzeit 
wieder an. 
 



 

             Stand 11. Juli 2023               Seite 88/140 

   

Für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sind Aufwendungen u. 
a. für zwei Inobhutnahme-Stellen, Bereitschaftspflege, Inobhutnahmen außerhalb des LK 
Rostock berücksichtigt. 
Wie auch in allen anderen Bereichen der ambulanten und stationären Hilfen sind erheblichen 
Kostensteigerungen aufgrund von Steigerungen der Entgelte zu erwarten.  
 

 

7. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a 
SGB VIII 
(3630600) 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 1.198.800 86.700 1.112.100 
2023 1.443.600 22.500 1.421.100 
2024 1.485.900 22.500 1.463.400 

 
Es werden stationäre und ambulante Hilfen erbracht.  Bereits in 2020 erfolgte ein Zuständig-
keitswechsel für Kinder und Jugendliche mit Asperger – Syndrom (Asperger-Autismus).  
 
Es ist mit Neuverhandlungen der Träger aufgrund von Tarifanpassungen sowie steigenden 
Kosten wie zum Beispiel für Strom, Heizkosten etc. zu rechnen.  
 
Der Kostenschwerpunkt dieser Hilfeart liegt bei der Gewährung von ambulanten Hilfen. 
 
 

8. Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft 
(3630800) 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 9.700 300 9.400 
2023 22.000 0 22.000 
2024 22.200 0 22.200 

 
Beistandschaft, Amtspflegschaft und Amtsvormundschaft 
- Führung der Beistandschaft, der Amtspflegschaft und der Amtsvormundschaft 
- Gegenvormundschaft des Jugendamtes 
 
Für die Haushaltsplanung 2023/2024 sind Mehraufwendungen geplant. Diese ergeben sich 
aus der Änderung des Vormundschaftsrechts ab 2023. Im Weiteren sind Aufwendungen für 
Übersetzungsleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer im Zusammenhang mit der 
Gewährung traumatherapeutischer Behandlungen eingeplant. 
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9. Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 
(3631000) 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 2.100 0 2.100 
2023 11.900 9.900 2.000 
2024 11.900 9.900 2.000 

 
Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz 
- Täter – Opfer – Ausgleich 
- Soziale Trainingskurse 
- Betreuungsweisungen 
 
Bisher erfolgte die Abrechnung von Leistungen nach dem Jugendgerichtsgesetz direkt zwi-
schen dem jeweiligen Träger und dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Ab dem Haushalts-
jahr 2023 erfolgt die Erstattung für erbrachte Leistungen durch den Landkreis Rostock. Dafür 
werden vom Land Mecklenburg-Vorpommern Mittel zur Verfügung gestellt. Sowohl der Auf-
wand, als auch der Ertrag sind in die Haushaltsplanung ab 2023 aufzunehmen. 
 
Im Weiteren wird mit einer Fallzunahme gerechnet. Hierfür sind entsprechende Mittel berück-
sichtigt. 
 

 

10. Sonstige Jugendhilfe 
(3631100) 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 40.600 118.500 0 
2023 60.500 115.000 0 
2024 60.500 115.000 0 

 
Unter dem Produkt Sonstige Jugendhilfe werden Aufwendungen/Erträge des Projektes „Netz-
werk Frühe Hilfen“ für die Koordinierungsstelle als auch für freie Träger geplant.  
Ein Großteil der Finanzierung des Gesamtkonzepts der „Frühen Hilfen“ im Landkreis Rostock 
erfolgt über Bundesmittel aus der Bundesstiftung Frühe Hilfen.  
Im Ertrag sind die zu erwartenden Bundesmittel einschließlich des Personalaufwandes dar-
gestellt. 
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11. Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 
(3410000) 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 884.200 98.100 786.100 
2023 931.200 148.100 783.100 
2024 931.200 148.100 783.100 

 

Das Gesetz zur Ausweitung des Unterhaltsvorschusses ist seit dem 01.Juli 2017 in Kraft. Der 
Unterhaltsvorschuss kann bis zum 18. Lebensjahr gewährt werden. Die bisherige maximale 
Bezugsdauer von 72 Monaten ist entfallen. 

Unterhaltsvorschuss wird geleistet, wenn ein Elternteil sich den Zahlungsverpflichtungen ge-
genüber den Kindern entzieht, zu den Unterhaltszahlungen ganz oder teilweise nicht in der 
Lage ist oder ohne Waisenbezüge zu hinterlassen, verstorben ist. 
Die Unterhaltsansprüche dieser Kinder gegen den Elternteil gehen in Höhe der öffentlichen 
Leistungen auf das Land über. 
Der Landkreis Rostock hat 1/12 der Gesamtausgaben nach dem UVG zu tragen. Gleichzeitig 
steht dem Landkreis 1/12 der erzielten Einnahmen aus dem Rückgriff nach § 7 UVG zu. 
 

 

12. Jugendhilfeplanung 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 0 0 0 
2023 51.500 0 51.500 
2024 52.000 0 52.000 

 
Für die 2. Stufe der Sozialraumanalyse sind weitere Mittel eingeplant. Darüber hinaus sind ab 
dem Haushaltsjahr 2023 Zuschüsse für selbstorganisierte Zusammenschlüsse nach § 4a 
SGB VIII abgebildet.  
 

 

13. Leistungen zur Förderung des Sportes 
(4210200, 4210300) 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 274.200 0 274.200 
2023 335.500 0 335.500 
2024 341.500 0 341.500 
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Mit Beschluss des Kreistages wurde am 27.10.2021 die neue Förderrichtlinie „Gewährung von 
Zuwendungen zur Förderung des Kinder- und Jugendsports und des Breitensports im Land-
kreis Rostock“ beschlossen. Diese Richtlinie trat am 01.01.2022 in Kraft. 
 
Damit unterstützt der Landkreis Rostock den Breitensport im Kreisgebiet, insbesondere den 
Erhalt und die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendsports im Rahmen der offenen Kin-
der- und Jugendarbeit. Ziel ist es die Region als Sportregion weiterzuentwickeln, bestehende 
Strukturen sowie Vereins- und Verbandsarbeit des Sports zu stärken, ehrenamtliches Enga-
gement im Sport zu stabilisieren und die Zusammenarbeit der Sportorganisation zu sichern. 
 
Im Zeitraum 2018 – 2022 konnte in der Altersgruppe von 0-18 Jahren ein Mitgliederwachstum 
im Vereinssport in Höhe von 10,3 % verzeichnet werden. Für die Haushaltsjahre 2023/2024 
sind neben den höheren Aufwendungen für den Kinder- und Jugendsport nunmehr weitere 
Mittel für den Breitensport eingeplant. 
 

 

14. Eingliederungshilfe nach SGB II 
(3120800) 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 336.200 11.000 325.200 
2023 250.300 11.000 239.300 
2024 250.300 11.000 239.300 

 

Eingliederungshilfe umfasst Leistungen der Bildung und Teilhabe (Übernahme der Kosten für 
ein gemeinschaftliches Mittagessen in Krippe, Kindergarten und Kindertagespflege).  
 
Die unter diesem Produkt bisher geplanten Aufwendungen „Übernahme Elternbeiträge“ sind 
mit der Neufassung des KiföG ab 2020 entfallen. 

 

 

15. Förderung der Wohlfahrtspflege 
(3310200) 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 15.000 0 15.000 
2023 20.000 0 20.000 
2024 20.000 0 20.000 

 
Unter diesem Produkt sind zweckgebundene Mittel für die Ko - Finanzierung der Fördermaß-
nahme Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus (MGH) geplant. Das Bundesprogramm 
Mehrgenerationenhaus wurde für den Zeitraum 2021 – 2028 verlängert. Die MGH in 
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Dummerstorf, Gnoien und Güstrow erhalten weiterhin eine Förderung aus diesem Bundes-
programm. Die kommunale Ko - Finanzierung erfolgt hälftig durch den Landkreis und die je-
weilige Stadt bzw. Gemeinde. 
 
Ab dem Jahr 2023 wird zusätzlich das MGH in Schwaan gefördert. Auch hier erfolgt die Kofi-
nanzierung hälftig durch den Landkreis und die Stadt. 
 
 

16. Bildung und Teilhabe 
(3110104, 3120600, 3130103, 3450000) 
 

HH – Jahr 
Aufwand (in EURO) 
(ohne Personalauf-

wand) 

Erträge 
(in Euro) 

Zuschussbedarf 
(in EURO) 

NT 2022 901.700 72.000 829.700 
2023 829.700 63.000 766.700 
2024 829.700 63.000 766.700 

 
Die Produkte gehören nach dem Produktrahmenplan zum TH 07 (Soziales). 
Da sich die Leistungen auf Kinder beziehen (Übernahme der Kosten für ein gemeinschaftli-
ches Mittagessen in Krippe, Kindergarten und Kindertagespflege), werden vereinzelte Pro-
duktkonten durch das Amt für Jugend und Familie bewirtschaftet und sind daher hier aufge-
führt. 
 
Leistungen für Bildung und Teilhabe sind getrennt darzustellen und abzurechnen für: 
- Leistungsempfänger nach dem SGB II 
- Leistungsempfänger nach dem SGB XII 
- Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
- Leistungsempfänger nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

             Stand 11. Juli 2023               Seite 93/140 

   

5.5 Teilhaushalt 12 - Bildung und Kultur 

Der Teilhaushalt 12 umfasst 31 Produkte und wird vom Schulverwaltungs- und Kulturamt be-
wirtschaftet. 

Schulen im Landkreis 
 

Der Landkreis ist Schulträger für insgesamt 14 Schulen. Hierzu gehören: 
 
1. Gymnasien 

 F.-Francisceum Gymnasium Bad Doberan 
 Gymnasium Sanitz 
 John - Brinkmann - Gymnasium Güstrow 
 Geschwister – Scholl - Gymnasium Bützow 
 Gymnasium Teterow 

  
2. Kooperative Gesamtschulen 

 Europaschule Rövershagen  
 
3. Förderschulen 

3.1 mit dem Förderschwerpunkt “Lernen” 
 Förderschule Bad Doberan 
 Förderschule Bützow 
 Förderschule Güstrow 

  
3.2 mit dem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ 

 Regenbogenschule Bad Doberan  
 
3.3 mit den Förderschwerpunkten „Lernen und geistige Entwicklung“ 

 Förderschule Graal-Müritz 
 Förderschule Teterow 

  
3.4 mit dem Förderschwerpunkt „Hören“ 

 Landesförderzentrum Güstrow  
 
4. Berufliche Schulen 

 Regionales Berufliches Bildungszentrum des Landkreises Rostock 
 

Des Weiteren betreibt der Landkreis in eigener Trägerschaft 

 2 Horte an den Förderschulen in Güstrow und Teterow 
 1 Internat Landesförderzentrum „Hören“ Güstrow 
 1 Wohnheim für das Regionale Berufliche Bildungszentrum des Landkreises 
 1 Kreisvolkshochschule mit den Regionalstellen in Güstrow und Bad Doberan 
 1 Kreismusikschule des Landkreises Rostock 
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 1 Kreismedienzentrum  
 1 Theater in Güstrow 

 

 Entwicklung der Schülerzahlen 

Schultyp 
Schülerzahlen 
2021/2022 

Schülerzahlen 
2022/2023 

zu erwartende Schü-
lerzahlen 2023/2024 

Gymnasien 2.884 2.908 3.009 
Kooperative Gesamtschulen 736 719 760 
Förderschulen Lernen 300 313 290 
Förderschulen geistige Entw. 57 67 71 
Förderschulen Lernen und geistige Entw. 219 243 209 
Schulen Förderschwerpunkt Hören 182 208 208 
Berufliche Schulen 2.382 2.510 2.570 

 

 

Lehr- und Lernmittel 

Für den Doppelhaushalt erfolgt die Planung der Lehr- und Lernmittel anhand der Schülerzah-
len. An den Gymnasien, der kooperativen Gesamtschule und der beruflichen Schule ist vom 
Schuljahr 2022/2023 zum Schuljahr 2023/2024 mit einem Zuwachs von ca. 275 Schülern zu 
rechnen. Im Bereich der Förderschulen wird von einem leichten Zugang der Schülerzahlen 
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ausgegangen. Weiterhin wurden, aufgrund der aktuellen Preiserhöhungen in allen Bereichen, 
auch Preiserhöhungen im Bereich der Lehr- und Lernmittel einkalkuliert. Dementsprechend 
gestaltet sich die Planung der Konten Lehr- und Unterrichtsmittel in der Hand des Lehrers 
(52450000), Lernmittel-Schulbücher in der Hand des Schülers (52460000) und Schülerver-
brauchsmaterialien (52461000) für 2023 und 2024 wie folgt:  

Lehr- und Lernmittel 2023 

Schultyp Lehr- und Unter-
richtsmittel in der 
Hand des Lehrers 

Lernmittel-Schul-
bücher in der 
Hand des Schülers 

Schülerverbrauchsmaterial 

Gymnasien 101.500 183.600 101.900 
Kooperative Gesamtschule 66.400 52.500 33.000 
Förderschulen 50.500 27.500 38.100 
Berufliche Schulen 35.000 55.000 17.000 
Gesamt 253.400 318.600 190.000 

 

 

Lehr- und Lernmittel 2024 

Schultyp Lehr- und Unter-
richtsmittel in der 
Hand des Lehrers 

Lernmittel-Schul-
bücher in der 
Hand des Schülers 

Schülerverbrauchsmaterial 

Gymnasien 103.600 183.900 102.700 
Kooperative Gesamtschule 67.300 52.800 33.400 
Förderschulen 50.500 27.500 38.200 
Berufliche Schulen 35.000 55.000 17.000 
Gesamt 256.400 319.200 191.300 
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Kosten für die Datenverarbeitung (56240000) 

Im Zuge der Corona-Pandemie gewährte uns das Land Mecklenburg-Vorpommern 2020 eine 
Zuwendung aus dem MV-Schutzfond. Diese Zuwendung ermöglichte die Beschaffung von 
schulgebundenen mobilen Endgeräten, die während Pandemie bedingter Schulschließungen 
oder eines eingeschränkten Schulbetriebes Schülerinnen und Schülern mit Unterstützungs-
bedarf ohne ausreichenden Zugang zu einem angemessenen digitalen Endgerät als Leihgerät 
zur Verfügung gestellt werden. 

Im Jahr 2021 wurde zusätzlich durch das Land eine Förderung für Lehrerendgeräte ausge-
reicht. Auch hier gilt für die weiteren 5 Jahre eine Bindefrist und eine Verpflichtung zur Auf-
rechterhaltung der technischen Funktionalität. Durch diesen Aufwuchs an Endgeräten werden 
jährlich erhöhte Lizenzkosten für benötigte Softwareprodukte anfallen. 

Zum Schutz der mobilen Endgeräte (5 Jahre Bindungsfrist) ist weitere Aufbewahrungs- und 
Ladetechnik anzuschaffen. 

Weiterhin werden wir zunehmend damit konfrontiert, dass die Geräte (insbesondere Akku und 
Display) einem natürlichen als auch Gebrauchsverschleiß, der ersetzt werden muss, unterlie-
gen.   
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Schülerbeförderung 

Der Landkreis Rostock führt für die, auf ihrem Gebiet wohnenden Schülerinnen und Schüler, 
eine öffentliche Beförderung zur örtlich zuständigen Schule durch.  

Schülerinnen und Schüler, die eine Schule in öffentlicher oder in freier Trägerschaft besu-
chen, die jedoch nicht die örtlich zuständige Schule ist, haben Anspruch auf Teilnahme an 
der öffentlichen Schülerbeförderung 

1. auf dem Gebiet des Landkreises Rostock und der Hanse- und Universitätsstadt Rostock, 
sofern eine öffentliche Schülerbeförderung eingerichtet ist, 

2. außerhalb des Gebiets des Landkreises Rostock und der Hanse- und Universitätsstadt 
Rostock, sofern eine öffentliche Beförderung eingerichtet und die örtliche nicht zuständige 
Schule in einer zumutbaren Schulwegezeit zu erreichen ist. 

Neben der öffentlichen Schülerbeförderung ist es notwendig für Schülerinnen und Schüler mit 
Behinderung eine Beförderung im Schülerspezialtransport zu organisieren. Für Schülerinnen 
und Schüler, die ihre Schule nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können, werden 
Fahrzeuge zur Absicherung im Individualverkehr gebunden. 

Die Schülerbeförderung gliedert sich wie folgt: 

  Schüler Ist Schüler V-Ist Schüler V-Ist 

Schuljahr 2021/2022 2022/2023 2023/2024 

Beförderung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln 

13.516 13.921 14.339 

Individualverkehr 
1.305 1.440 1.470 

  

Kostenerstattungen 120 120 120 
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Die Kostensteigerung für die Schülerbeförderung im Vergleich zum Vorjahr begründet sich 
dadurch, dass sich die Fallzahl der an der Beförderung teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler, in der öffentlichen Beförderung und im Individualverkehr, erhöhen wird. Für die Zu-
kunft werden weiterhin steigende Schülerzahlen in der Schülerbeförderung, Tarifanpassun-
gen, steigende Rohstoffpreise und neue Bedarfsanforderungen im Bereich der Inklusion er-
wartet. Somit ist auch für die Zukunft mit einer weiteren Kostensteigerung zu rechnen. 

 

Kulturförderung im Landkreis 

      Kultur und Kunst werden im Landkreis in unterschiedlichsten Formen gefördert: 

a. Das Ernst-Barlach-Theater ist eine Einrichtung in eigener Trägerschaft. Es bie-
tet für ca. 30.000 Zuschauer im Jahr ein umfangreiches und vielgestaltiges 
Programm durch die Bindung von Gastspielen für Theaterensembles, vorwie-
gend aus Mecklenburg-Vorpommern, aber auch aus anderen Bundesländern 
und dem Ausland. Der Zuschuss für den Theaterbetrieb kann jedoch nur auf 
dem Niveau des Vorjahres gehalten werden, wenn sich die Stadt Güstrow wie 
bisher mit 72.000 EUR an den Kosten beteiligt und die 100.000 EUR aus dem 
FAG-Vorwegabzug für Theater und Orchester des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern zugesagten Mittel bereitgestellt werden. 

b. Im Produkt „Wissenschaftliche Museen und Sammlungen“ ist der Zuschuss für 
die Barlach-Stiftung Güstrow in Höhe von 80.000 EUR dargestellt. 
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Die weitere Kulturförderung des Landkreises stellt sich in den folgenden Bereichen dar: 

c. Zuschuss für den Betrieb des Landschulmuseums Göldenitz mit jährlich 84.000 
EUR  

d. Projektförderung von Kultur- und Kunstvereinen sowie von Künstlern und öf-
fentlichen Trägern in Höhe von 54.000 EUR. 

 

5.6 Teilhaushalt 14 - Kreisentwicklung 

Wirtschaftsförderung Landkreis Rostock GmbH (WLR) 

Die WLR beantragt im Doppelhaushalt des Landkreises Rostock für 2023/2024 aufgrund der 
jährlichen Lohnanpassung leicht höhere Zuschüsse für die Personalkosten (2023: 178.000 
EUR, 2024: 181.500 EUR). Die Zuschüsse für die Projektarbeit bleiben gleich (2023/2024: 
jeweils 30.000 EUR). Mit den beantragten Zuschüssen für die Projektarbeit zeigt die WLR ihre 
tatsächlichen Kosten, die in der Vergangenheit zum größten Teil aus Rücklagen finanziert 
wurden. Nach wie vor sind die beantragten Zuschüsse für die WLR nicht kostendeckend; pa-
rallel werden weiterhin Rücklagen abgeschmolzen. Die Höhe der beantragten Zuschüsse 
wurde vom Aufsichtsrat und den Gesellschaftern der WLR im Rahmen des Wirtschaftsplans 
für 2023 beschlossen. 

Planungsverband Region Rostock 

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Umlagen an den Planungsverband 
Region Rostock: 

 

Ist 2022:    161.132,37 € 

Plan 2023: 260.000,00 € 

Plan 2024: 260.000,00 € 
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Mit der Haushaltssatzung 2022 des Planungsverbandes Rostock erhöhte sich bereits die an-
teilige Umlage für den Landkreis Rostock um mehr als das Dreifache im Vergleich zu den 
Vorjahren. Für die Jahre 2023 und 2024 plant der Verband mit Umlagen von ca. 260.000 € 
pro Jahr für den Landkreis Rostock. 

Grund für die deutlichen Erhöhungen ist die durch die Verbandsversammlung in 2021 be-
schlossene strategische Ausrichtung des Planungsverbandes zur „umsetzungsorientierten 
Regionalentwicklung“. Dies beinhaltet neben der Fortführung laufender Maßnahmen auch die 
Übernahme neuer Aufgaben und führt insgesamt zu erhöhten Personal- und Finanzbedarfen. 
Dazu gehören: 

 Übernahme von zwei Personalstellen für die Geschäftsstelle der Regiopolregion 
Rostock ab März 2022 

 Schaffung von zwei Personalstellen für das Regionalmarketing ab August 2022 

 Finanzierung der beiden Personalstellen des Welcome Centers Region Rostock  

 Umsetzung des Projektes INTRO 2 im Rahmen der Förderung aus dem Regional-
budget 2 (Eigenmittelanteil) 

 Umsetzung des Projektes zu Radschnellwegen im Stadt-Umland-Raum im Rahmen 
der Förderung aus dem Regionalbudget 2 (Eigenmittelanteil) 

 fachliche Vorbereitung für die Fortschreibung des Regionalen Raumentwicklungspro-
grammes  

 Finanzierung von Gutachten zur Siedlungsentwicklung im Rahmen des MORO Pro-
jektes „A future for lagging regions“ (Eigenmittel, vollständige Refinanzierung) 
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rebus Regionalbus Rostock GmbH 

 

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Entwicklungen der Zuweisungen an rebus Regionalbus 
Rostock GmbH: 

 

 

Die weltweite Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine wirken stark auf die Preisent-
wicklung einzelner Güter wie z.B. beim Dieselkraftstoff. So stieg dieser im Jahresdurchschnitt 
2022 gegenüber 2021 um 0,50 €/l netto. Bei einer jährlichen Fahrplanleistung von ca. 9 Mio. 
Fahrplankilometern, einem jährlichen Flottenverbrauch von knapp 3 Mio. Liter Dieselkraftstoff 
(inkl. Subunternehmer) ist allein hier mit ca. 1,5 Mio. EUR zusätzlichem Aufwand zu rechnen.  

Gleichzeitig liegen die Fahrgastzahlen und damit auch die Erlöse im VVW immer noch ca. 
20% unter dem Niveau des Jahres 2019. Der Corona-Rettungsschirm des Bundes und der 
Länder in 2020/2021 konnte bisher den größten Teil der Erlösausfälle ausgleichen. Ein Eigen-
anteil von 10 % war aber durch den Aufgabenträger, den Landkreis, zu tragen. Der Corona-
Rettungsschirm für 2022 wurde beantragt, eine Verfahrensweise wie in 2020/2021 gilt als ge-
setzt. Allerdings werden diesmal zusätzlich die Auswirkungen des 9-EUR-Monatstickets mit-
berücksichtigt.   

Ob ein wirtschaftliches Risiko durch die Einführung des 9 EUR-Monatstickets für rebus bzw. 
den Landkreis besteht, kann aktuell nicht endgültig eingeschätzt werden, da noch kein Zu-
wendungsbescheid vorliegt und einige offene Fragen zur Abrechnung des          9 EUR-
Monatstickets bisher seitens des Ministeriums nicht beantwortet werden konnten. Die Forde-
rungen der Länder, der Verkehrsunternehmen, der Verbände und der Aufgabenträger sind, 
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dass alle Erlösausfälle sowie Aufwände vom Bund getragen werden und dass die Aufgaben-
träger gegenüber ihren Auftragnehmern nicht finanziell in Vorleistung gehen müssen.  

Die seit Juli 2022 laufenden Tarifverhandlungen mit ver.di zum T-V N MV konnten am 26. 
Oktober mit einem Verhandlungsergebnis abgeschlossen, welches aufgrund der aktuellen In-
flation durchaus als moderat zu bezeichnen ist. Durch den notwendigen Personaleinsatz im 
Linienverkehr führt dieses Verhandlungsergebnis aber zu weiteren Mehraufwendungen von 
ca. 1 Mio. € pro Jahr. Auch die Berücksichtigung der beschlossenen Angebotserweiterungen 
und der Ausrüstung der Fahrzeugflotte mit neuer Vertriebs- und Informationstechnologie, im 
Rahmen des Klimaschutzprojektes „Mirror“, machten eine Anpassung des Wirtschaftsplans 
2022 unumgänglich.  

Unter anderem werden für die Angebotserweiterungen 2022/2023 21 neue Busse angeschafft 
und 25 KOM-Fahrer zusätzlich eingestellt. Der Kreistag hat die Umsetzung des Projektes Mir-
ror in seiner Sitzung am 14.12.2021 beschlossen. Die Finanzierung der Eigenmittel soll über 
einen Abbau der Verbindlichkeiten gegenüber dem Landkreis seitens der rebus erfolgen. Da-
mit sind die im Wirtschaftsplan 2023 für den Verlustausgleich fest eingeplanten Mittel nicht 
mehr verfügbar und müssen demzufolge zukünftig aus dem Kreishaushalt über den gutachter-
lich angepassten Ausgleichsbetrag (= Zuweisung) erbracht werden. Eine belastbare Aussage 
über die Höhe der zukünftigen Fahrgastzugewinne und der damit verbundenen höheren Fahr-
geldeinnahmen im Rahmen der Projektumsetzung ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht 
möglich. Gleichzeitig sind die Erlösminderungen durch die geplante Einführung des bundes-
weiten 49 EUR-Monatstickets (DeutschlandTicket) noch nicht abschätzbar und auch nicht Be-
standteil des Wirtschaftsplans 2023. 

Die Auswirkungen der Antriebswende und die damit verbundenen erheblichen Investitionen 
in Wasserstoffbusse und entsprechende Infrastruktur wurden ebenfalls in den Wirtschaftsplan 
2023 eingearbeitet. Eine Förderurkunde in Höhe von 17,731 Mio. EUR wurde im Juli 2022 
vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr an die Geschäftsführung der rebus GmbH 
in Berlin übergeben.  

Der Förderantrag der rebus mit Namen „H2erO“ hat erhebliche Auswirkungen auf die kom-
menden Jahre. Mit dem Kauf von 52 H2-Fahrzeugen erfolgt ein umfangreicher Umstieg in der 
Antriebstechnologie von Diesel auf Wasserstoff. Ein Projekt, das die Einsparung von über 2 
Mio. kg CO2 sowie 18.304 kg NOx möglich macht und vor allem im Regionalverkehr seines 
gleichen sucht.  

Hierbei fördert der Bund bis zu 80% der Mehrkosten gegenüber einem Dieselbus, sowie bis 
zu 40 % der benötigten Infrastruktur. Neben der Umrüstung der Werkstatt für den Wasserstoff-
Reparaturbetrieb, ist auch eine entsprechende H2-Tankstelle auf den Betriebshof der rebus 
Güstrow vorgesehen.  

Folgenden Annahmen wurden aufgrund der aktuellen Begleitumstände im Wirtschaftsplan 
2023 berücksichtigt:  

 Anpassung des Dieselpreises auf 1,58 EUR netto je Liter,  

 Anpassung der Fahrplankilometer an das Projekt Mirror,  

 Anpassung der Kosten der Subunternehmer je Fahrplankilometer, da die Subunter-
nehmer aufgrund der erheblichen Preissteigerungen im Jahr 2022 einen Änderungs-
antrag zur Anpassung des Kostensatzes im Jahr 2023 stellen können,  

 Anpassung des Stellenplans an die benötigten Fahrpersonale (Mirror),  

 Anpassung der Personalkosten an die höhere Inflation bzw. das abgeschätzte Ver-
handlungsergebnis,  

 Anpassungen der Investitionen vor allem im Bereich der Busbeschaffungen (Mirror + 
H2erO) und der Fahrzeugausrüstung (Mirror),  
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 Anpassung der Kosten für eine barrierefreie Neugestaltung am ZOB Rostock, auf-
grund der stark gestiegenen Preise.  

 

Insgesamt ergibt sich somit aufgrund der stark gestiegenen Diesel-, Personal-, Subunterneh-
mer- und Investitionskosten und der vor diesem Hintergrund durchgeführte Angebotserweite-
rung im Fahrplan eine deutliche erhöhte Zuweisung in den Jahren 2023 ff.   

 

In den Monaten August und September hat daher die Rödl GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft (Rödl & Partner), im Auftrag des Landkreises, die Ermittlung von 
Zuschuss- und Sollkostensätzen im Kontext mit dem geschlossenen öffentlichen Dienstleis-
tungsauftrag (öDA) der rebus Regionalbus Rostock GmbH (rebus) für die Jahre 2022 und 
2023 gutachterlich untersucht. Aufgrund der zuvor genannten Kostensteigerungen und immer 
stärker politisch regulierten Fahrgeldeinnahmen, ist der Gutachter zu der Erkenntnis gelangt, 
das rebus je Fahrplankilometer in 2022 eine Unterdeckung von 0,81 € droht. Dies ergibt bei 
der geplanten Angebotsleistung 2022 von 8,1 Mio. Fahrplankilometern eine vertragliche ver-
einbarte und notwendige Ausgleichsleistung (= Zuweisung) in Höhe von ca. 6,5 Mio. €.  

 

Durch die anhaltende Inflation, die erwarteten Tarifabschlüsse im TV-N MV, aber auch durch 
das Wirksamwerden der erheblichen Investitionsmaßnahmen und der nachgelagerten Kos-
tenanpassung bei den Subunternehmern, steigt der Ausgleichsbetrag im Jahr 2023 lt. Gut-
achter bereits auf 1,15 € je Fahrplankilometer an. Somit ergibt sich bei einer in 2023 ange-
nommenen unveränderten Angebotsleistung von weiterhin 8,1 Mio. Fahrplankilometern be-
reits ein Zuschussbedarf von 9,3 Mio. €. Dabei sind die Angebotserweiterungen aus dem Pro-
jekt Mirror in den Kosten nicht berücksichtigt, da diese gemäß Kreistagsbeschluss mit den 
verbleibenden Verbindlichkeiten seitens rebus finanziert werden. Dies bedeutet aber, wenn 
diese Verkehrsleistungen nach dem Ende der Bundesförderung über den 31.12.2024 beste-
hen sollen, dass dann weitere Zuweisungen notwendig werden.    

 

Bereits in der Vergangenheit war der Ausgleichsbetrag deutlich höher, als im Haushalt des 
Landkreises sichtbar, wurde dieser jedoch mit den bestehenden Verbindlichkeiten, aufgrund 
der Überkompensation früherer Jahre, verrechnet. So werden voraussichtlich 2022 nur 2,8 
Mio. € des benötigten Zuschusses von 6,5 Mio. € über den Haushalt finanziert. Die Differenz 
von 3,7 Mio.  entnimmt rebus den Verbindlichkeiten. Die Verbindlichkeiten wurden so deutlich 
abgebaut und die Restbestände gemäß Kreistagbeschluss für die Finanzierung des Projektes 
Mirror eingeplant. Eine Finanzierung aus Verbindlichkeiten ist somit nicht mehr möglich und 
es bedarf einer entsprechenden Anpassung der Zuweisungen. Auch in den Folgejahren ist 
mit steigenden Zuweisungen/ Ausgleichsbeträgen zu rechnen. Insbesondere dann, wenn die 
ÖPNV-Verkehrsleistung, wie im Nahverkehrsplan vorgesehen, weiter ausgebaut werden soll. 
Bereits in 2024 rechnet rebus ohne einen weiteren Ausbau der ÖPNV-Verkehrsleistung, auf-
grund der deutlich stärker steigenden Kosten im Verhältnis zu den Einnahmen, mit einem 
Defizit von 2,4 Mio. €, so dass sich der Zuschussbedarf von 9,3 Mio. € im Jahr 2023 auf 11,7 
Mio. € im Jahr 2024 erhöht. 
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Tourismus 

Um den Tourismus im Landkreis weiter voranzutreiben wurde, über den Wirtschaftsaus-
schuss, der Wunsch an uns herangetragen ein touristisches Konzept auszuarbeiten. Hierbei 
steht der ländliche Raum, abseits des Küstengebietes, im Vordergrund. Für das Gebiet der 
Ostseeküste wurde bereits ein Konzept über den Tourismusverband Mecklenburgische Ost-
seebäder ausgelöst und soll bis Ende 2025 angewandt und umgesetzt werden. Diese Planun-
gen werden selbstverständlich bei der Bearbeitung berücksichtigt und individuell mit einge-
bracht. Zusätzlich folgen hierzu weiterführende Gespräche mit den hiesigen Ämtern und tou-
ristischen Leistungsträgern. Ebenfalls wird diesbezüglich, hausintern, eine enge Zusammen-
arbeit der „LEADER-Förderung“ angestrebt. Die Konzeption soll Ende 2024 abgeschlossen 
sein. Durch den Wirtschaftsausschuss wurden für die Jahre 2023/ 2024 jeweils 100.000 EUR 
zusätzlich für den Bereich Tourismus empfohlen und durch den Kreistag beschlossen. 
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6 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird in 2023 auf 22.300.000 EUR und 
in 2024 auf 11.450.000 EUR festgesetzt. Sie setzen sich wie folgt zusammen: 

  -in EUR- VE 2023 VE 2024 

051140100011 Umbau Amt 53 Kellerswald  1.900.000 

073130224001 Neubau GU Bützow 10.200.000  
105420400007 KSM - Umbau/Ausbau Schaffung von Büro-
arbeitsplätzen  1.550.000 

122170300008 Entwicklung Außenstelle Gymn. DBR 1.BA 9.500.000  
122170300009 Entwicklung Außenstelle Gymn. DBR 2.BA 
(Sporthalle)  8.000.000 

122210500006 Modulbau FS Regenbogenschule DBR 2.600.000  

   

 Gesamt 22.300.000   11.450.000 
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7 Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaß-
nahmen 

 Kredite für Investitionen und Investitionsmaßnahmen 

in T EUR Haushaltsjahr 
Zinsen/ Verwal-

tungskosten 
ordentliche 

Tilgung 
gesamt 

Haushaltsvorjahr Plan 2022 678,9 7.407,4 8.086,3 

Ansatz des HH-Jahres 2023 885,4 6.906,6 7.792,0 

Ansatz des HH-Jahres 2024 1.458,0 6.327,2 7.785,2 

Ansatz des HH-Jahres 2023 
je Einwohner 

217.796 EW 
(31.12.2021) 

4,07 € 31,71 € 35,78 € 

Ansatz des HH-Jahres 2024 
je Einwohner 

217.796 EW 
(31.12.2021) 

6,69 € 29,05 € 35,74 € 

Ansätze HH-Folgejahre:     

1.HH-Jahr  2025 2.271,9 6.752,9 9.024,8 

2.HH-Jahr  2026 3.373,5 7.436,6 10.810,1 

 

Die Zinsen sind als Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaus-
halt zu veranschlagen. 

Die Tilgungsleistungen sind nur Bestandteil des Finanzhaushaltes, sie wirken sich nicht im 
Ergebnishaushalt aus. 

Bei den Berechnungen für die Zins -und Tilgungsleistungen wurde die jährliche Kreditneuauf-
nahme wie sie sich aus dem Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis 2026 ergibt, zu-
grunde gelegt. Dies sind folgende Kreditneuaufnahmen: 

-in T EUR- 
geplante Kreditaufnahme 

HH-Jahr 2023 6.252,2 

HH-Jahr 2024 10.322,9 

HH-Jahr 2025 13.252,8 

HH-Jahr 2026 15.513,3 
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Entwicklung Schuldenstand aus Investitionskrediten  

  

Schuldenstand 
 -in T EUR- 

Schuldenstand je 
Einwohner  
-in EUR- 

per 31.12.2013 (IST-Stand) 85.197,1 404,63 

per 31.12.2014 (IST-Stand) 78.002,1 368,15 

per 31.12.2015 (IST-Stand)  73.002,9 341,98 

per 31.12.2016 (IST-Stand) 66.250,7 309,66 

per 31.12.2017 (IST-Stand) 62.512,0 291,25 

per 31.12.2018 (IST-Stand) 55.241,3 256,80 

per 31.12.2019 (IST-Stand) 48.404,6 224,31 
per 31.12.2020 (IST-Stand) 41.312,5 190,32 
per 31.12.2021 (IST-Stand) 45.603,3 209,38 
voraussichtlicher Stand per 31.12.2022*, ** 49.589,5 227,69 

voraussichtlicher Stand per 31.12.2023* 48.935,1 224,68 

voraussichtlicher Stand per 31.12.2024* 52.930,8 243,03 

voraussichtlicher Stand per 31.12.2025* 59.430,7 272,87 

voraussichtlicher Stand per 31.12.2026* 67.507,4 309,96 

* inkl. der geplanten Kreditneuaufnahmen der jeweiligen Jahre 

** inkl. der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2021 
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Die Grafik zeigt einen deutlichen Schuldenabbau bis 2020. In der Zeit ab 2021 bis 2022 erhöht 
sich der Schuldenstand wieder, von 2022 bis 2023 stagniert der Schuldenstand und ab 2024 
zeigt die Grafik einen deutlichen Schuldenaufbau. Durch die kostenintensiven Investitionen, 
wie beispielsweise die Campusentwicklung an der KGS Rövershagen, die Entwicklung der 
Außenstelle Gymnasium Bad Doberan und der Modulneubau an der Regenbogenschule in 
Bad Doberan, übersteigen die geplanten Kreditneuaufnahmen die planmäßige Tilgung und es 
kommt zu einem Schuldenaufwuchs. 

Bestehende ältere Darlehen werden nach Ablauf der Zinsbindungsfrist in neue Verträge um-
geschuldet. Im Jahr 2023 und 2024 wird voraussichtlich je ein Kredit umgeschuldet. 

 

8 Belastungen des Haushaltes durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte 

in EUR 
vorl. Ergebnis 

2021 
 1.NT 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Leasing 359.843,68 389.600 389.900 388.100 388.100 388.100 
 
Diese Summen beinhalten vorwiegend Leasinggebühren für Fahrzeuge und Kopiertechnik. 
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9 Entwicklung der Kassenkredite 

 

Es wurden seit dem 05.12.2020 keine Kassenkredite in Anspruch genommen. 

Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der Zinsaufwendungen für die Inanspruch-
nahme des Kassenkredites. 
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10 Entwicklung des Eigenkapitals, untergliedert nach den einzelnen Pos-
ten des Eigenkapitals 

Entwicklung des Eigenkapitals 

- in EUR - 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
31.12.2019  
aufgestellt 

1. - Eigenkapital 84.776.987 102.415.451 105.090.422 111.818.295 124.057.835 

1.1 - Kapitalrücklage 50.797.990 53.124.928 54.409.749 55.466.308 58.820.525 

1.1.1 - Allg. Kapitalrück-
lage 

45.702.202 45.612.282 44.482.716 43.236.720 43.990.096 

1.1.2 - Zweckgebundene 
Kapitalrücklage 

5.095.788 7.512.646 9.927.033 12.229.588 14.830.430 

1.2 - Zweckgebundene 
Ergebnisrücklagen 

0 0 0 0 0 

1.3 - Ergebnisvortrag 20.572.329 33.978.997 49.290.523 50.680.673 56.351.987 

1.4 - Jahresüber-
schuss/Jahresfehlbe-
trag 

13.406.667 15.311.527 1.390.149 5.671.315 8.885.322 

1.5 - Nicht durch Eigen-
kapital gedeckter Fehl-
betrag 

0 0 0 0 0 

 
Darstellung der bereits festgestellten (aufgestellten) Jahresabschlüsse. 
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11 Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Son-
derposten 

Entwicklung der Sonderposten untergliedert nach den einzelnen Sonderposten 

- in EUR - 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
31.12.2019 
aufgestellt 

Sonderposten aus Zuwendungen 63.826.871 64.709.852 65.529.272 68.254.544 68.604.208 

Sonderposten aus Beiträgen und 
ähnlichen Entgelten 

-- -- -- -- -- 

Sonderposten aus Anzahlungen 
auf Anlagevermögen 

2.322.471 2.259.865 3.278.368 2.205.258 2.496.433 

Sonderposten für den Gebühren-
ausgleich 

355.115 355.204 355.204 0 0 

Sonderposten mit Rücklagenanteil -- -- -- -- -- 

Sonstige Sonderposten 299.998 316.183 348.312 389.572 446.551 

Sonderposten 66.804.455 67.641.105 69.511.155 70.849.373 71.547.192 

 

  



 

             Stand 11. Juli 2023               Seite 112/140 

   

12 Planungs- und Finanzplanungszeitraum 

Folgende Jahresergebnisse sind im Planungszeitraum 2023+2024 und im Finanzplanungs-
zeitraum bis 2026 veranschlagt.  

In der nachfolgenden Übersicht sind die vorläufigen Ist-Ergebnisse der Finanzrechnung des 
Jahres 2022, im Gegensatz zu den Angaben in amtlichen Mustern, bereits einbezogen: 

 

  

Der Ausgleich des Ergebnis- und Finanzhaushaltes für die Jahre 2023 und 2024 kann selbst 
unter Berücksichtigung von Überschüssen aus Vorjahren (im Finanzhaushalt inkl. 2022) nicht 
vollständig erreicht werden. 

Lediglich der Ausgleich des Ergebnishaushalt (Muster 6, Zeile 27) kann für die Jahre 2023 
und 2024 unter Berücksichtigung der positiven Vorträge der Vorjahre dargestellt werden. Zum 
Ende des Finanzplanungszeitraums wird mit einem Fehlbetrag von 20.445,1 T EUR geplant. 

Der Ausgleich des Finanzhaushalt (Muster 7, Zeile 39) kann unter Berücksichtigung des po-
sitiven Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2022 (vorl. IST) in 2023 ge-
währleistet werden. Ab dem Jahr 2024 ergibt sich jedoch jeweils ein negativer Saldo der lau-
fenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.2024/2025 & 2026. Der Ausgleich ist für 2024 als 
auch für den Finanzplanungszeitraum bis 2026 somit nicht gegeben. 

Nachrichtlich ist noch zu bemerken, dass die für den laufenden Bereich der Finanzrechnung 
gebildeten Resteübertragungen von 2022 zu 2023  in Höhe von ~ 12.500 T EUR zu weiteren 
Liquiditätsabflüssen führen werden, auch wenn diese bei der gesetzlichen Norm für den Haus-
haltsausgleich nicht berücksichtigt werden. 

  

 

  

Plan - unterjährig
(Muster 6, Z. 25)

Plan - kumulativ
(Muster 6, Z. 27)

Plan - unterjährig
(Muster 7, Z. 37)

Plan - kumulativ
(Muster 7, Z. 39)

nachrichtl ich: Plan - 
kumuativ (Muster 7, Z. 39)

(vorl. Ist bis 31.12.2022 abzgl. 
Resteübertragung = 30.868,1 T 

EUR)

HH-Jahr 2023 -21.256,0 T EUR 42.063,7 T EUR -20.465,4 T EUR 22.930,1 T EUR 10.402,7 T EUR

HH-Jahr 2024 -31.643,5 T EUR 10.420,2 T EUR -29.443,8 T EUR -6.513,7 T EUR -19.041,1 T EUR

HH-Jahr 2025 -16.183,6 T EUR -5.763,4 T EUR -22.000,6 T EUR -28.514,3 T EUR -41.041,7 T EUR

HH-Jahr 2026 -14.681,7 T EUR -20.445,1 T EUR -20.236,4 T EUR -48.750,7 T EUR -61.278,1 T EUR

(Vortrag JA 2019 + vorl. Ist 2020 + vorl. Ist 2021 + Plan 2022 = 
63.319,7 T EUR)

(vorl. Ist bis 31.12.2022 = 43.395,5 T EUR)

FinanzhaushaltErgebnishaushalt
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13 Übersichten zum Vorbericht 

13.1 Teilhaushalte - Übersicht mit Verantwortlichen 

Teilhaushalte des Landkreises Rostock 

 Nr. Bezeichnung Verantwortung 
01 Verwaltungsleitung Herr Constien 
02 Rechnungs- und Gemeindeprüfung Frau Edler 
03 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten Herr Reinschütz 
04 Personal und Organisation Herr Dr. Burgenger 
05 Service und Gebäudemanagement Frau Keuneke 
06 Finanzen und Controlling Frau Schultz 
07 Soziales Frau Fahning 
08 Jugend Herr Urgast 
09 Sicherheit und Ordnung Frau Rothenberger 
10 Straßenbau und Verkehr Frau Pohl 
11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung Herr Dr. Stumpf 
12 Bildung und Kultur Frau Lack 
13 Gesundheit Frau Dr. von der Oelsnitz 
14 Kreisentwicklung Herr Fink 
15 Kataster- und Vermessungswesen n.n 
16 Bauangelegenheiten Herr Felten 
17 Umwelt Herr Hewelt 
18 Zentrale Finanzdienstleistungen Frau Schultz 
20 Informationstechnik und Digitalisierung n.n. 
21     Brandschutzdienststelle Herr Tessin 
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13.2 Teilhaushalte und zugeordnete Produkte 

Teilhaushalte (TH) des Landkreises Rostock und zugeordnete Produkte 

  TH 1 Verwaltungsleitung 
11100 Verwaltungssteuerung 

  1110000 Verwaltungssteuerung 
  1110010 Entgeltverhandlungen 

11102 Zentrale Steuerung, Controlling, E-Government 
11103 Öffentlichkeitsarbeit 

  1110300 Öffentlichkeitsarbeit 
  1110301 BgA Werbemaßnahmen (Kreisblatt) 

11104 Kreistag und Gremien 
11106 Gleichstellung 
11107 Personalvertretung 
1190210 Rechtsstelle Jugend und Soziales 

  

  TH 2 Rechnungs- und Gemeindeprüfung 
11801 Prüfung 

  

 

  TH 3 Kommunalaufsicht und Rechtsangelegenheiten 
11406 Versicherungen 
11802 Kommunalaufsicht 
1190200 Rechtsberatung 
12100 Wahlen 

  1210000 Statistik und Wahlen 
  1210100 Zensus 

54900 Straßenaufsichtsbehörde 
  

  TH 4 Personal und Organisation 
11200 Personalservice 
11301 Organisation 
11407 Personalgestellungen 
11408 Archiv und Verwaltungsbibliothek 
  

  

  TH 5 Service und Gebäudemanagement 
11401 Grundstücks- und Gebäudemanagement 

  1140100 Grundstücks- und Gebäudemanagement 
  1140101 BgA Verpachtung Kantine Kreishaus Güstrow 
  1140102 BgA Verpachtung Kantine Kreishaus Bad Doberan 

11405 Zentrale Dienste 
54600 Parkhaus und Plätze 

  5460000 Parkplatz und Plätze 
  5460001 BgA Vermietung Tiefgarage und Parkplätze 
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  TH 6 Finanzen und Controlling 
11601 Finanzen/ Haushalt 
11602 Zahlungsabwicklung 
11603 Finanzcontrolling 
11604 Beteiligungscontrolling 
11605 Vollstreckung 
41100 Krankenhäuser 

  

  TH 7 Soziales 
1110405 ehrenamtliche Beiräte 
31101 Hilfe zum Lebensunterhalt 

3110100 Hilfe zum Lebensunterhalt 
 3110101 Laufende Leistungen 
 3110102 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 
 3110103 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger 
 3110104 Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII 
3110105 Übernahme von Schulden zur Sicherung 

31102 Hilfe zur Pflege 
3110200 Hilfe zur Pflege 
3110201 Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit 
 3110202 Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit 
3110203 Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit 
 3110204 Hilfen zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen 
 3110205 Teilstationäre Pflege 
 3110206 Vollstationäre Pflege 
 3110207 Kurzzeitpflege 
3110208 Pflegewohngeld 
 3110209 Pflege außerhalb von Einrichtungen 

31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
3110300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
3110301 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation 
3110302 Hilfe zur angemessenen Schulbildung 
3110303 Hilfe zur schulischen Ausbildung 
3110304 Hilfen zur Ausbildung  
3110305 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
3110306 Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen 
3110307 Hilfe in vergleichbaren sonstigen 
3110308 Nachgehende Hilfe 
3110309 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 
3110310 sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe 

31104 Hilfe zur Gesundheit 
31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 

3110500 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen 
 3110501 Hilfe zur Überwindung besondere sozialer Schwierigkeiten 
 3110502 Blindenhilfe 
3110503 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts 
3110504 Altenhilfe 
 3110505 Bestattungskosten 
 3110506 Hilfen in sonstigen Lebenslagen 

31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
3110700 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 
 3110701 Laufende Leistungen 
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 3110702 Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen 
 3110703 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 
 3110704 Einmalige Leistungen an sonstige Hilfeempfänger 
3110705 Gutachterkosten 

31108 Erstattungen an Krankenkassen 

31109 
Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Ge-
setzen 

31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 
31202 Eingliederungsleitungen 
31203 Einmalige Leistungen (SGB II) 
31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 
31207 Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter 
31208 Eingliederungsleistungen (SGB II) 
31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II 
31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) 

3130100 Leistungen in besonderen Fällen 
3130101 Leistungen in besonderen Fällen Hilfe zum Lebensunterhalt 

 3130102 
Leistungen in besonderen Fällen Leistungen nach dem 5. bis 9. 
Kapitel SGB XII 

 3130103 
Leistungen in besonderen Fällen Bedarfe für Bildung und Teil-
habe 

31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 
3130200 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 
 3130201 Grundleistungen - Sachleistungen 
 3130202 Grundleistungen - Wertgutscheine 
 3130203 Grundleistungen - Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse 
 3130204 Grundleistungen - Geldleistungen für den Lebensunterhalt 
 3130211 GU Südstadt Güstrow 
 3130212 GU Jördenstorf 
3130213 GU Bad Doberan Stülower Weg 
 3130214 GU und dezentrale Unterbringung 
3130215 Notunterkünfte 
3130216 Landkreiswohnungen 
3130217 GU 1 Glasewitzer Chaussee 
3130218 GU 4 Lohmen 
3130219 GU 5 Waldweg 
3130220 GU 6 Walkenhagen 
3130221 GU 15 Eikboom 
3130222 FU Kägsdorf 
3130223 GU Teterow (alte Schule) 
3130224 Neubau GU Bützow 

31303 
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 
AsylbLG) 

31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 
31305 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) 

3130500 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) 
3130501 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen 
3130502 sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen 
3130503 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Kostenerstattungen 

31401 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX 
3140100 Eingliederungshilfe nach Teil 2 SGB IX 
3140101 Kapitel 3 SGB IX - Medizinische Rehabilitation 
3140102 Kapitel 4 SGB IX - Teilhabe am Arbeitsleben 
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3140103 Kapitel 5 SGB IX - Teilhabe an Bildung 
3140104 Kapitel 6 SGB IX - soziale Teilhabe  
3140105 Sonderregelungen Minderjährige § 134 Abs. 1-3 SGB IX 
3140106 Sonderregelungen Volljährige § 134 Abs. 4 SGB IX 
3140107 Persönliches Budget nach § 29 SGB IX 
3140108 Leistungen der gesetzlichen Pflegeversi. § 13 Abs. 4 SGB XI 

31402 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB IX 
31506 Andere soziale Einrichtungen, Frauenschutzhaus 
32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 
33100 Förderung der Wohlfahrtspflege 
33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Asyl 
34400 Hilfen für Heimkehrer und politische 
34500 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 
35100 sonstige soziale Hilfen und Leistungen 

3510000 sonstige soziale Hilfen und Leistungen 
3510005 sonstige soziale Hilfen und Leistungen Modellprojekt -Zukunfts-

werkstatt 
57301 Warenhaus Jördenstorf 
  

  

  TH 8 Jugend 
31208 Eingliederungsleistungen (SGB II) 
33102 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 
34100 Unterhaltsvorschuss 
36100 Tageseinrichtungen/Tagespflege 

3610000 Tageseinrichtungen/Tagespflege 

3610001 
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen einschl. Elternbei-
tragsstützung ohne Leistungsempfänger nach SGB II 

3610002 
Förderung von Kindern in Tagespflege einschl. Elternbeitragsstüt-
zung ohne Leistungsempfänger nach SGB II 

3610003 Unterstützung selbstorganisierter Förderung 
3610004 Fachberatung/Fachaufsicht 
3610005 Bedarfsprüfung und -feststellung 

3610006 
Beteiligung am Betriebserlaubnisverfahren/ Erteilung Pflegeer-
laubnis 

3610010 Kindertageseinrichtungen/ Kindertagespflege KiföG ab 2020 
36200 Jugendarbeit 
36301 Schul- und Jugendsozialarbeit 

3630100 Schul- und Jugendsozialarbeit 
3630101 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 
3630102 Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 
3630103 Erzieherische Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) 

36302 Förderung der Erziehung in der Familie 
3630200 Förderung der Erziehung in der Familie 

3630201 
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB 
VIII) 

3630202 
Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 
sowie Personensorge (§ 17 SGB VIII) 

3630203 
Beratung zur sozialen Sicherung (Unterstützung bei der Aus-
übung der Personensorge und des Umgangs.) 

3630204 Beratung und Versorgung in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) 
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3630205 
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB 
VIII) 

3630206 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der 
Schulpflicht 

3630207 Familienbildung, Freizeit und Erholung 
36303 Hilfe zur Erziehung 

3630300 Hilfe zur Erziehung 
3630301 Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII) 
3630302 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII) 
3630303 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII) 
3630304 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) 
3630305 Erziehung in der tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) 
3630306 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII) 
3630307 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform (§ 34 SGB VIII) 
3630308 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) 
3630309 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII) 

36304 Hilfen für junge Volljährige 

36305 
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen 

3630500 
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen (§42 SGB VIII) - Inobhutnahme 

3630501 
Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendli-
chen (§42 SGB VIII) - Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger 
Flüchtlinge 

36306 Eingliederungshilfen seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 
36307 Adoptionsvermittlung 
36308 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft und Beistandschaft 
36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren 
36310 Mitwirkung nach Jugendgerichtsgesetz 
36311 Pflegeerlaubnisse und sonstige Leistungen 
36400 Jugendhilfeplanung 
42102 Förderung des Sports 
42103 Förderung des Breitensport 

  

  TH 9 Sicherheit und Ordnung 
12200 Sicherheit und Ordnung 
12202 Verkehrsordnungswidrigkeiten 
12205 Aufenthaltsrecht vor Ausländern 

  

  TH 10 Straßenbau und Verkehr 
12300 Verkehrsangelegenheiten 
12303 Fahrerlaubnisse 
12304 Kfz-Zulassungsangelegenheiten 
53702 Deponienachsorge 
54200 Kreisstraßen 
54204 Kreisstraßenmeisterei 
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   TH 11 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung 
12401 Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene 
12403 Fleischhygieneamt Schlachthof Teterow 
12404 Tierschutz und Tierseuchen 

  

   TH 12 Bildung und Kultur 
21702 Schulkostenbeiträge für Gymnasien 
21703 Gymnasium Bad Doberan 

2170300 Gymnasium Friderico Francisceum Bad Doberan 

2170301 
BgA Verpachtung Schulkantine Gymnasium Friderico Fran-
cisceum Bad Doberan 

21704 Gymnasium Sanitz 
2170400 Gymnasium Sanitz 
2170401 BgA Verpachtung Schulkantine Gymnasium Sanitz 

21705 John-Brinckmann Gymnasium Güstrow 
21706 Geschwister Scholl Gymnasium Bützow 

2170600 Geschwister-Scholl-Gymnasium Bützow 
2170601 BgA Verpachtung 

21707 Gymnasium Teterow 
2170700 Gymnasium Teterow 
2170701 BgA Verpachtung Schulkantine 

21802 Kooperative Gesamtschule Rövershagen 
2180200 Kooperative Gesamtschule Rövershagen 

2180201 
BgA Verpachtung Schulkantine Kooperative Gesamtschule 
Rövershagen 

21803 Schulkostenbeiträge für Gesamtschulen 
22102 Schulkostenbeiträge für Förderschulen 
22103 FS Bad Doberan 
22104 FS Graal-Müritz 
22105 FS individuelle Lebensbewältigung DBR 
22106 Internat FS Bad Doberan 
22107 Internat FS Graal-Müritz 
22108 Förderschule Teterow 
22109 Förderschule Güstrow 
22110 Förderschule Bützow 

22111 
Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Hören Güst-
row 

2211100 
Landesförderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Hören Güst-
row 

2211101 
BgA Verpachtung Schulkantine Landesförderzentrum mit dem 
Förderschwerpunkt Hören Güstrow 

22112 Internat LFZ Hören Güstrow 
23102 Schulkostenbeiträge für Berufliche Schulen 
23103 Berufliche Schule Bad Doberan 

23104 
Regionales berufliches Bildungszentrum des Landkreises 
Rostock 

24101 Schülerbeförderung 
24300 sonstige schulische Aufgaben 
25100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen 
25101 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen 

2510100 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen 
2510110 Wissenschaftliche Museen und Sammlungen 
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25203 Kreismedienzentrum Landkreis Rostock 
25204 Kreismedienzentrum Güstrow 
26100 Ernst-Barlach Theater 
26301 Kreismusikschule des Landkreises Rostock 
26302 Kreismusikschule Güstrow 
27101 Volkshochschule des Landkreises Rostock 
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege 
36501 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Güstrow 
36502 Hort des Sonderpädagogischen Förderzentrums Teterow 
36701 Wohnheim für Auszubildende Bad Doberan 
36702 Wohnheim für Auszubildende Güstrow 
36703 Wohnheim für Auszubildende Jördenstorf 

  

  TH 13 Gesundheit 
34300 Betreuungswesen 

41402 
Kinder- und Jugendärztlicher und Zahnärztlicher Gesundheits-
dienst 

4140200 Kinder- und Jugendärztlicher und Zahnärztlicher Gesundheits-
dienst 

4140201 BgA Personalgestellung 
41403 Gesundheitsschutz 

4140300 Gesundheitsschutz 
4140301 Impfzentrum/ mobile Impfteams 

41405 Sozialpsychiatrischer Dienst 
  

  TH 14 Kreisentwicklung 
51100 Kreisentwicklung, kommunale Planung 
51115 Fördermittelstelle 
53601 Breitbandausbau 
54701 ÖPNV 
55304 Kriegsgräber 
57100 Wirtschaftsförderung 
57106 Förderung des ländlichen Raumes 

5710601 Aufgaben der Geschäftsstelle Leader 
5710602 Gewährung von Fördermitteln 

57501 Tourismusförderung 
  

  TH 15 Kataster- und Vermessungswesen 

51108 
Vermessung für Liegenschaften, Topographie und Baubetreu-
ung 

51110 Liegenschaftskataster und Geoinformation 
51113 Immobilienmarktinformation 

  

  TH 16 Bauangelegenheiten 
52101 Baurechtliche Verfahren 
52102 Bauverwaltung 
52300 Denkmalschutz und -pflege 
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  TH 17 Umwelt 
53700 Abfallrecht 
53701 Abfallwirtschaft 
53800 Festsetzung Abwasserabgabe 
55200 Gewässeraufsicht und Bodenschutz 
55401 Landschaftsschutz und Artenschutz 
55403 Klima- und Lärmschutz 

  

  TH 18 Zentrale Finanzdienstleistungen 
61103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 
61108 Umbuchung gem. § 12 Nr.4 oder 5 GemHVO-Doppik 
61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 
61300 Abwicklung Vorjahre 
62300 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit 
62600 Beteiligungen 
  

 
  TH 20 Informationstechnik und Digitalisierung 

11404 
Technikunterstützte Informationsverarbeitung und Kommuni-
kation (TuL und TuK) 

 
 

 

  TH 21 Brand- und Katastrophenschutz 
12600 Brandschutz 
12801 Zivil- und Katastrophenschutz 
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13.3 Erträge und Aufwendungen in zugeordneten Einrichtungen 
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13.4 Entwicklung des absoluten Betrages der Kreisumlage je Gemeinde und je 
Einwohner 
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13.5 Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen je Gemeinde 
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13.6 Übersicht zu den freiwilligen Leistungen des Landkreises 

 

Übersicht über freiwillige Leistungen des Landkreises Rostock - Haushaltsjahr 2023/2024

- in T EUR -

Freiwillige Leistung Produktsachkonto Plan NT 2022 Plan 2023 Plan 2024 Erläuterungen

Jahresempfang und Ehrenamtsanerkennung, Caritas 1110000.56931000 0,0 2,0 2,0
in 23/24 Bereitstellung über 
Deckungskreis

Informationsblatt des Landkreises Rostock 1110300.mehrere 124,8 130,0 0,0 in 24 Bereitstellung über Deckungskreis

Zuwendungen an Fraktionen 11104.56910000 162,6 162,6 162,6

Durchführung Bürgerforum und Präventionsarbeit 11106.56360100 3,7 0,0 0,0

Zuschuss an mobile Kontakt- und Beratungsstelle für Frauen 
und Mädchen

11106.54159020 23,4 27,0 27,0

Frauenvereine u. ä. 11106.54159010 6,3 10,4 10,4

Gleichstellungs- und Kriminalpräventionsprojekte 11106.54159000 15,0 6,2 6,2

Eigenanteil Demokratie leben 3510000.54159000 15,0 35,0 35,0

Verkehrserziehung 12300.52490000 0,0 1,0 1,0

Förderung von Städten + Gemeinden (Brandschutz) 1260000.78159000 1.500,0 0,0 0,0
Investitionsstau, aktuelle 
Brandschutzbedarfsplanung

Aufwandsentschädigung für Zugführer von 
Katastrophenschutzeinheiten 

12801.50190000 2,7 2,7 2,7 KT-Beschluss DBR

Kreisschulwettbewerbe 24300.52490000 9,0 9,0 9,0

Thünenmuseum Tellow 251011.54159010 0,0 0,0 0,0

Thünengut Tellow 251011.mehrere 158,0 134,5 504,8

Thünengut Tellow - Infocube 251011.78 50,0 0,0 0,0
Errichtung Informationscube - Förderung 
50 TEUR in 2021 (Gesamtkosten 
belaufen sich auf 100 TEUR)

Barlachstiftung 251010.54159000 88,0 103,0 103,0 LK ist Mitstifter

Ernst-Barlach-Theater * 26100.mehrere 482,4 711,5 601,1

Kreismusikschule des Landkreises Rostock * 26301.mehrere 2.188,2 1.977,3 2.436,2
die Schulen haben die staatl. Aner-
kennung gem. § 133 SchulG M-V

Volkshochschule des Landkreises Rostock * 27101.mehrere 550,6 684,3 720,0

Kulturelle Veranstaltungen, Unterhaltung Artothek 28100.52490000 1,0 1,0 1,0

Zuschüsse zur Förderung von Vereinen und volkskünstlichen 
Maßnahmen

28100.54159000 54,0 54,0 54,0

Zuschuss für lfd. Zwecke (Kunst offen) 28100.54151000 2,0 2,0 2,0

Zuschuss f. AFW - Betrieb Landschulmuseum Göldenitz 28100.54159010 80,0 84,0 84,0
KT Beschluss vom 23.04.2014/ 
19.12.2018 und 22.02.2023

Frauenschutzhaus 31506.55990000 102,8 117,2 77,2

Wohlfahrtspflege (Zuschuss an Vereine und Verbände) 33100.55990000 114,2 90,0 90,0 Finanzierungsanteil LK

Wohlfahrtspflege Asyl 33101.mehrere 84,0 155,0 155,0

Mehrgenerationenhäuser (Güstrow, Gnoien, Dummerstorf) 3310200.55990000 15,0 20,0 20,0

Auszahlungen für Kita-Zuwendungen 3610001.mehrere 128,2 0,0 0,0

Jugendarbeit(§ 11 SGB VIII) * 36200.mehrere 14,8 15,3 15,3 1) siehe unten

Jugendsozialarbeit(§ 13 SGB VIII) * 3630101.mehrere 690,2 1.231,7 1.428,3 1) siehe unten

Schulsozialarbeit(§ 13 SGB VIII) * 3630102.mehrere 445,7 653,2 781,1 1) siehe unten

Erzieher. Kinder-u.Jugendschutz(§ 14 SGB VIII) * 3630103.mehrere 13,8 25,8 25,8 1) siehe unten

Zusch.allg.Förder.d. Erzieh.i d.Familie(§ 16 SGB VIII) 3630201.55990010 115,0 95,0 115,0
ohne Personalaufw., weil nicht 
vergleichbar

Sportförderung * 42102.mehrere 323,5 328,4 332,8 1) siehe unten

51100.mehrere 186,9 220,0 220,0

57100.56360000 9,5 19,5 19,5

Eigenanteil Zuschüsse für EU-Projekte (Geschäftsstelle LAG  
Güstrower Landkreis)

51100.mehrere 13,2 0,0 0,0

Eigenanteil Zuschüsse für EU-Projekte (Geschäftsstelle LAG  
Ostsee-DBR)

51100.mehrere 13,9 0,0 0,0

Öffentlichkeitsarbeit Auslobung Sieger Dorfwettbewerb 51100.56360000 10,0 10,0 10,0

Zuschuss für Schülerfreizeitticket 54701.54151020 150,0 100,0 100,0

Naturparke 55401.54142000 61,0 61,0 61,0

Beteiligung am Kinderumwelttag des ZVK 55401.56360000 0,0 2,5 2,5

Wirtschaftsfördergesellschaft LRO (Lohnkostenzusch.) 57100.54110000 169,6 178,0 181,5 gemäß Gesellschaftervertrag

Zuschuss WLR für Projekte 57100.54110200 30,0 30,0 30,0

Zuschuss Regiopol 57100.54151100 3,0 3,0 3,0 Infrastrukturthema Energie (Wasserstoff)

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 57100.56290000 0,0 29,0 29,0 Servicepoint

Flughafen RLG 57501.mehrere 0,0 0,0 0,0 Beschluss Gesellschaftervers.

Kostenerstattungen an Gemeinden 51100.52543000 0,0 0,0 0,0 Masterplan Airpark der Stadt Laage

Kofinanzierung LEADER 5110000.54159010 0,0 0,0 0,0 KT-Beschluss

Förderung des touristischen Radverkehrs im LKRos 5750100.54143001 100,0 400,0 400,0 KT Beschluss vom 22.02.2023

Gesamt 8.311,0 7.922,1 8.859,0

* mit Personalaufwendungen 

1) Die Werte enthalten auch die Personalaufwendungen für die Bearbeitung und Bewirtschaftung.

Planungskosten und Öffentlichkeitsarbeit in der 
Wirtschaftsförderung

Willensbekundungszusage "Leader" 
durch KT für diese Förderperiode



 

             Stand 11. Juli 2023               Seite 132/140 

   

13.7 Übersicht zur Zusammensetzung der Mitgliedsbeiträge 
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14 Anlagen zum Haushaltsplan 

14.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fäl-
lig werdenden Auszahlungen 
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14.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum 
Ende des Haushaltsjahres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             Stand 11. Juli 2023               Seite 135/140 

   

14.3 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 

Nr. Fraktion Die monatliche Zuwendung setzt sich ab 
2020 aus dem Sockelbetrag von 500 
EUR und einem Aufstockungsbetrag von 
150 EUR pro Fraktionsmitglied zusam-
men 

Erläuterungen: 

 

Der Kreistag hat 69 Mitglieder von 
denen 68 Fraktionsgebunden sind. 

(11/2022) 

1 CDU 43.800,00 EUR Die Fraktion hat 21 Mitglieder. 

2 SPD 25.800,00 EUR Die Fraktion hat 11 Mitglieder. 

3 Die Linke 25.800,00 EUR Die Fraktion hat 11 Mitglieder. 

4 AfD (bis 18.08.2022) 22.200,00 EUR Die Fraktion hat 9 Mitglieder. 

 AfD (ab 19.08.2022) 13.200,00 EUR Die Fraktion hat 4 Mitglieder. 

5 
Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN 

16.800,00 EUR Die Fraktion hat 6 Mitglieder. 

6 
FDP/EB /Freier Hori-
zont (bis.18.08.2022) 

16.800,00 EUR Die Fraktion hat 6 Mitglieder.  

 
FDP/EB (ab 
19.08.2022) 

15.000,00 EUR Die Fraktion hat 5 Mitglieder.  

7 Freie Wähler 13.200,00 EUR Die Fraktion hat 4 Mitglieder. 

8 
Demokratische Frei-
denker (ab 
19.08.2022) 

16.800,00 EUR Die Fraktion hat 6 Mitglieder. 

 Gesamt 
164.400,00 EUR (bis 18.08.2022 

170.400,00 EUR (ab 19.08.2022) 

Produkt: 1110400 

Konto: 56910000 
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14.4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum 
Ende des Haushaltsjahres 
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14.5 Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit des Landkreises Rostock 
(Datenauswertung RUBIKON) 
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